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1. Zusammenfassung 

Aufgrund von Artikel 39 des Umweltschutzgesetzes (USG), LGBl. 2008 Nr. 199, ist die Regie-
rung verpflichtet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Abfallplanung zu erstellen. 
Dabei sind insbesondere der Bedarf an Entsorgungsanlagen zu ermitteln und deren Standor-
te festzulegen. Das Amt für Umwelt (AU) wurde von der Regierung beauftragt, gemeinsam 
mit den Liechtensteiner Gemeinden eine neue Abfallplanung zu erstellen. 

Mit der gegenständlichen Abfallplanung 2070 soll unter Einbezug der Gemeinden, weiteren 
Betroffenen sowie der Öffentlichkeit für jede in Liechtenstein anfallende Abfallfraktion: 

- der Ist-Zustand erhoben, 
- der kurz-, mittel- oder langfristige Bedarf analysiert, 
- der Handlungsbedarf definiert 
- sowie Alternativen beurteilt und Lösungsmöglichkeiten dargestellt werden. 

Bedarfs- und Entwicklungsplanungen wie die Liechtensteiner Abfallplanung 2070 tangieren 
verschiedenste, umweltrelevante Bereiche wie zum Beispiel Bodennutzung, Landwirtschaft, 
Raumordnung, Verkehr und Wasserwirtschaft und setzen den Rahmen für die Genehmigung 
von künftigen Projekten. Die Abfallplanung ist ein Plan im Sinne des Gesetzes über die Stra-
tegische Umweltprüfung (SUPG), LGBl. 2007 Nr. 106. Das Amt für Umwelt ist somit als zu-
ständige Behörde verpflichtet, eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen und 
die Abfallplanung auf Umweltauswirkungen zu prüfen. 

Gemäss Handbuch zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) in Liechtenstein liegt der Nutzen 
einer SUP darin, fachlich fundierte Argumente für die Planung aufzuzeigen, die Planung aus 
Umweltsicht abzusichern, die Akzeptanz für die Planung zu erhöhen, das Genehmigungsver-
fahren zu entlasten und zu beschleunigen, Prüfung von Alternativen sowie das Wissen ande-
rer Behörden und der Öffentlichkeit in die Planung miteinzubinden. 

Das Amt für Umwelt hat 2010 mit den Vorbereitungen der Liechtensteiner Abfallplanung 
begonnen und darauf basierend die Erarbeitung der Abfallplanung und die dazu notwendige 
Strategische Umweltprüfung parallel in einem ganzheitlichen, umfassenden Verfahren einge-
leitet. Heute liegt seitens des Amtes ein Entwurf des SUP Umweltberichtes vor. Teil I Analyse 
Ist-Zustand, Teil II Bedarfs- und Potentialabschätzung für das Deponievolumen und Teil III 
Untersuchungsrahmen sind bereits abgeschlossen. Aus den Teilberichten I bis III haben sich 
für den Teil IV Umweltbericht folgende Themen mit Handlungsbedarf ergeben: 

- Inertstoffe: unverschmutzter Aushub/Bauabfälle/andere Inertstoffe (Schlämme) 
- Kooperation Gemeinden 
- Reststoffe/Reaktorstoffe 
- Klärschlamm 
- Grüngut 

Gemäss den Themen mit Handlungsfeldern wurden nach den Vorgaben der SUP Alternativen 
definiert. Der jetzige Trend sowie die Alternativen wurden anhand von Bewertungskriterien 
(Schutzgüter und Planungsziele) bewertet. Dafür wurde folgende Bewertungsskale verwen-
det:  
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++ = sehr positi-
ve Auswirkung 

+ = positive 
Auswirkung 

0 = keine erhebli-
che Auswirkung 

- = negative 
Auswirkung 

- - = sehr negati-
ve Auswirkung 

Als Orientierungshilfe wurde am Ende jeder Tabelle eine numerische Auswertung angefügt. 
Diese dient jedoch nur dazu, die besten Alternativen zu veranschaulichen. Die Punkte wur-
den wie folgt vergeben: 

+2 +1 0 - 1 - 2

Aus den daraus resultierenden bestens geeigneten Alternativen wurden Massnahmen für 
das Land Liechtenstein und die Gemeinden festgehalten. Die Massnahmen wurden für jede 
Gemeinde einzeln, für alle Gemeinden gemeinsam und für das Land in Massnahmenblättern 
zusammengefasst (Kapitel 11). Es zeigte sich, dass vor allem Massnahmen in den Bereichen 
Deponieplanung und Koordination bei der Entsorgung von Inertstoffen ergriffen werden 
müssen. 

Sämtliche Massnahmenblätter sind das zentrale Ergebnis der Liechtensteiner Abfallplanung. 
Die Überwachung der Umsetzung der Massnahmen und deren Umweltauswirkungen basie-
ren auf den Massnahmenblätter. Diese sind periodisch auf deren Stand zu überprüfen. Vor-
gesehen ist eine Überprüfung alle fünf Jahre in Absprache mit den zuständigen Organen. Die 
Massnahmenblätter werden aktualisiert und Massnahmen als  

• umgesetzt  

• in Umsetzung  

• nicht gestartet  

• zurückgestellt  

gekennzeichnet. Dadurch können die Entwicklungen in den verschiedene Handlungsfelder 
beobachtet und falls nötig frühzeitig eingegriffen und korrigiert werden.  

Gemäss dem im Untersuchungsrahmen (Teil I bis III) festgelegten Verfahrensablauf für die 

SUP wurden der Teil IV Umweltbericht inkl. der Massnahmenblätter und Abfallvermeidungs-

programm dem Planungsteam zur Stellungnahme vorgelegt (Juli/August 2017) und entspre-

chend angepasst resp. ergänzt (September 2017). Anschliessend wird der nun vorliegende, 

überarbeitete Entwurf des Umweltberichts inklusive Massnahmenblätter zur Stellungnahme 

der breiten Öffentlichkeit zur Konsultation unterbreitet (August 2019). Die Bearbeitung der 

Stellungnahmen und die Fertigstellung des definitiven Umweltberichts ist für November 

2019 geplant, sodass die Abfallplanung und die parallel durchgeführte Strategische Umwelt-

prüfung Ende 2019 abgeschlossen und durch die Regierung genehmigt werden können.  
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2. Anlass und Aufgabenstellung 

Ab dem Jahr 2007 wurden die heute bestehenden Deponien landesweit auf Ihre Eignung als 
Ablagerungsstandorte gemäss der mittlerweile revidierten Technischen Verordnung über 
Abfälle (TVA) hin überprüft. In Liechtenstein gibt es ausschliesslich zwei Deponietypen. Zum 
ersten die Inertstoffdeponie (Deponietyp B) und zum zweiten Inertstoffdeponien, die aus-
schliesslich unverschmutztes Aushubmaterial (Deponietyp A) annehmen dürfen. Die hydro-
geologischen Untersuchungen haben gezeigt, dass sich nur drei der sieben Deponiestandor-
te dazu eignen, neben unverschmutztem Aushubmaterial auch andere Inertstoffabfälle (vor 
allem Bauabfälle etc.) abzulagern. Es werden in naher Zukunft in Liechtenstein also voraus-
sichtlich maximal drei Standorte zur Verfügung stehen (Vaduz, Schaan, Ruggell), die neben 
unverschmutztem Aushubmaterial auch andere Inertstoffabfälle entgegennehmen können. 
Dazu müssen in diesen Deponien entsprechende Inertstoffkompartimente geschaffen wer-
den. In allen anderen Gemeinden muss für die Entsorgung von Bauabfällen eine Lösung ge-
funden werden. Zudem ist bereits in einigen Liechtensteiner Gemeinden ein Engpass an De-
poniekapazität abzusehen. 

Im März 2010 wurde Liechtenstein über Veränderungen in der Deponieplanung des Kantons 
St. Gallen informiert. Neben organisatorischen Aspekten war für Liechtenstein vor allem der 
Hinweis auf die Schliessung der Reaktordeponie in Lienz in absehbarer Zeit wesentlich. Da 
alle Gemeinden Liechtensteins momentan Vertragspartner der Deponie Lienz sind, müssen 
gemeinsam neue Lösungen für die Ablagerung von Reaktormaterial gesucht werden.  

Aufgrund von Artikel 39 des Umweltschutzgesetzes (USG), LGBl. 2008 Nr. 199, ist die Regie-
rung verpflichtet, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Abfallplanung zu erstellen. 
Dabei sind insbesondere der Bedarf an Entsorgungsanlagen zu ermitteln und deren Standor-
te festzulegen.  

Das Amt für Umwelt wurde von der Regierung im November 2010 beauftragt, gemeinsam 
mit den Liechtensteiner Gemeinden eine neue Abfallplanung zu erstellen. Die Abfallplanung 
ist ein Plan im Sinne des Gesetzes über die Strategische Umweltprüfung (SUPG), LGBl. 2007 
Nr. 106. Es ist daher eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. 

Mit der gegenständlichen Abfallplanung bis 2070 soll unter Einbezug der Gemeinden, weite-
ren Betroffenen sowie der Öffentlichkeit für jede in Liechtenstein anfallende Abfallfraktion:  

- der Ist-Zustand erhoben, 
- der kurz-, mittel- oder langfristige Bedarf analysiert, 
- der Handlungsbedarf definiert 
- sowie Alternativen beurteilt und Lösungsmöglichkeiten dargestellt werden. 

2016 wurde in der Schweiz die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) durch die Verord-
nung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) ersetzt. Die VVEA wurde 
auch in Liechtenstein aufgrund des Zollvertrages zwischen der Schweiz und Liechtenstein für 
anwendbar erklärt. Die Änderungen wurden bei der Erarbeitung der Abfallplanung berück-
sichtigt, haben jedoch keine grösseren Auswirkungen auf die Ergebnisse der Abfallplanung. 
Bei den Begrifflichkeiten werden weiterhin die der TVA und der bestehenden Vollzugshilfen 
benutzt, da bei den Begriffen der VVEA momentan noch Klärungsbedarf besteht und es noch 
keinen adäquaten Ersatz für die alten Begriffe gibt. Bei der nächsten Überarbeitung der Ab-
fallplanung wird die VVEA berücksichtigt.  



11/163 

3. Ablauf der Abfallplanung 

Die Abwicklung der SUP erfolgt im Wesentlichen nach dem „Verfahrenskonzept - Liechten-
steiner Abfallplanung“ vom 4. August 2010. Der Ablauf kann wie folgt zusammengefasst 
werden.  

Datum Verfahrensschritt 

bis 10.2010 Vorbereitung der Abfallplanung 
- Festlegen des Verfahrenskonzeptes. 
- Beschluss der Regierung zur Durchführung der Abfallplanung. 
- Bestellung Kerngruppe: Daniel Hilti (Gemeinde Schaan), Sven 

Bürzle (Amt für Umwelt), Hanspeter Eberle (Amt für Umwelt), 
Manfred Frick (Amt für Umwelt), Dr. Kerstin Arbter (Wien, SUP-
Expertin). 

- Festlegung Planungsteam: Kerngruppe, Remo Loser (Ministerium 
für Infrastruktur und Umwelt sowie Sport), Ernst Büchel (Rug-
gell), Gemeindebauführer (Schaan, Ruggell), Liechtensteinische 
Gesellschaft für Umweltschutz, weitere nach Bedarf.  

- Definition Feedbackgruppe: Betroffene Behörden, Umweltorga-
nisationen, Interessenvertretungen, andere Gemeinden. 

- Einbezug der breiten Öffentlichkeit und der betroffenen Nach-
barstaaten Schweiz und Österreich. 

d
u

rch
gefü

h
rt

16./17.03.2011 1. Workshop des Planungsteams. Wesentliche Traktanden: 
- Analyse des Ist-Zustands der Abfallwirtschaft und des derzeitigen 

Umweltzustands in Liechtenstein. 
- Definition der Ziele der Abfallplanung und der dabei zu berück-

sichtigenden relevanten Umweltziele. 
- Vorstellung der möglichen Gliederung der Abfallplanung. 
- Festlegen der Themen des Verfahrens (inhaltliche Schwerpunk-

te). 
- Festlegen des Untersuchungsrahmens. 

März 2013 Genehmigung der Teilberichte I (Analyse und Ist-Zustand), II (Be-
darf- und Potentialabschätzung für das Deponievolumen) und III 
(Entwurf Untersuchungsrahmen) durch die Regierung. 

Sept./Okt. 
2013 

Öffentliche Kundmachung der Teilberichte und Hinweis auf die 
Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Dezember 
2013 

Auswerten/berücksichtigen der Stellungnahmen. 

Januar bis Sep-
tember 2014 

- Beginn Erarbeitung des Umweltberichtes 
- Prüfung der Alternativen 

Oktober 2015 Befragung der Gemeinden zu Handlungsbedarf in den Bereichen 
unverschmutztes Aushubmaterial, Bauabfälle und Grüngut. 

Sommer 2016 Definitive Festlegung des Untersuchungsrahmens (AU), Erstellen 
des Umweltberichtes  

Frühling 2017 Fertigstellung Umweltbericht 

Juli/September 
2017 

Vernehmlassung des Umweltberichtes in den Gemeinden und bei 
der LGU 

September 
2017 

- Auswertung und Einarbeitung der Stellungnahmen von Gemein-
den und LGU im Umweltbericht  
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- Klärung und Überprüfung von diversen Fragestellungen 
- Überarbeitung Umweltbericht 

Juni 2019 2. Workshop des Planungsteams 

August 2019 Öffentliche Kundmachung Entwurf Umweltbericht und Hinweis auf 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

gep
lan

t

Dezember2019 - Berücksichtigung der Stellungnahmen im Umweltbericht. 
- Fertigstellung Umweltbericht 

Februar 2020 Genehmigung Umweltbericht durch die Regierung. 
Tabelle 1:  Ablauf der Abfallplanung 
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4. Kurzdarstellung des Inhalts der Abfallplanung 

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die in der Abfallplanung betrachteten Abfallfrakti-
onen. Für die Abfallfraktionen, welche gemäss dieser Tabelle Thema der Abfallplanung sind, 
werden in der Folge richtungsweisende Ansätze oder Lösungen aufgezeigt. Ist die Abfallfrak-
tion nicht Thema der Abfallplanung, verläuft die Verwertung/Entsorgung wie beschrieben. 

Abfallfraktion Kurzbeschreibung Thema? 

Siedlungsabfall Kehricht:
Für den Kehricht besteht ein funktionierendes Entsorgungssystem. Die 
Entsorgung ist aufgrund der Mitgliedschaft im Verein für Abfallwirt-
schaft (VfA) und der Möglichkeit Siedlungsabfälle via Kehrichtver-
brennungsanlage (KVA) Buchs zu entsorgen auch langfristig gesichert. 
Liechtenstein wird in der KVA Planung der Schweiz berücksichtigt. 
Grünabfuhr: 
Die Entsorgung der Grünabfuhr ist ebenfalls aufgrund der Mitglied-
schaft im VfA langfristig gesichert. Die energetische Verwertung stellt 
ein Potential dar.  
Grüngut: 
Die Wiederverwendung von Grüngut funktioniert grundsätzlich gut. 
Probleme in diesem Bereich bestehen im Absatz des Komposts in ein-
zelnen Gemeinden und zum Teil in den hohen Kosten für die Gemein-
den. Analog der Grünabfuhr besitzt diese Abfallfraktion ein energeti-
sches Potential. 

Nein 

Nein 

Ja 

Wertstoffe Die Entsorgung resp. Verwertung der Wertstoffe ist durch die beste-
hende, gute Infrastruktur der Wertstoffsammelstellen und die Quali-
tät der Abfälle voraussichtlich auch bis ins Jahr 2070 gesichert. 

Nein

Metzgereiabfall Die Entsorgung der Metzgereiabfälle ist aufgrund der Mitgliedschaft 
im VfA langfristig gesichert. 

Nein

Industrieabfall Die Entsorgung der Industrieabfälle ist aufgrund der Mitgliedschaft im 
VfA ebenfalls langfristig gesichert. 

Nein

Abwasser und 
Klärschlamm 

Abwasser:
Liechtenstein verfügt über eine moderne und neue Abwasserreini-
gungsanlage (ARA) in der die gesamten Abwässer Liechtensteins ge-
reinigt werden. Gewerbe- und Industrieabwässer werden in speziellen 
Aufbereitungsanlagen vorgereinigt. Die Gemeinden sind über den 
Abwasserzweckverband gemeinsam organisiert. 
Klärschlamm: 
Der getrocknete Klärschlamm wird in den Zementwerken der Holcim 
AG verbrannt und in den Zement eingebunden. Getrocknetes Granu-
lat, welches im Bandtrockner durch die Lamellen fällt, wird von Hand 
bei den Revisionsöffnungen herausgesogen und mittels Mulden in der 
KVA Buchs verwertet. 

Nein 

Nein 

Sonderabfall Die Entsorgung von Sonderabfällen wird nach der VeVA sowie nach 
den international geltenden Vereinbarungen (Basler Übereinkommen 
und OECD-Bestimmungen) kontrolliert und erfolgt in der Regel in pri-
vatwirtschaftlichen Anlagen. Die Entsorgung der Sonderabfälle kann 
dadurch weiträumig erfolgen und ist somit langfristig gesichert. 

Nein

Radioaktiver Ab-
fall 

Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist langfristig über die Verein-
barung zwischen der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und 
dem Schweizerischen Bundesrat betreffend die Zusammenarbeit im 
Bereich des Strahlenschutzes geregelt. 

Nein
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Altautos Die Entsorgung der Altautos ist durch die Einführung der vorgezoge-
nen Entsorgungsgebühr mit kostendeckender Vergütung der Aufwen-
dungen langfristig gesichert. 

Nein

Inertstoffe Für alle in Liechtenstein anfallenden Inertstoffe (unverschmutzter 
Aushub, mineralische Bauabfälle sowie anderen Inertstoffen (Bohr-
schlämme aus Erdsondenbohrungen)) besteht in den Gemeinden ein 
gewisser Handlungsbedarf. 

Ja

Reaktorabfall Aufgrund erhöhter Standortanforderungen ist der Weiterausbau der 
Deponie Lienz für Reaktormaterial nicht mehr möglich. Diesbezüglich 
besteht Handlungsbedarf. 

Ja

Verpackungen 
und Verpa-
ckungsabfälle 

Die Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle ist gere-
gelt. Verpackungen, welche nicht separat gesammelt und verwertet 
werden können, gelangen in die KVA. 

Nein

Tabelle 2:  Abfallfraktionen/Themen der Abfallplanung 
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5. Planungs- und Umweltziele 

Die Ziele, welche für die gegenständliche Abfallplanung relevant sind, können wie folgt zu-
sammengefasst werden: 

Umwelt- und Planungsziele Quelle 

Verursacherprinzip 

Die wahren Kosten für die Inanspruchnahme der Umwelt  
werden berücksichtigt und sofern aus ökologischer und öko-
nomischer Sicht sinnvoll vom Verursacher getragen.  

USG Art. 2 
USG Art. 51 

Abfallvermeidung/Vorbereitung zur Wiederverwendung 

Abfälle werden nur dann deponiert, wenn es keine Verwen-
dungs- oder Verwertungsmöglichkeiten gibt.  

USG Art. 37  
USG Art. 41 
RL 2008/98/EG 

Abfallverwertung/Recycling 

Die Recyclingquoten werden bis 2020 deutlich erhöht. USG Art. 41

Abfallentsorgung/-beseitigung 

Für die zu deponierenden Abfallfraktionen ist die Entsor-
gungssicherheit langfristig gewährleistet. 

USG Art. 44 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Entsorgungs-
autonomie an, wo dies aus der Sicht der Umweltbelastung 
und der Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist und pflegt daneben die 
regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit.  

Landesrichtplanung

Zusammenarbeit unter den Gemeinden und mit den Nachbarkanto-
nen und -staaten 

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden sowie die Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarkantonen und -staaten bei 
der Abfallentsorgung ist insbesondere im Deponiebereich 
(Reaktor- und Reststoffdeponie) wo nötig geregelt und die 
Entsorgung dadurch sichergestellt. 

Landesrichtplanung

Schutz der Umweltmedien 

Die Gesundheit des Menschen wird nicht durch schädliche 
oder lästige Einwirkungen beeinträchtigt.   

USG Art. 1 

Der Service für die Bevölkerung und die Information darüber 
wird nicht verschlechtert. 

Biodiversität, Pflanzen und Tiere, deren Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften sowie die Landschaft werden als na-
türliche Lebensgrundlagen in Qualität und Quantität ge-
schützt, gepflegt und entwickelt. Dies gilt insbesondere für 
geschützte Pflanzen- und Tierarten. 

NSchG Art. 2 
Landesrichtplan 

Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam wie möglich 
umgegangen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist sicher-
gestellt und die Qualität des landwirtschaftlichen Bodens 
wird nicht beeinträchtigt. 

Bodenerhaltungs-
gesetzt 
Landesrichtplanung

Die Grund- und Oberflächenwasser werden weder qualitativ 
noch quantitativ beeinträchtigt. 

GSchG Art. 1 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr vermeiden und 
Verkehrsentlastung der Zentren und Dörfer fördern.   

Landesrichtplanung
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Die Lufthygiene sowie die klimatischen Faktoren werden 
nicht beeinträchtigt.  

USG Art. 1  
Kyoto-
Verpflichtung 

Der Kiesabbau ist langfristig geplant und mit der Deponie-
planung koordiniert, eine umsichtige und rationelle Verwen-
dung des Kieses ist gewährleistet.   

Landesrichtplan 

Das kulturelle Erbe wird nicht beeinträchtigt. 

Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit 

Die Abfallwirtschaft folgt auch ökonomischen Aspekten. 

Die Lösung ist kurz- bis mittelfristig realisierbar.  

Tabelle 3:  Planungs- und Umweltziele, die für die Abfallplanung von Bedeutung sind 
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6. Ist Zustand

6.1. Zustand Abfallwirtschaft 

Der Ist-Zustand aller Abfallfraktionen (vgl. Tabelle 2:  Abfallfraktionen/Themen der Ab-
fallplanung

) wurde umfassend analysiert und im Teilbericht I „Analyse des Ist-Zustandes“ dokumentiert. 
Diese Analyse wird an dieser Stelle nicht nochmals aufgeführt. Ebenfalls wurde im Teilbe-
richt I der Umweltzustand dargestellt.  

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden die Datengrundlagen für die Themen 
der gegenständlichen Abfallplanung überprüft und aktualisiert sowie zusätzliche Darstellun-
gen des Ist-Zustandes aufgenommen. Die nachstehenden Kapitel beschränken sich daher auf 
diese Aspekte.  

6.1.1. Übersicht über die Abfallanlagen

Zurzeit gibt es in Liechtenstein rund 33 bewilligte Abfallentsorgungsanlagen. Bei einigen An-
lagen ist die Bewilligung noch ausstehend bzw. wird geprüft. Insgesamt existieren sieben 
Deponien sowie sieben Kompostieranlagen und Grüngutzwischenlager. Elf Anlagen können 
Bauabfälle wie Aushubmaterial und mineralische Bauabfälle entgegennehmen.  
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Abbildung 1: Karte Übersicht über die Abfallanlagen in Liechtenstein 
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6.1.2. Grüngut 

6.1.2.1. Definition 

Die Abfallkategorie Grüngutanlieferung bei den Gemeinden umfasst sämtliche pflanzlichen 
Abfälle, welche beim Unterhalt von Wiesen und Wäldern sowie in Haushaltungen und Gar-
tenanlagen anfallen und über die kommunalen Kompostierungsanlagen bzw. Zwischenlager 
für Grünabfälle entsorgt werden.  

6.1.2.2. Mengen 1990 bis 2017 

Seit Beginn der kommunalen Kompostierung ist die anfallende Menge stets angestiegen.  

Abbildung 2: Entwicklung des Grünguts 1990 bis 2017 

Der stetige Anstieg an Grüngut kann im Wesentlichen damit erklärt werden, dass aufgrund 
der regen Bautätigkeit nicht weniger sondern immer mehr Grüngut anfällt. Während das 
„Grün“ eines unbebauten Grundstückes noch in der Landwirtschaft verwertet wird, landet 
das Grüngut von Liegenschaften (Schnitt von Hecken, Bäume, Rasen) auf den Kompostieran-
lagen und Sammelstellen für Grünabfälle.   
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Abbildung 3:  Entwicklung Grüngut und Siedlungsfläche gemäss Arealstatistik Fürstentum Liechtenstein 

6.1.2.3. Sammlung, Transport, Verwertung/Beseitigung 

In Liechtenstein existieren momentan noch zwei bewilligte kommunale Kompostierungsan-
lagen sowie fünf Sammelstellen für Grünabfälle. Die Anlagen werden jährlich im Rahmen 
einer Qualitätssicherung und Inspektion kontrolliert. Das angelieferte Grüngut wird zu einem 
hochwertigen Kompost verarbeitet oder der holzige Anteil zur Energiegewinnung genutzt. Im 
Landesdurchschnitt und im Jahresmittel kann die Kompostqualität in den letzten Jahren 
durchwegs als gut bezeichnet werden. 

6.1.2.4. Mengenprognosen 2020, 2050 und 2070 

Für die Mengenprognose wurde die Entwicklung der Siedlungsfläche berücksichtigt. Die 
Entwicklung der Überbauung in der Bauzone zeigt, dass seit 1984 jährlich ca. 14 Hektaren 
Land überbaut wurden. Ausgehend von einer gleichbleibenden Entwicklung der jährlichen 
Überbauung sowie einem gleichbleibenden Verhältnis von Grüngut pro Hektar überbaute 
Fläche (Stand 2008: 6.3 t/a) ergibt dies für den Anfall von Grüngut aus den Siedlungen fol-
gende Prognosen:  

Jahr 2020 2050 2070 

Siedlungsfläche 1'259 ha 1'679 ha 1'959 ha 

Grüngut 7'932 t 10'578 t 12'342 t 

Tabelle 4:  Prognose der überbauten Bauzonen und des daraus anfallenden Grüngutes (Arealstatistik Fürs-
tentum Liechtenstein und Umweltstatistik FL) 

6.1.3. Inertstoffe: unverschmutztes Aushubmaterial 

6.1.3.1. Definition 

Inertstoffe sind gesteinsähnliche, schwach mit Schadstoffen belastete Abfälle. Sie sind che-
misch und biologisch stabil. Sie müssen zu mehr als 95 % aus gesteinsähnlichen Bestandtei-
len bestehen (zum Beispiel Bauabfälle wie Beton, Ziegel, Glas). Die Qualität wird in der Ver-
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ordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA, SR 
814.600) genau festgelegt. Aushub- und Ausbruchmaterial darf gemäss VVEA nur abgelagert 
werden, soweit es nicht verwertet werden kann.  

Als Aushub und Ausbruchmaterial (Aushubmaterial) gilt gemäss Aushubrichtlinie Material, 
das bei Bautätigkeiten, wie Hoch- und Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Kavernen- und Stollenbau-
ten anfällt. Es umfasst: 

- Lockergestein, wie Kies, Sand, Silt oder Ton und Gemische davon; 
- gebrochenen Fels. 
- Material, das von früheren Bautätigkeiten oder belasteten Standorten (z.B. Abfallablage-

rungen, Schadstoffversickerungen von Betrieben oder Unfallstandorten) stammt. 

Im folgenden Kapitel werden die mengenmässig wichtigsten Abfallfraktionen, die auf einer 
Inertstoffdeponie abgelagert werden können, näher untersucht. Dies sind unverschmutzter 
Aushub und Kieswaschschlamm. Bei allen Abfallfraktionen gibt es Alternativen zur Ablage-
rung auf einer Inertstoffdeponie. 

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn seine natürliche Zusammensetzung durch 
menschliche Tätigkeit weder chemisch noch durch Fremdstoffe (z.B. Siedlungsabfälle, Grün-
zeug, andere Bauabfälle) verändert wurde. 

6.1.3.2. Mengen 1990 bis 2017 

Bei ca. 90 % der deponierten Inertstoffe in Liechtenstein handelt es sich um unverschmutz-
ten Aushub und Kieswaschschlamm. Statistisch werden die Aushubmengen gemeinsam mit 
den Bauabfällen erfasst und variieren mengenmässig wie die Bauabfälle stark. Da für die 
Deponierung vor allem aber das benötigte Volumen relevant ist, wurden die Daten in Ku-
bikmeter umgerechnet (Umrechnungsfaktor 1.8 t/m3). 

Neben der Deponierung von unverschmutztem Aushub wird auch ein kleiner Prozentsatz 
(ca. > 3 %) bereits heute für Auflandungen in der Landwirtschaft verwendet. Diese Mengen 
sind in dieser Statistik nicht erfasst.  

Abbildung 4: Entwicklung des jährlich anfallenden Aushubmaterials von 1990 bis 2017 

6.1.3.3. Sammlung, Transport, Verwertung/Beseitigung 

Der unverschmutzte Aushub wird von Transportunternehmen auf den Baustellen einge-
sammelt und auf die Deponien transportiert und dort definitiv abgelagert. Die Ablagerung ist 
kostenpflichtig. 
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Bereits heute ist in einigen Gemeinden kein Deponieraum zur Deponierung von unver-
schmutztem Aushub vorhanden. In anderen Gemeinden wird der Deponieraum knapp. Aus 
diesem Grunde haben die Unterländer Gemeinden zusammen mit Schaan und Planken ein 
gemeinsames Deponiekonzept erarbeitet, dass die gemeindeübergreifende Nutzung der 
Deponien ermöglicht. Für die restlichen Gemeinden im Liechtensteiner Oberland ist die Lö-
sung noch offen.  

Seit einiger Zeit wird vermehrt versucht, das unverschmutzte Aushubmaterial für Auflan-
dungsprojekte wieder zu verwenden. Hierzu führte das damalige Amt für Umweltschutz eine 
Studie durch, die verschiedene alternative Verwertungsmöglichkeiten für Aushubmaterial 
betrachtete (z.B. Auflandungen, Ziegelherstellung etc.) (2010). Die Studie konnte die Verwer-
tungsmöglichkeiten in einem Flussdiagramm darstellen. Die Studie kam zum Schluss, dass es 
verschiedene Aushubverwertungsverfahren mit unterschiedlich grossen Potentialen gibt. Es 
sind jedoch vor allem noch koordinierende und regulierende Aufgaben zu erledigen, damit 
das Leistungsvermögen der einzelnen Varianten voll ausgeschöpft werden kann. Es soll des-
halb früh genug in den Prozess des Verwertens eingegriffen und die getroffenen Massnah-
men über den gesamten Verlauf überwacht, unterstützt und weitere Untersuchungen zu 
Verwendungsalternativen durchgeführt werden. Basierend auf den Ergebnissen der Studie 
wurde eine Detailstudie in Auftrag gegeben mit dem Ziel grossflächige Auflandungsperime-
ter auszuscheiden.  

6.1.3.4. Mengenprognosen 2020, 2050 und 2070 

Auch für das zu erwartende Aushubmaterial ist es schwierig eine klare Prognose zu geben. 
Zu sehr ist dieser Abfall von der wirtschaftlichen Entwicklung und anderen Faktoren abhän-
gig.  

Deshalb werden für die Prognose verschiedene Szenarien gegenüber dem Trend angenom-
men (± 10 % für 2020, ± 20 % für 2050 und ± 25 % für 2070). Die untenstehende Tabelle zeigt 
die Menge an unverschmutztem Aushub in m3 pro Jahr, das in den Jahren 2020, 2050 und 
2070 anfällt. 

Jahr 2020 2050 2070 

Trend 245'222 m3 317'325 m3 365'393 m3

Trend+ 306'528 m3 396'656 m3 465'742 m3

Trend- 183'917 m3 237'994 m3 274'045 m3

Tabelle 5: Anfallende Menge an unverschmutztem Aushub auf Deponien pro Jahr - Mengenprognosen für 
2020, 2050 und 2070 

6.1.3.5. Abschätzung des anfallenden, unverschmutzten Aushubmaterials 

Unverschmutztes Aushubmaterial fällt hauptsächlich bei Bautätigkeiten innerhalb der 
Bauzonen an. Deshalb sind für die Mengenprognosen die gemäss Zonenplanung bestehen-
den oder möglichen Bauzonen in den einzelnen Gemeinden relevant.  

Daher wurden anhand der Zonenpläne (Stand 2010) die offenen, nicht überbauten Flächen 
innerhalb der Zonen analysiert, von denen aufgrund der Zonenplanung nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass aufgrund von baulichen Tätigkeiten in Zukunft Aushub anfallen wird. Die 
so betrachteten Zonen sind primär die Bau- und Reservezonen.  
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Analysiert wurde aber auch das übrige Gemeindegebiet (üG), obwohl dieses nicht als zukünf-
tige Bauzone betrachtet werden darf. Allerdings kann aufgrund der fehlenden Zonenzuord-
nung des übrigen Gemeindegebiets eine spätere Überbauung nicht per se ausgeschlossen 
werden. Daher ist es für die Abfallplanung und im Sinne eines Worst-Case-Szenarios sinnvoll, 
dies in der Berechnung mitzuberücksichtigen. Generell nicht berücksichtig wurden Zonen im 
Berggebiet (Alpen) sowie zonierte Strassenflächen. Im Falle der Gemeinde Mauren wurde 
ebenfalls der Richtplan mitberücksichtigt, da hier gegenüber der Zonenplanung für grosse 
Teile des Gemeindegebiets eine geplante Zonierung erkennbar war.  

Die Zonenpläne wurden mit dem Hektarraster der Liechtensteinischen Arealstatistik1 (Jahre 
1984, 1996, 2002 und 2008) überlagert. Anhand der siedlungsrelevanten Landnutzungskate-
gorien kann eine Entwicklung in den relevanten Zonen verfolgt werden. Diese Hektar-Raster-
Analyse führte bei allen Flächen in den verschiedenen Zonen zu einer Überschätzung der 
Flächen von ca. 5 %. Vereinzelt ist der Fehler aufgrund der Streuung oder der Kleinheit der 
Siedlungsflächen grösser. 

Die so durchgeführte Auswertung ergab folgendes Ergebnis für die offenen, nicht überbau-
ten Flächen in den betrachteten Zonen der Gemeinden: 
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Abbildung 5:  Offene Flächen in den Gemeinden - Ergebnis der Auswertung relevanter Zonen für das Jahr 
2008 

Insgesamt sind landesweit somit noch ca. 769 ha (1'286 ha inkl. üG) offenes Bauland vor-
handen.  

Aus der Arealstatistik geht auch hervor, dass von 1984 bis 2008 in den Siedlungsflächen all-
jährlich Flächen von durchschnittlich 13 ha überbaut wurden. In den Reservezonen und im 
übrigen Gemeindegebiet fand (erwartungsgemäss) keine Bautätigkeit statt.  

Für die Berechnung des benötigten Deponievolumens für den Aushub wird aber auch die 
Aushubtiefe benötigt. Verbindet man die Areal- und Abfallstatistik, kann auf die durch-
schnittliche Aushubtiefe auf den überbauten Flächen geschlossen werden.  

1 http://www.llv.li/amtsstellen/llv-slp-raumbeobachtung.htm 
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Jahre Aushub (m3) Überbauung (ha) Aushubtiefe (m) 
1984 - 1996 2'065'274 166 1.2 
1997 - 2002 1'165'375 90 1.3 
2003 - 2008 1'313'414 68 1.9 

Tabelle 6:  Abschätzung der durchschnittlichen Aushubtiefe pro Hektar Bauland 

In der Aushubtiefe ist eine Tendenz zu grösseren Tiefen erkennbar. Dies ist damit zu begrün-
den, dass aufgrund des kostbaren Bodens eine Bauparzelle bestmöglich ausgenutzt werden 
soll. Daher wird im Weiteren eine durchschnittliche Aushubtiefe von 2 m angenommen.  

Werden die so geschätzten offenen Flächen und die durchschnittliche Aushubtiefe mitei-
nander multipliziert, ergeben sich für die einzelnen Gemeinden und Zonen folgende Aus-
hubmengen: 

Abbildung 6:  Maximal zu erwartender Aushub bei vollständiger Überbauung der Bau- und Reservezone 
sowie dem übrigen Gemeindegebiet nach Gemeinden 

Für die verschiedenen Zonen zeigt sich landesweit folgendes Bild: 
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Insgesamt sind damit landesweit bis ins Jahr 2058 - bis die Siedlungsfläche überbaut sind - 
noch ca. 12 Mio. m3 Aushub aus den Bauzonen zu erwarten. Zuzüglich der 3.5 Mio. m3 aus 
der Reservezone werden bis ca. zum Jahre 2070 insgesamt 15.5 Mio. m3 Aushub anfallen.  

Im Extremfall muss die uns nachfolgende Generation für weitere ca. 10.5 Mio. m3 Aushub 
aus dem übrigen Gemeindegebiet planen.  

Die angegebenen Zahlen stellen die Mengen an Aushubmaterial dar, das anfällt, wenn die 
gesamte Siedlungsfläche (mit und ohne üG) in einer Tiefe von 2 m ausgehoben und überbaut 
wird. Es sind also absolute Zahlen ohne Zeithorizont. Das hier berechnete Szenario stellt ei-
nen Extremfall dar, bietet aber eine gute Möglichkeit, die Deponievolumen abzuschätzen. 
Somit kann von einem maximalen Bedarf an Deponieraumvolumen für unverschmutztes 
Aushubmaterial von 15.5 Mio. m3 (26 Mio. m3 mit üG) ausgegangen werden.   

Zusätzlich ist mit ca. 10'000 - 20'000 m3 pro Jahr an zu deponierendem Material aus den Rü-
fen zu rechnen. Der Sedimenteintrag in die Sammleranlagen ist starken Schwankungen un-
terworfen. In hydrologisch aktiven Jahren fällt im Vergleich zu niederschlagsarmen Perioden 
ein Mehrfaches an Schlamm an. Betrachtet in einem Zeithorizont bis 2070 beträgt die Men-
ge zwischen 680'000 bis 1’360'000 m3. 

6.1.3.6. Potentialabschätzungen von bestehenden und neuen Deponien, Auflandungen 
und Dammbauten 

Nachstehende Karte zeigt die bestehenden und potentiellen Deponiestandorte, Auflan-
dungsperimeter sowie mögliche Dammbauten. 
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Abbildung 8:  Karte der bestehenden und neuen Deponien, Auflandungsflächen und Dammbauten 
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Vorhandenes Deponiepotential 

In der nachstehenden Tabelle sind die derzeit bekannten Deponievolumina in den Gemein-
den aufgeführt. Insgesamt ist demnach landesweit ein Deponievolumen von über 21 Mio. m3

vorhanden.  

Standort Gemeinde m3

Limsenegg Ruggell 11'400'000

Forst / Ställa Schaan 4'322'000

Langmahd Mauren 300'000

Im Rain Vaduz 3'950'000

Säga Triesen 790'000

Rheinau Eschen 515'000

Altneugut Balzers 55'000

Total vorh. Potential 21'332'000

Bestehende Deponiestandorte (2015)

Tabelle 7:  Vorhandenes Deponiepotential (2015) in m
3

Auf der Deponie „Im Rain“, Vaduz, könnten ca. 200'000 m3 als reines Inertstoffkompartiment 
genutzt werden. 

Die Zahlen stammen aus der Gemeindebefragung im Oktober 2015.  

Neue Deponiestandorte 

Bereits im Deponiekonzept 2005 wurden neue potentielle Deponiestandorte ausgewiesen. 
Mittlerweile sind zusätzliche mögliche Standorte bekannt. Weitere Abklärungen wurden hier 
bis jetzt noch nicht getroffen. Das Potential der relevanten Standorte kann auf ca. 
8.6 Mio. m3 geschätzt werden, welches sich nach den verschiedenen Standorten wie folgt 
zusammensetzt:  

Standort Gemeinde m3

Nendler Röfe Schaan 2'630'000

Pürstwald Eschen 4'500'000

Kela Ruggell 1'250'000

Robinsonspielplatz Triesen -

Untertagedeponie Freiaberg Balzers -

Pradröfi Balzers 100'000

Wäldle Balzers 100'000

Total neue Deponiestandorte 8'580'000

Potential durch neue Deponiestandorte (2015)

Tabelle 8:  Potential neuer Deponiestandorte
2

Die Zahlen zu den Standorten im Pürstwald und Kela basieren auf einer Zusammenstellung 
der Hanno Konrad Anstalt. Dabei wurde eine maximale Ausnutzung angenommen. Bei einer 

2 Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2015. Beim Deponiestandort Kela ist ein Projekt in Prüfung. Das Potential liegt nach ersten Erkennt-
nissen höher, kann aber momentan noch nicht abschliessend beurteilt werden. 
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Minimalvariante reduzieren sich die Volumina im Pürstwald auf 2'700'000 m3 und beim 
Standort Kela auf 700'000 m3.  

Der Robinsonspielplatz wird von der Gemeinde Triesen als Möglichkeit in Betracht gezogen. 
Nähere Angaben liegen jedoch noch nicht vor. 

Die Angaben zu den Standorten in Balzers basieren auf dem Bericht „Deponieplanung - 
Standortevaluation Inertstoffdeponie - Hydrogeologischer Bericht vom 26. Februar 2009“ 
der Gemeinde Balzers. Für die Untertagedeponie Freiaberg liegen ebenfalls noch keine kon-
kreten Zahlen vor. 

Auflandungen 

Das Amt für Umwelt prüfte in Zusammenarbeit mit der Klaus Büchel Anstalt, wie gross das 
Potential durch Auflandungen in den Landwirtschaftszonen in Liechtenstein ist (2011). So 
konnte ein Potential abgeschätzt werden. Die konkrete Umsetzung hängt jedoch von ver-
schiedenen Faktoren insbesondere vom vorhandenen geeigneten Material für Auflandungen 
und den Abläufen ab. Die Zahlen sind daher mit Vorbehalt zu geniessen. 

Dammbauten 

Eine weitere Möglichkeit für die Deponierung von unverschmutztem Aushubmaterial sind 
Dammbauten (analog Standort Eschner Rheinau). Hierfür sind derzeit zwei Möglichkeiten im 
Rahmen des Entwicklungskonzeptes Alpenrhein der Internationalen Regierungskommission 
Alpenrhein (IRKA) mit geschätzten 1.5 Mio. m3 denkbar. Dies wurde bei der Berechnung 
nicht berücksichtigt. 

Alpenrheinprojekt Balzers 500'000

Alpenrheinprojekt Vaduz 1'000'000

Total Dammbau 1'500'000

Potential durch Dammbau

Tabelle 9: Potential durch Dammbauten (Alpenrheinprojekt) in m
3

Fazit 

Berücksichtigt man das bereits vorhandene Potential an Deponievolumen (offenes Depo-
nievolumen und mögliche Erweiterung bestehender Deponien) und das maximale Potential 
an Deponievolumen (Berücksichtigung aller möglichen Deponierungsmöglichkeiten für un-
verschmutzten Aushub) ohne Bauabfälle, so ergibt sich folgendes Gesamtbild betreffend die 
Abdeckung des Bedarfs an Deponieraumvolumen. 
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vorhanden maximal ohne ÜG mit ÜG ohne ÜG mit ÜG ohne ÜG mit ÜG

Balzers 30'000 230'000 720'000 1'280'000 -690'000 -1'250'000 -490'000 -1'050'000

Triesen 490'000 490'000 1'720'000 2'480'000 -1'230'000 -1'990'000 -1'230'000 -1'990'000

Triesenberg - - 1'700'000 3'400'000 -1'700'000 -3'400'000 -1'700'000 -3'400'000

Vaduz 1'910'000 1'910'000 1'140'000 1'480'000 770'000 430'000 770'000 430'000

Schaan 4'790'000 7'420'000 1'540'000 3'460'000 3'250'000 1'330'000 5'880'000 3'960'000

Eschen 840'000 5'340'000 3'120'000 4'660'000 -2'280'000 -3'820'000 2'220'000 680'000

Gamprin - - 800'000 2'860'000 -800'000 -2'860'000 -800'000 -2'860'000

Mauren 100'000 100'000 2'720'000 2'720'000 -2'620'000 -2'620'000 -2'620'000 -2'620'000

Planken - - 380'000 500'000 -380'000 -500'000 -380'000 -500'000

Ruggell 223'125 1'473'125 940'000 960'000 -716'875 -736'875 533'125 513'125

Schellenberg - - 600'000 1'920'000 -600'000 -1'920'000 -600'000 -1'920'000

Total 8'383'125 16'963'125 15'380'000 25'720'000 -6'996'875 -17'336'875 1'583'125 -8'756'875

Gemeinde Differenz zwischen Bedarf 

und max. Potential

Bedarf Potential Differenz zwischen 

Bedarf und vorh. 

Potential

Tabelle 10: Vergleich von Potential und Bedarf von Deponieraumvolumen in m
3

Beurteilung 

Tabelle 10 zeigt auf, dass bei der Berücksichtigung des vorhandenen Potentials an Depo-
nievolumen nur gerade zwei Gemeinden den Bedarf an anfallenden Aushubmaterial in der 
eigenen Gemeinde decken können. Landesweit ergibt sich für die Bauzonen (ohne das übri-
ge Gemeindegebiet) ein Bedarf von 7.0 Mio. m3 von Deponievolumen, das zusätzlich ge-
schaffen werden müsste. Unter der Annahme, dass das übrige Gemeindegebiet künftig in die 
Bauzone überführt wird, entsteht eine Differenz von ca. 17.3 Mio. m3. 

Berücksichtigt man alle vorhandenen Deponierungs- und Verwertungsmöglichkeiten von 
unverschmutztem Aushubmaterial (maximales Potential), wie es zum jetzigen Zeitpunkt be-
kannt ist, erkennt man, dass für sechs von elf Gemeinden absehbar ist, dass sie keinen aus-
reichenden Deponieraum für das zu erwartende unverschmutzte Aushubmaterial aus den 
bestehenden Bauzonen haben. Landesweit betrachtet besteht hingegen mehr Deponieraum 
zur Verfügung als benötigt wird. Dabei wurden alle zur Verfügung stehenden Deponien so-
wie mögliche Deponiestandorte berücksichtigt.  

Die Situation verschärft sich wesentlich, sollte auch noch das übrige Gemeindegebiet in eine 
Bauzone einzoniert werden. Dann kann der Bedarf an Deponieraumvolumen auch landes-
weit voraussichtlich nicht mehr abgedeckt werden.  

6.1.4. Inertstoffe: Mineralische Bauabfälle 

6.1.4.1. Definition 

Bauabfälle sind Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten An-
lagen anfallen. Mineralische Bauabfälle lassen sich in die vier Kategorien wie Ausbauasphalt, 
Strassenaufbruch, Betonabbruch und Mischabbruch trennen. 

6.1.4.2. Mengen 1985 bis 2013 

Mineralische Bauabfälle (Beton-, Mischabbruch etc.) und Aushubmaterial werden auf den 
Deponien gemeinsam angeliefert. Daher werden diese statistisch gemeinsam erfasst (in 
Tonnen). Bei etwa 10 % der angelieferten Inertstoffe handelt es sich um mineralische Bauab-
fälle resp. vergleichbare Abfälle aus Industrie und Haushaltungen. Die angelieferten Mengen 
variieren stark. Sie sind unter anderem abhängig von der Baukonjunktur und der allgemei-
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nen Wirtschaftslage. Eine Prognose für Bauabfälle (Beton-, Mischabbruch etc.) gestaltet sich 
daher schwierig, da es von verschiedenen Faktoren (Bevölkerung, Wirtschaftswachstum, 
Siedlungserneuerung etc.) abhängt. Werden in einem Jahr grosse Gebäude abgerissen, so 
fallen grosse Abbruchmengen an, was sich deutlich in der Grafik manifestiert. Die Menge an 
Bauabfällen, die auf den Deponien entsorgt werden kann, hängt auch stark von den verwen-
deten Baumaterialien ab. Holz z.B. kann nicht über eine Deponie entsorgt, sondern muss 
verbrannt oder stofflich verwertet werden. Diese Entwicklung ist aus heutiger Sicht ebenfalls 
schwierig in einer Prognose mitzuberücksichtigen.  

Grundsätzlich lässt sich jedoch in den letzten Jahren die Tendenz zur Siedlungserneuerung 
beobachten, bei der die bestehende (z.T. überalterte) Bausubstanz durch neue Konzepte 
und Gebäude ersetzt wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Tendenz 
fortsetzt.  

Abbildung 9: Geschätztes bewilligtes Abbruchvolumen in m
3 

(Baustatistik) 

6.1.4.3. Sammlung, Transport, Verwertung/Beseitigung 

Die Bauabfälle werden von Transportunternehmungen auf Baustellen eingesammelt und auf 
den Gemeindedeponien entsorgt oder zu Recyclingbetrieben zur Aufbereitung gebracht.  

Die Ablagerung auf den Deponien ist kostenpflichtig. Auf verschiedenen Deponien und an 
anderen Standorten haben Unternehmungen Recyclinganlagen für mineralische Bauabfälle 
installiert. Ca. 62 % der mineralischen Bauabfälle werden heute recycelt. Das erlaubt eine 
Aufbereitung der Bauabfälle zu Recyclingbaustoffen. Die Produkte können in loser oder ge-
bundener Form (Recyclingbeton etc.) wiederverwendet werden. Die Verwendungsmöglich-
keiten und Qualitätsanforderungen der Recyclingbaustoffe sind in der Richtlinie für die Ver-
wertung mineralischer Bauabfälle des BAFU (2006) festgelegt. Die Nachfrage nach Recyc-
lingbaustoffen hält sich in Liechtenstein aus verschiedenen Gründen in Grenzen. Vor allem 
wird nur ein geringer Prozentsatz der Bauabfälle zu Recyclingbeton verarbeitet, da die Nach-
frage noch gering ist. Die Regierung hat im 2010 ein Umsetzungskonzept mit einem Mass-
nahmenplan verabschiedet. Dabei wurden fünf Massnahmen zur Erhöhung der Nachfrage 
von Recyclingbaustoffen formuliert: 

- Wo technisch möglich, Recyclingbaustoffe bei Ausschreibungen von öffentlichen Aufträ-
gen vorschreiben. 
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- Schulungen, Informationen, Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Baustoffre-
cycling organisieren und unterstützen. 

- Abklärungen zu einer schrittweisen Erhöhung der Deponiegebühren einleiten. 

- Wo technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, den Recyclinganteil in Strassenbelägen 
erhöhen. 

- Karte über den minimalen Grundwasserabstand von 2 Metern zur Verwertung von mine-
ralischen Bauabfällen anpassen, um den Einsatzbereich von losen Recyclingbaustoffen zu 
erweitern. 

Durch diese Massnahmen soll der Einsatz von hochwertigen Recyclingbaustoffen gezielt ge-
fördert werden. 

In den letzten Jahren wurden alle bestehenden Deponien daraufhin geprüft, ob sie die Stan-
dorteigenschaften für eine Inertstoffdeponie gemäss TVA (Technische Verordnung für Abfäl-
le) bzw. der neuen VVEA erfüllen. Dabei hat sich gezeigt, dass in Liechtenstein nur auf den 
Deponien in Vaduz, Schaan und Ruggell mineralische Bauabfälle abgelagert werden dürfen. 
Auf allen anderen bestehenden Deponien darf ausschliesslich unverschmutztes Aushubma-
terial abgelagert werden. 

6.1.4.4. Mengenprognosen 2020, 2050 und 2070 

Eine Prognose für diese Abfälle ist schwierig. Einerseits können aufgrund einer Siedlungser-
neuerung künftig mehr Bauabfälle anfallen, andererseits kann vermehrtes Recycling und die 
Nutzung von z.B. Recyclingbeton eine rückläufige Menge zur Folge haben. Aufgrund der jähr-
lich erscheinenden Baustatistik kann das durchschnittliche Abbruchvolumen pro Kopf über 
zwölf Jahre als Hilfestellung ermittelt werden. Es wird die Gesamtmenge an anfallenden mi-
neralischen Bauabfällen betrachtet. Dadurch konnte eine Prognose mit den Trendanalysen 
aus der Bevölkerungsentwicklung erstellt werden: 

Jahr 2020 2050 2070 

Trend 46'601 m
3

52'011 m
3

58'396 m
3

Trend+ 50'453 m
3

66'400 m
3

79'334 m
3

Trend- 42'773 m
3

37'895 m
3

37'950 m
3

Tabelle 11: Jährliche anfallende Menge an Bauabfällen bis 2070 

Bei den im Fürstentum Liechtenstein deponierten Abfallarten handelt es sich grob geschätzt 
zu ca. 90 % um unverschmutztes Aushubmaterial und Kieswaschschlamm. Bei den restlichen 
ca. 10 % handelt es sich um sortierte mineralische Bauabfälle resp. vergleichbare Abfälle aus 
Industrie und Haushaltungen. Unter der Annahme, dass künftig ein Grossteil der Bauabfälle 
dem Recycling zugeführt wird, nimmt dessen prozentualer Anteil auf den Deponien noch-
mals ab. Die Mengen sind im Vergleich zum unverschmutzten Aushubmaterial also gering. 
Für die Abschätzung des Bedarfs an Deponievolumen werden daher die mineralischen Bau-
abfälle vernachlässigt und nur die Mengen an Aushubmaterial berücksichtigt. 

6.1.5. Andere Inertstoffe: Bohrschlämme aus Erdsondenbohrungen 

6.1.5.1. Definition 

Bei der Erstellung von Erdwärmesonden fallen erhebliche Mengen an Bohrschlamm und 
Abwasser an, die bei unsachgemässer Entsorgung zu Umweltbelastungen oder Schäden bei 
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den Entsorgungsanlagen führen können. Das Material ist in der Regel frei von wassergefähr-
denden Stoffen. Das unbehandelte Abwasser enthält jedoch grosse Mengen an Feststoffen, 
die sich nur schwer absetzen lassen. 

6.1.5.2. Mengen 

Genaue Mengenangaben sind nicht bekannt. Es fallen jährlich lediglich Kleinmengen von 
Bohrschlämmen aus Erdwärmesonden (ca. 1'500 m3) an. Bei einer 100 m tiefen Bohrung 
fallen ca. 10 m3 Bohrschlämme und ca. 1.5 m3 Feststoffe an. Die Menge ist stark abhängig 
von der Anzahl und Tiefe der Erdsondenbohrungen.  

Abbildung 10: Menge Erdsondenbohrschlämme in m³ 

6.1.5.3. Sammlung, Transport, Verwertung/Beseitigung 

Bei Erdsondenbohrungen wird der Bohrschlamm normalerweise in einem oder mehreren 
Absetzbecken in mineralische Abfälle und Abwasser aufgetrennt (vor allem Deponiestabili-
tät). Die Sammlung der Schlämme erfolgt vor Ort durch die beauftragte Bohrfirma. Der ent-
wässerte Bohrschlamm wird dann durch Transportfirmen zu den Deponien gebracht.  

Dort werden diese Schlämme grösstenteils in den Schlammsammlern der Deponien ent-
sorgt. Die meisten Schlammsammler werden bzw. wurden bereits aufgelöst. Dadurch ent-
steht eine Verknappung der Entsorgungsmöglichkeiten. Die vorhandenen geeigneten Aufbe-
reitungsanlagen (z.B. Kammerfilterpresse) sind noch nicht zahlreich vorhanden oder werden 
durch Firmen betrieben, die sie nicht zur Entsorgung von Bohrschlämmen bereitstellen.  

6.1.5.4. Mengenprognosen 2020, 2050 und 2070 

Die Anzahl an bewilligten Erdsondenbohrungen variiert von Jahr zu Jahr stark. Eine Prognose 
ist daher schwer zu erstellen. Aufgrund der fehlenden Datengrundlage sind keine Prognosen 
möglich. 
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6.1.6. Reaktorabfälle 

6.1.6.1. Definition 

Auf Reaktordeponien werden Abfälle abgelagert, die auf Grund der Inhaltsstoffe biologische, 
biochemische und/oder chemische Prozesse (Reaktionen) hervorrufen können, die zu Si-
ckerwasser- und Gasemissionen führen. Sickerwasser und Gase müssen deshalb gefasst und 
ggf. behandelt werden. Auf Reaktordeponien wird heute vor allem die Schlacke aus der Keh-
richtverbrennung abgelagert. Weitere Reaktorabfälle sind höher belastete Bau- und Produk-
tionsabfälle (vor allem metallische Rückstände aus der Abwasserbehandlung), Kläranla-
gensand, Strassenwischgut und Material aus Altlastensanierungen. Seit 2000 nicht mehr zu-
gelassen sind brennbare Abfälle. Andere Abfälle gelten als Reaktorstoffe, wenn nachgewie-
sen wird, dass bestimmte Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht überschritten werden (siehe 
VVEA). 3

6.1.6.2. Mengen  

Auf der Reaktordeponie in Lienz in der Schweiz werden jährlich zwischen 10 und 300 t Abfäl-
le aus Liechtenstein abgelagert. Die Zahlen variieren sehr stark, weil die Materialien aus der 
Sanierung von belasteten Standorten und der Sanierung von Altlasten unregelmässig und in 
grossen Mengen anfallen können.   

6.1.6.3. Sammlung, Transport Verwertung/Entsorgung 

In Liechtenstein werden keine Reaktordeponien bzw. Deponien des Typs E betrieben. Es be-
steht aber in diesem Bereich eine gute Zusammenarbeit mit der Schweiz. 2002 wurde ein 
langfristiger Vertrag mit dem Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal für Anlieferungen 
auf die Reaktordeponie Lienz unterzeichnet. Grundsätzlich können alle Abfallarten, welche 
auf einer Reaktordeponie zugelassen sind, angeliefert werden. Die Reaktordeponie Lienz 
verfügt noch über ein geringes Ablagerungsvolumen. Aufgrund der verschärften Standortkri-
terien für Deponien gemäss VVEA stehen zukünftig aber keine weiteren Etappen für die De-
ponierung von Reaktormaterial zur Verfügung.  

Im Fürstentum Liechtenstein erfüllt nach heutigem Stand der Kenntnisse kein Standort 
nachweislich alle notwendigen hydrogeologischen Kriterien als Deponie für Reststoffe oder 
Reaktorstoffe bzw. der Deponietypen C bis E.4

6.1.6.4. Mengenprognose 2020/2050 

Eine Prognose kann aufgrund fehlender Daten nicht gemacht werden.  

6.1.7. Verpackungen und Verpackungsabfälle 

6.1.7.1. Definition 

Verpackungen sind aus beliebigen Stoffen hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, 
zur Handhabung, zur Lieferung und zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum 
Verarbeitungserzeugnis reichen können und vom Hersteller an den Benutzer oder Verbrau-

3 Kanton St.Gallen Abfallbericht 2007 
4 Stellungnahme Bernasconi 2010 
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cher weitergegeben werden. Auch alle zum selben Zweck verwendeten "Einwegartikel" sind 
als Verpackungen zu betrachten. 

Verpackungsabfälle sind Abfälle bestehend aus Verpackungen gemäss obiger Definition. Zu 
den Verpackungsabfällen gehören Glas, Plastik, Papier und Karton, Aluminium, Stahl und 
Holz. 

6.1.7.2. Mengen  

Die Mengen der Verpackungsabfälle werden seit 2006 erfasst. Ein Trend oder Entwicklung ist 
daher schwer auszumachen. Die Zahlen schwanken zwischen 5‘550 und 6‘000 t pro Jahr. Sie 
sind somit ziemlich konstant. Der grösste Anteil der Verpackungsabfälle machen Papier und 
Karton (37 %) gefolgt von Glas (25 %) aus. Der Anteil von Plastik beläuft sich auf ca. 12 %. 

Abbildung 11: Verpackungsabfälle in t 

6.1.7.3. Sammlung, Transport Verwertung/Entsorgung 

Die Verpackungsabfälle bestehend aus Glas, Plastik, Papier und Karton, Metallen und Holz 
sind sehr inhomogen. Grundlage für die Daten sind Erhebungen bei den Gemeinden in Liech-
tenstein und bei Entsorgungsunternehmen. Aus den Daten dieser Erhebungen werden die 
Verpackungen und Verpackungsabfälle abgeschätzt. Ausserdem werden von allen elf Ge-
meinden die Kehrichtabfälle, welche in eine Kehrichtverbrennungsanlage in der Schweiz an-
geliefert werden, erfasst und vom Amt für Umwelt erhoben. Für die Abschätzung der Verpa-
ckungen und Verpackungsabfälle aus den Kehrichtabfällen, den Abfällen von den Gemeinde-
sammelstellen und den Abfällen bei den Entsorgungsunternehmen wurde im Auftrag des 
Amtes für Umwelt im Jahr 2002 eine Studie über die Zusammensetzung der Siedlungsabfälle 
aus der Kommunalabfuhr erstellt. 

Der Anteil der Verpackungsabfälle aus den Gemeindesammelstellen und den Entsorgungsun-
ternehmen wird recycliert. Der Anteil der Verpackungsabfälle aus den Kehrichtabfällen wird 
unter Energierückgewinnung in einer Kehrichtverbrennungsanlage in der Schweiz verbrannt. 

Ein Anteil der Glasverpackungsabfälle wird in der KVA Buchs verbrannt. Dieser Anteil befin-
det sich in den Kehrichtabfällen. Die Kehrichtverbrennungsanlage besitzt nicht die techni-
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schen Möglichkeiten den Glasanteil aus den Kehrichtsäcken zu trennen bevor der Verbren-
nungsprozess stattfindet. Das Glas wird danach auf einer Deponie endgelagert. 

6.1.7.4. Mengenprognose 2020/2050/2070 

Da die Daten erst seit 2006 erfasst werden, ist eine Mengenprognose nicht möglich.  

6.1.8. Abfallverbringung in die EU (Import/Export) 

Beim Import und Export von Sonderabfällen und kontrollpflichtigen Abfällen in oder aus 
Liechtenstein in die EU wird wie in der EU über das Behördennotifizierungsverfahren durch-
geführt. Für Liechtenstein führt das Schweizerische Bundesamt für Umwelt (BAFU) die Notif-
zierung durch. Liechtenstein wird schriftlich darüber informiert und kann die Daten über ein 
elektronisches Erfassungssystem (VeVA) jederzeit abrufen. In den letzten Jahren wurden 
folgende Mengen importiert bzw. exportiert: 

Jahren Import Export 

2010 0 t 2‘998.74 t 

2011 0 t 2‘524.06 t 

2012 0 t 5‘168.71 t 

2013 0 t 5‘4841.75 t 

2014 0 t 22'505.59 t 

2015 0 t 33'511.23 t 

2016 0 t 14'691.85 t 

2017 0 t 22'262.13 t 
Tabelle 12: Import und Export in t  

Die Exportzahlen fallen so hoch aus, da in Liechtenstein diverse Händler und Makler tätig 
sind, welche Abfälle aus der ganzen Schweiz als Exporteur ins Ausland exportieren. Es wer-
den vor allem Altholz, Altautos, Altkabel und Altbatterien exportiert.  

Aufgrund des Zollvertrages mit der Schweiz und der damit einhergehenden offenen Grenzen 
sind genaue Zahlen bezüglich Abfallverbringungen in die Schweiz schwer zu ermitteln. 

6.1.9. Altlasten 

Ein öffentlicher Kataster für die belasteten Standorte befindet sich momentan im Aufbau. Es 
sind insgesamt 167 Katastereinträge zu verzeichnen. Davon sind 95 Ablagerungsstandorte, 
13 Unfallstandorte und 59 Betriebsstandorte. Der öffentliche Kataster mit allen eingetrage-
nen Standorten enthält Informationen zu den einzelnen Standorten (Lage, Art und Menge 
der Abfälle, Ablagerungszeitraum etc.) und einen Situationsplan. 

Bisher wurden vier Standorte saniert bzw. teilsaniert.  

Unter der Voraussetzung, dass alle belasteten Standorte mit prioritärem Untersuchungsbe-
darf saniert werden müssten, würden insgesamt rund 1‘000‘000 m3 Material anfallen. Heute 
gehen wir davon aus, dass ca. 250‘000 m3 davon auf einer Deponie entsorgt werden müssen. 
Dies entspricht ca. einem Zweijahresanfall einer grösseren Deponie im Land. In der Annah-
me, dass nicht alle Standorte saniert werden müssen, und die Sanierungen gestaffelt über 
mehrere Jahre durchgeführt werden können, sind die Mengen in der Abfallplanung vernach-
lässigbar. 
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6.2. Umweltzustand 

6.2.1. Bevölkerung 

Die Sammeldisziplin in Liechtenstein ist sehr hoch. Die Recyclingquote der Siedlungsabfälle 
hat sich seit 1995 stetig erhöht. In den letzten sechs Jahren hat sich die Recyclingquote der 
Siedlungsabfälle nochmals erhöht. Im Jahr 2010 lag die Abfall-Recyclingquote bei 60.3 %. Im 
2017 betrug sie 66.1 %.  

Abbildung 12: Recyclingquote der Siedlungsabfälle in % 

Die Recyclingquote wird wie folgt berechnet: Anteil der von den Gemeinden separat ge-
sammelten Abfälle (ohne Sammlung bei Verkaufsstellen) im Verhältnis zum Gesamtvolumen 
der produzierten Siedlungsabfälle. Separat gesammelte Abfälle sind Abfälle aus Haushalt 
und Gewerbe, die für eine Wiederverwendung bzw. Verwertung bestimmt sind und getrennt 
vom Hauskehricht gesammelt werden. Dazu gehören Glas, Papier und Karton, Aludosen, 
Haushalt-Aluminium, Weissblech, Batterien und Grüngut. Kunststoffe werden im Gegensatz 
zur EU nicht systematisch separat gesammelt. Einzige Ausnahme sind die PET-
Getränkeflaschen. Zum Teil gibt es Bestrebungen durch einzelne Unternehmen eine Separat-
sammlung von Kunststoffabfällen in Liechtenstein und in der Schweiz zu etablieren. 

Die von Land und Gemeinden angebotenen Sammelsysteme erfüllen die Bedürfnisse der 
Bevölkerung. Eine Unzufriedenheit kann nicht beobachtet werden. Teilweise bestehen Wün-
sche zu flexiblere Öffnungszeiten.  

Trotz einer guten Sammeldisziplin und Infrastruktur stellt Littering ein zunehmendes Prob-
lem dar. “Littering“ bezeichnet die Verunreinigung von Strassen, Plätzen, Parkanlagen oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln durch liegen gelassene Abfälle. Auch wenn absolut gesehen nur 
kleine Mengen von Abfällen auf dem Boden liegen bleiben, so empfindet doch die grosse 
Mehrheit der Bevölkerung dies als störend. Die Beseitigung des “Littering“ führt zu erhöhten 
Kosten bei Land und Gemeinden. Land und Gemeinden schärfen mittels Sensibilisierungs-
kampagnen das Bewusstsein für “Littering“. 
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6.2.2. Kulturelles Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der 
archäologischen Funde 

Dieses Schutzgut wird von der Abfallplanung voraussichtlich nicht tangiert. Bei Entscheidun-
gen zu Deponiestandorten ist frühzeitig abzuklären, ob sich der Standort in einem archäolo-
gischen Perimeter befindet.  

6.2.3. Gesundheit des Menschen 

Die Gesundheit des Menschen ist punktuell durch die Abfallwirtschaft in Liechtenstein be-
troffen. Dies vor allem durch die Deponie- und Recyclingtätigkeiten, welche mit Lärm und 
Staubemissionen verbunden sind. Die Immissionen werden durch projektspezifische Mass-
nahmen reduziert.  

In der KVA in Buchs wurde 1988 die 1. Rauchgasreinigung gebaut. Durch diese wird die ver-
schmutzte Verbrennungsluft gereinigt. Im aufsteigenden Rauch befindet sich dann praktisch 
nur noch Wasserdampf. Die Rauchgasreinigung stellt daher einen zentralen Faktor der KVA 
dar. Die KVA Buchs wurde fortlaufend dem Stand der Technik angepasst und aufgerüstet. 
Damit steht heute eine moderne Kehrichtverbrennungsanlage zur Verfügung, welche die 
Abfälle thermisch verwertet und Dampf, Strom und Fernwärme produziert. 

6.2.4. Biologische Vielfalt, Flora, Fauna 

Die Abfallwirtschaft ist eine raumwirksame Tätigkeit. Dementsprechend können Auswirkun-
gen auf Flora und Fauna nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere für die Depo-
nietätigkeiten. Auf offenen Deponieflächen können sich invasive Neophyten ausbreiten. Be-
treffend die Bekämpfung wird auf diesen Flächen ein Augenmerk gelegt.  

6.2.5. Landschaft 

Das gleiche wie für Flora und Fauna gilt auch für die Landschaft. Hier sind es ebenfalls die 
Deponien, welche einen wesentlichen Einfluss auf das Landschaftsbild haben oder haben 
können.  

Speziell schützenswerte Standorte oder Gebiete sind in den Landesinventaren bezeichnet. 
Naturschutzgebiete sind gesetzlich per Verordnung geschützt. Die Erhaltung der Mager-
standorte ist über das Naturschutzgesetz geregelt. 

6.2.6. Sachwerte 

Liechtenstein verfügt über wenige natürliche Ressourcen. Rohstoffe und Energie sind knapp 
und müssen hauptsächlich vom Ausland her importiert werden. Einziger Rohstoff, welcher in 
grösseren Mengen vorkommt, ist neben Holz das Kies in den alluvialen Schuttfächern an den 
Berghängen.  

6.2.7. Wasser 

Der Zustand der liechtensteinischen Gewässer wird systematisch überwacht. Die Ergebnisse 
zeigen, dass dank der enormen Anstrengungen in der Gewässerreinhaltung seit den 1970er 
Jahren sich die Fliessgewässer und das Grundwasser Liechtensteins generell in einem guten 
Zustand befinden. Früher wurden Abwässer aus der Industrie direkt in die Esche, Scheidgra-
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ben oder Binnenkanal eingeleitet. Heute werden sie in der zentralen Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) in Bendern gereinigt und in den Rhein abgeführt. 

Die Grundwasserqualität in Liechtenstein kann als sehr gut bezeichnet werden. Drei Viertel 
des Grundwassers im Rheinschotter wird durch den Alpenrhein gespeist und dieses ist auch 
die Hauptgrundwasserquelle in Liechtenstein.  

Im Rahmen eines Grundwassermonitorings der Altablagerungen entlang des Rheins wurde 
im Jahr 2009 an 16 Messstellen (zehn Grundwassermessstellen und sechs Grundwasser-
pumpwerke der öffentlichen Trinkwasserversorgung) die Konzentration von flüchtigen orga-
nischen Stoffen im Grundwasser abgeklärt. Die Ergebnisse zeigten im Untersuchungsgebiet 
generell eine gute Grundwasserqualität bezüglich flüchtiger organischer Stoffe.  

Alle bestehenden Deponien wurden landesweit auf Ihre Eignung als Ablagerungsstandort 
geprüft. Die hydrogeologische Eignung und die Konformität dieser Ablagerungsstandorte mit 
den Vorgaben der TVA bzw. VVEA wurden dazu analysiert und beurteilt. Wo erforderlich 
wurden auch Altlastenuntersuchungen des Standortes durchgeführt. Die Untersuchungen 
zeigten, dass nur drei Standorte für Inertstoffdeponien geeignet sind. Dies sind die Deponien 
Vaduz, Schaan und Ruggell. Für alle anderen Gemeinden müssen für die Entsorgung der 
Bauabfälle Lösungen gefunden werden (z.B. analog Unterländer Deponiekonzept). Es hat 
sich auch gezeigt, dass bei der weiteren Planung von Inertstoffdeponien eine Basisabdich-
tung, Fassung der Sickerwässer und ein Grundwassermonitoring notwendig sind. Bei einigen 
Deponien wurde das Grundwassermonitoring bereits umgesetzt.  

6.2.8. Luft, klimatische Faktoren 

Das Klima Liechtensteins wird vor allem durch die Topographie des Rheintales und das Ein-
wirken der warmen Fallwinde von Süden (Föhn) geprägt und als mild definiert. Die mittlere 
Jahrestemperatur lag 2017 bei 11.0 °C, die mittleren Niederschlagsmengen stand im glei-
chen Jahr bei 927 mm.5 In den vergangenen 30 Jahren haben diese Klimaelemente eine zum 
Teil deutliche Änderung erfahren: So hat die mittlere Jahrestemperatur von 1980 bis 2007 
um 1.3 °C zugenommen.6 Dies entspricht der mittleren Temperaturzunahme, wie sie auf der 
gesamten Alpennordseite in den vergangenen 100 Jahren beobachtet werden konnte.7

Deponiegase spielen auf den Liechtensteiner Deponien keine Rolle, da aufgrund der Abfälle, 
die auf Inertstoffdeponien zugelassen sind, eine Bildung von Deponiegasen ausgeschlossen 
werden kann.  

Die Luftqualität hat sich in den letzten 30 Jahren stark verbessert. Seit 2000 sind die Fort-
schritte jedoch nun mehr gering. Die Konzentration von Feinstaub, Ozon und Stickoxiden 
sowie dessen Verbindungen weisen seither erhöhte Werte auf. Grund dafür sind vor allem 
die Feinstaub- (PM10), die Stickoxidemissionen (NOx), Emissionen der flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC) und des Ammoniaks (NH3). 

Es liegen keine spezifischen Untersuchungen oder Daten vor, welche einen Einfluss der Ab-
fallwirtschaft auf die Luft aufzeigen.  

5 Statistisches Jahrbuch Fürstentum Liechtenstein 2019. 
6 Quelle MeteoSchweiz; Klimastation Vaduz 1971-2005. 
7 Klimaänderung und die Schweiz 2050. 
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6.2.9. Boden 

Der Boden ist aufgrund seines geringen Vorkommens in Liechtenstein ein wertvolles Gut. Im 
Rahmen der Untersuchungen des Bodenmessnetzes Liechtenstein wurde 1995 auf rund ei-
nem Drittel der Standorte der schweizerische Richtwert gemäss Verordnung über Belastun-
gen des Bodens (VBBo) für mindestens ein Schwermetall überschritten. 

Boden bzw. Aushub ist insofern durch die Abfallwirtschaft betroffen, als dass er als Aushub-
material in grossen Mengen auf die Deponien angeliefert wird. 

Des Weiteren ist der Boden bei Auflandungen betroffen, bei denen unverschmutztes Aus-
hubmaterial auf Landwirtschaftsflächen ausgebracht wird mit dem Ziel, eine Bodenverbesse-
rung zu erreichen. 
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7. Untersuchungsrahmen 

Mit der Beschreibung des Untersuchungsrahmens sollen die Fragen nach dem Was, Wo, 
Wann und Wie im Rahmen dieser Abfallplanung untersucht werden.  

Eine ausführliche Darlegung des Untersuchungsrahmens wurde bereits im Teil III der Liech-
tensteiner Abfallplanung 2070 gemacht. Hier werden nochmals die wichtigsten Punkte wie 
für die Liechtensteiner Abfallplanung relevanten Planungen und Berichte sowie der Zeithori-
zont und Untersuchungsraum aufgeführt. 

In einem neuen Kapitel werden die Alternativen definiert. Aufbauend auf den Themen mit 
Handlungsbedarf werden fünf Alternativen, mit denen eine Lösung respektive die Planungs-
ziele erreicht werden können, aufgeführt. Hierzu gehört auch eine Beschreibung einer 
Trend-Alternative, also die Entwicklung „weiter-wie-bisher“ ohne Liechtensteiner Abfallpla-
nung. 

Egal für welche Alternativen man sich entscheidet, klar ist, sie werden Auswirkungen auf 
unsere Umwelt und auch auf andere Aspekte haben. Mit welchen Auswirkungen voraus-
sichtlich zu rechnen sind und mit welcher Methode diese beschrieben und bewertet werden 
sollen, wird ebenfalls hier definiert.

7.1. Relevante Planungen 

Nachstehende Tabelle zeigt die Planungen und Aktivitäten in Liechtenstein und im angren-
zenden Ausland auf, welche einen relevanten Einfluss auf die Abfallplanung haben könnten 
und daher zu berücksichtigten ist: 

Andere Planun-
gen/Programme 

Relevanter Inhalt/Begründung

CH (SG): Kantonale Depo-
nieplanung – Nachführung 
2010. (2010) 

• Liechtenstein ist mit den Kantonen St. Gallen und Graubünden in 
der Abfallwirtschaft eng verbunden.  

• Reaktormaterial: Deponie Lienz steht nicht mehr lange zur Verfü-
gung.  

• Aushubmaterial: Grosser Handlungsbedarf, insbesondere in der 
Region Werdenberg-Sarganserland-Rheintal. 

• Gegenseitige Öffnung der Deponien wird angestrebt: Künftig ist 
die einseitige Öffnung der Schweizer Aushub-, Inertstoff- und Re-
aktordeponien nicht mehr möglich. 

CH (SG):  Kantonale Depo-
nieplanung – Wegleitung 
für neue Standorte. (2016) 

• Liechtenstein ist mit den Kantonen St. Gallen und Graubünden in 
der Abfallwirtschaft eng verbunden.  

• Reaktormaterial: Deponie Lienz steht nicht mehr lange zur Verfü-
gung.  

• Gegenseitige Öffnung der Deponien wird angestrebt: Künftig ist 
die einseitige Öffnung der Schweizer Aushub-, Inertstoff- und Re-
aktordeponien nicht mehr möglich. 

CH (GR): Abfallplanung 
Graubünden 2016. 

Die Abfallplanung Graubünden soll die wesentlichen Grundlagen und 
Massnahmen liefern, um die kantonale Abfallwirtschaft gezielt steu-
ern und entwickeln zu können. Sie ist der Nachhaltigkeit verpflichtet 
und berücksichtigt ökologische, ökonomische wie auch soziale Aspek-
te.

CH: Abfall- Soweit sich Abnehmer von liechtensteinischen Abfällen auch noch in 
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/Deponieplanungen ande-
rer Ostschweizerkantone. 

anderen Kantonen befinden, sind auch diese relevant. 

A: Vorarlberger Landes-
Abfallwirtschaftsplan. (3. 
Fortschreibung 2016) 

Durch die Berücksichtigung von umweltbezogenen, sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekten soll ein Ergebnis erzielt werden können, wel-
ches es ermöglichen soll, eine ordnungsgemässe Abfallbewirtschaf-
tung über einen Planungszeitraum von 10 Jahren zu gewährleisten. 

CH: Verordnung über die 
Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA). 

• Die VVEA ist in Liechtenstein anwendbares Schweizer Recht.  

• Die VVEA beschreibt die Anforderungen an das Errichten und Be-
treiben von Abfallanlagen wie Kehrichtverbrennungsanlagen, De-
ponien und Kompostierungsanlagen. 

• Neues Thema in der VVEA: Phosphorrückgewinnung aus Klär-
schlamm. 

LI: Deponiekonzept des 
Fürstentums Liechtenstein 
– Grundlagen zur Deponie-
bewirtschaftung. (2005) 

• Das Deponiekonzept wird durch die Abfallplanung abgelöst.  

• Relevante Inhalte sind zu übernehmen. Vor allem Standorte für 
Deponien.  

LI: Deponiekonzept Unter-
land.  

Die Unterländer Gemeinden haben mit Schaan und Planken bereits 
eine Lösung betreffend die Deponienutzung ausgearbeitet. Diese Lö-
sung muss mitberücksichtigt werden.  

LI: Einsatz von Recycling-
baustoffen bei öffentlichen 
Bauten. (2010) 

Im Massnahmenplan bzw. Umsetzungskonzept wurden fünf prioritäre 
Massnahmen zur Erhöhung der Nachfrage von Recyclingbaustoffen 
formuliert. 

LI: Verwertungsmöglichkei-
ten von unverschmutztem 
Aushub in Liechtenstein. 
(2010) 

In dieser Projektarbeit wurden die Verwendungsmöglichkeiten von 
unverschmutztem Aushub und Schlammpresslingen aus der Kiesher-
stellung untersucht. Sie zeigt dabei verschiedene Verwertungsmög-
lichkeiten mit unterschiedlich grossen Potentialen auf. 

LI: Energiekonzept Liech-
tenstein 2020.  

Das Energiekonzept Liechtenstein 2020 wurde 2012 fertiggestellt. Das 
Energiekonzept beinhaltet unter anderem die energetische Verwer-
tung von Grüngut. Im Rahmen der Liechtensteiner Abfallplanung soll-
te darauf geachtet werden, ob sich in diesem Punkt Synergien erge-
ben.  

LI: Ortsplanung oder LI: 
Gemeinderichtpläne und 
Zonenpläne. 

Die Gemeindericht- und Zonenpläne sind bei der Standortevaluation 
der Deponien zu berücksichtigen.  

LI: Landesrichtplan Hauptziele zur Abfallbewirtschaftung:
- Vermeiden, Wiederverwenden sowie Trennen von Abfällen för-

dern. 
- Sicherstellung des Deponieraumbedarfs für Aushubmaterial und 

nicht verwertbare Inertstoffe im Sinne einer möglichst weitgehen-
den Entsorgungsautonomie.  

- Minimierung der Eingriffe und Umweltbelastungen in Natur-, 
Landschafts- und Siedlungsräumen. 

- Koordination von Abbau- und Deponievorhaben. 
- Koordination mit der Abfall- und Deponieplanung der Region Wer-

denberg.  
- Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbewirtschaftung. 
- Sicherstellung einer höchstmöglichen Autonomie. Es sind Aussa-

gen zur Abfallbeseitigung enthalten. 
Leitsätze zur Abfallentsorgung: 
- Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Entsorgungsauto-

nomie an, wo dies aus der Sicht der Umweltbelastung und der 
Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist und pflegt daneben die regionale, 
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grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 
Massnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft: 
- Erarbeiten eines umfassenden Deponiekonzeptes mit entspre-

chender Umsetzung auf Stufe Richtplan. 
- Kontinuierliche Überwachung des noch vorhandenen Deponievo-

lumens zur frühzeitigen Planung neuer Deponiestandorte bei ent-
stehendem Bedarf. 

Hauptziele zur Abwasserentsorgung: 
- Sicherstellung einer umweltgerechten, dem Stand der Technik 

entsprechenden Abwasserbehandlung. 
- Sauberhaltung der Fliessgewässer und des Grundwassers. 

LI-CH: Agglomerationspro-
gramm Werdenberg-
Liechtenstein. (2016) 

Das Agglomerationsprogramm koordiniert vor allem die Entwicklung 
von Siedlung und Verkehr im grenzüberschreitenden Raum Werden-
berg-Liechtenstein. Es spielt nur eine geringe Rolle, da keine Aussagen 
zur Abfallbeseitigung enthalten sind.  

LI: Studie zur Biogasanlage.
(2006) 

Die Studie beschäftigte sich intensiv mit den Nutzungsmöglichkeiten 
von organischem Material in Liechtenstein. Die Studie empfahl der 
Regierung vom Bau der damals ins Auge gefassten regionalen 
10'000 t Trockenvergärungsanlage abzusehen und auf von privater 
Seite initiierte Projekte zur Herstellung von Biotreibstoff, mit Gewäh-
rung der entsprechenden staatlichen Rahmenbedingung, zu setzen. 
Die Studie ist insofern relevant, als das Thema der Verwertung von 
Grüngut nicht in der Abfallplanung behandelt wird. 

CH (BAFU): Abfallwirt-
schaftsbericht 2008. (2008) 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erhebt alle zwei Jahre in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen und Betreibern von Abfallanlagen die 
wichtigsten Daten zum Abfallaufkommen. Der Abfallwirtschaftsbe-
richt 2008 enthält die Kennzahlen der wichtigsten Bereiche der Ab-
fallwirtschaft für die Jahre 2005 bis 2007 namentlich zur Entsorgung 
und zum Recycling von Siedlungsabfällen, Sonderabfällen und Bauab-
fällen. 

CH (BAFU): Nachhaltige 
Rohstoffnutzung und Ab-
fallentsorgung. Grundlagen 
für die Gestaltung der zu-
künftigen Politik des Bun-
des. (2006) 

Der Bericht stellt Grundlagen für die Neugestaltung der Abfallpolitik 
des Bundes, welche auch für Liechtenstein Gültigkeit haben, zusam-
men.  

CH (BAFU): Rückgewinnung 
von Phosphor aus der Ab-
wassereinigung. (2009) 

Unter den weltweit 30 Verfahrensentwicklungen zur Phosphorrück-
gewinnung haben einige das Potential, unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen langfristig zu bestehen. Die Studie stellt Informationen 
zu diesen Verfahren zur Verfügung, macht aber keine Bewertung der 
Verfahren. 

CH (BAFU): Klärschlammen-
tsorgung in der Schweiz - 
Mengen- und Kapazitätser-
hebung. (2004) 

Der Bericht gibt Aufschluss über die aktuellen und die für das Jahr 
2006 absehbaren Kapazitäten thermischer Entsorgung von Klär-
schlamm in der Schweiz. Er stützt sich auf die im Rahmen der BUWAL-
Abfallstatistik erhobenen Abfallmengen sowie auf eine im Auftrag 
speziell durchgeführte Erhebung bei Betreibern von Kläranlagen und 
von Klärschlamm entsorgenden Anlagen. 

Tabelle 13: Relevante Planungen in Liechtenstein und im angrenzenden Ausland 
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7.2. Zeithorizont und Untersuchungsraum 

Zeitlicher Untersuchungsrahmen: Als zeitlicher Untersuchungsrahmen für die Abfallplanung 
ist durchgehend für alle Abfallfraktionen das Jahr 2070 vorgesehen. Damit soll eine gewisse 
Sicherheit erreicht und eine Vergleichbarkeit mit den Nachbarn möglich werden. 

Abfallfraktion Zeithorizont 

unverschmutztes Aushubmaterial 2070 

Inertstoffe im engeren Sinne (ausser Aushubmaterial, inkl. Bauabfälle) 2070 

Reaktordeponieabfälle 2070 

Klärschlamm 2070 

Grüngut 2070 

Räumlicher Untersuchungsrahmen: Als räumlicher Untersuchungsrahmen ist das Fürstentum 
Liechtenstein sowie die Ostschweizer Kantone und Vorarlberg bis zum ersten Entsorger vor-
gesehen. 

7.3. Definition der Alternativen  

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten (Alternativen) aufgeführt, mit denen für die The-
men (mit Handlungsbedarf) eine Lösung gefunden respektive die Planungsziele erreicht 
werden können. Auch wird die wahrscheinliche Trend-Alternative, also die Entwicklung 
„weiter-wie-bisher“ ohne Liechtensteiner Abfallplanung dargestellt.  

7.3.1. Inertstoffe 

7.3.1.1. Wiederverwendung von unverschmutztem Aushubmaterial 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T1A0):  - Deponieren von mehr als 90 % des Aushubes und geringe Wie-
derverwendung (+ teilweise kleinflächige Auflandungen). 

Alternative 1 (T1A1): - Deponierung und vermehrte grossflächige Auflandungen mit Ziel 
Bodenverbesserung. 

Alternative 2 (T1A2): - Verbrennung im Zementwerk. 

Alternative 3 (T1A3): - Einsatz beim Dammbau. 

Alternative 4 (T1A4): - Vermehrte Kiesaufbereitung aus Aushub. Anschliessende Depo-
nierung. 

Alternative 5 (T1A5): - Einbringung in den Rhein. 

Alternative 6 (T1A6): - Vermehrte Verwertung des Aushubes vor Ort. 

Alternative 7 (T1A7): - Deponieren auf neuen Deponiestandorten. 

7.3.1.2. Wiederverwendung von mineralischen Bauabfällen 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T2A0): - Deponieren von mehr als 50 % der recyclingfähigen Bauabfälle 
auf Deponien. 

Alternative 1 (T2A1): - Deponieren auf VVEA-konformen Deponien, resp. in Inertstoff-
kompartimenten. 

Alternative 2 (T2A2): - Recyclierbare Bauabfälle dürfen nicht deponiert sondern müssen 
recycelt und wiederverwendet werden. 
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7.3.1.3. Umgang mit Erdsondenbohrschlämmen 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T3A0): - Erdsondenbohrschlämme werden auf Inertstoffdeponien ent-
sorgt. 

Alternative 1 (T3A1): - Schlämme werden vor der Deponierung getrocknet. 

Alternative 2 (T3A2): - Entsorgung über Schlammpresse/geeignete Entsorgungsanlagen. 

7.3.2. Kooperation zwischen den Gemeinden 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T4A0): - Die Unterländer Gemeinden und Schaan und Planken kooperie-
ren im Deponiebereich (alle Inertstoffe). 

- Keine Kooperation zwischen den Oberländer Gemeinden. 

Alternative 1 (T4A1): - Gemeinsame Kooperation Unterland und Oberland. 

Alternative 2 (T4A2): - Kooperation des Oberlandes. 

Alternative 3 (T4A3): - Kooperation des Oberlandes mit der benachbarten Schweiz. 

7.3.3. Reaktorabfälle 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T5A0): - Weitere Kooperation mit der CH. Deponierung in der CH. 

Alternative 1 (T5A1): - Im Hinblick auf den Abschluss der Reaktordeponie Lienz ist ge-
mäss bestehendem Vertrag die Standortsuche  für eine regionale 
Deponie auch auf dem Gebiet Liechtensteins (nochmals) durchzu-
führen. 

Alternative 2 (T5A2): - Andere Abnehmer im angrenzenden Ausland (CH/AT) suchen. 

7.3.4. Klärschlamm und Phosphorrückgewinnung 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend (T6A0): - Der Klärschlamm wird auch nach 2015 getrocknet und an die Ze-
mentfabrikation abgegeben. 

Alternative 1 (T6A1): - Volumenreduktion durch Phosphor-Rückgewinnung und Rest an 
Abnehmer im angrenzenden Ausland (CH/AT). 

Alternative 2 (T6A2): - Gesamter Klärschlamm an andere Abnehmer im angrenzenden 
Ausland (CH/AT). 

7.3.5. Grüngut 

Bezeichnung Beschreibung 

Trend-Alternative 
(T7A0): 

- Das Grüngut wird von den Gemeinden zu Kompost verarbeitet 
und kostenpflichtig abgegeben. 

Alternative 1 (T7A1): - Die Abgabe von Grüngut ist kostenpflichtig. Das Grüngut wird von 
den Gemeinden zu Kompost verarbeitet und unentgeltlich abge-
geben. 

Alternative 2 (T7A2): - Andere Abnehmer im angrenzenden Ausland (CH/AT) suchen. 

Alternative 3 (T7A3): - Privatisierung der Grüngutentsorgung.  

Alternative 4 (T7A4): - Erstellen einer Vergärungsanlage und Priorisierung der energeti-
schen Verwertung.  
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7.4. Bewertungskriterien und Detaillierungsgrad 

Für die Beurteilung der Umweltauswirkung sowie der Zielerreichung werden für die Pla-
nungsziele aus Kapitel 5 nachstehende Bewertungskriterien herangezogen.  

Schutzgut Planungsziel (Umwelt-) Auswir-
kungen 

Bewertungskriterium, 
Detaillierungsgrad 

Andere Pla-
nungsebene 

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Men-
schen wird nicht durch 
schädliche oder lästige 
Einwirkungen beeinträch-
tigt. 

- Lärm- oder Luft-
(Staub) Immissionen 
(inkl. Geruch).  

- Stören des Naherho-
lungsraums. 

Verbale Beschreibung: 
- Lage einer Deponie zur 

nächsten Siedlung 
- technischer, organisato-

rischer Standard eines 
Deponiebetriebs 

Bevölkerung Der Service für die Bevöl-
kerung und die Informati-
on darüber wird nicht ver-
schlechtert. 

- Längere Wege zur 
Deponie. 

- Verschiedene Abga-
beorte für einzelne 
Abfälle. 

Verbale Beschreibung: 
- bisherige Informations-

Wege 
- geplante Beibehaltung 

derselben 
- Weglänge 
- Anzahl Orte 

Flora, Fauna, 
Biodiversität, 
Landschaft 

Biodiversität, Pflanzen und 
Tiere, deren Lebensräume
und Lebensgemeinschaften 
sowie die Landschaft wer-
den als natürliche Lebens-
grundlagen in Qualität und 
Quantität  geschützt, ge-
pflegt und  entwickelt. Dies 
gilt insbesondere für ge-
schützte Pflanzen- und 
Tierarten. 

- Verlust von Lebens-
raum für die Schaf-
fung neuer Standor-
te. 

- Rodung von Wald. 
- Neue Infrastruktu-

ren in bislang unbe-
rührtem Gebiet. 

Verbale Beschreibung: 
- Eingriffe in Natur und 

Landschaft 
- flächenmässige Ab-

schätzung von Eingriffen 
oder Rodungen 

- Beeinträchtigte Erho-
lungsfunktion 

Verhinderung einer weite-
ren Verbreitung von Neo-
phyten in Folge der Abfall-
planung. 

- Verdrängung ein-
heimischer Pflanzen.

- Flächenverlust 
durch Ausbreitung. 

Verbale Beschreibung: 
- Verdrängung einheimi-

scher Pflanzen 
- flächenmässige Ausbrei-

tung 

Boden Mit dem verfügbaren Bo-
den wird so sparsam wie 
möglich umgegangen. Si-
cherstellen der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung 
und quantitative Abschät-
zung des Bodenverlustes. 

Bodenverbesserung 
oder -
verschlechterung 
beim Einbau von un-
verschmutztem Aus-
hubmaterial.  

Verbale Beschreibung der 
Gefahren von Beeinträch-
tigungen resp. Verbesse-
rungen des Bodens.  

Flächenverbrauch Abschätzung in m
2
. 

Wasser Die Grund- und Oberflä-
chenwasser dürfen durch 
die Abfallwirtschaft weder 
qualitativ noch quantitativ 
beeinträchtigt werden. 

Beurteilung der TVA- bzw. 
VVEA-Konformität von 
Deponiestandorten. 

Beeinträchtigungen 
von Drainagen (Aus-
wirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Be-
schreibung. 

Veränderung der Verbale Beschreibung der  
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Wasserführung.  Veränderung.  

Einbringen von unver-
schmutztem Aus-
hubmaterial in Fliess-
gewässer.  

Verbale Beschreibung der 
Auswirkungen auf Rhein-
sohle und Verlandung.  

Anfall von Abwasser. Beschreibung der Erhö-
hung des Abwasseranteils 
(in m

3
).  

Luft Wenn immer möglich un-
nötigen Verkehr vermei-
den und Verkehrsentlas-
tung der Zentren und Dör-
fer fördern.   

Verbale Beschreibung der 
möglichen (neuen) Ver-
kehrsführung resp. der 
Verlagerung von Verkehr.  

Beim Betrieb von Deponien 
Luftemissionen so weit 
begrenzen, als dies tech-
nisch und betrieblich mög-
lich und wirtschaftlich 
tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der 
technisch-
organisatorischen Stan-
dards von Deponien. 

Luftemissionen durch 
Verbrennung von 
Abfällen (in der Ze-
mentfabrik).  

Grobe Abschätzung der 
zusätzlichen Emissionen 
(CO2, NOx). 

Klima Die Emissionen von Treib-
hausgasen als klimatische 
Faktoren in der Abfallwirt-
schaft sind soweit ökono-
misch sinnvoll zu reduzie-
ren. 

Auf Landesplan-
ebene besser zu 
bearbeiten. 

Sachwerte Als eine der wenigen Res-
sourcen des Landes sind 
eine langfristige Planung 
des Kiesabbaus und eine 
Koordination mit der De-
ponieplanung zu gewähr-
leisten. 

Beschreibung der Er-
schliessung neuer Res-
sourcen (in m

3
) und ver-

bale Beschreibung der 
Kontroll- und Koordinati-
onsmöglichkeit. 

Kosten und Chancen 
von Standortevaluati-
onen.  

Beschreibung der Kosten 
in CHF, Abschätzung der 
Chancen.  

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturel-
len Erbes ist der archäolo-
gische Perimeter bei der 
Standortsuche für Ab-
fallentsorgungsanlagen 
angemessen berücksich-
tigt. 

Verbale Beschreibung.  

Weiteres Zur Schonung des Deponie-
raums dürfen unver-
schmutztes Aushubmateri-
al oder mineralische Bau-
abfälle nur zur Deponie-
rung gelangen, wenn es 
keine Verwendungs- oder 
Verwertungsmöglichkeiten
gibt.

Verbale Beschreibung von 
Bedarf u. Potential sowie 
der Kontroll- und Koordi-
nationsmöglichkeit. 

Wo immer möglich soll 
unverschmutztes Aushub-
material nicht deponiert 
sondern wieder verwendet

Verbale Beschreibung der 
Kontroll- und Koordinati-
onsmöglichkeit. 
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und für die qualitative Ver-
besserung des noch nutz-
baren Bodens genutzt 
werden (Auflandungen).

Die Recyclingquote für 
unverschmutztes Aushub-
material (Waschung) wird 
bis 2020 auf ca. 40 % er-
höht.

Recyclingquote 

Die Recyclingquote der 
mineralischen Bauabfälle 
wird bis 2020 von heute ca. 
50 % auf mindestens 70 % 
erhöht.

Recyclingquote 

Für die verbliebenen, zu 
deponierenden Abfallfrak-
tionen ist unter Berücksich-
tigung der geologischen 
Gegebenheiten und wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit 
langfristig die Entsorgungs-
sicherheit und -
möglichkeit zu gewährleis-
ten.

Gewährleistung der Ent-
sorgungssicherheit. 

Die landesweite Abfallbe-
wirtschaftung strebt Ent-
sorgungsautonomie an, wo 
dies aus der Sicht der Um-
weltbelastung und der 
Wirtschaftlichkeit sinnvoll 
ist und pflegt daneben die 
regionale, grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit.

Beschreibung der Ge-
währleistung der Entsor-
gungsautonomie resp. 
der Abhängigkeit vom 
Ausland.  

Zusammenarbeit der Ge-
meinden in der Abfallwirt-
schaft und insbesondere 
bei der Deponieplanung 
(unverschmutztes Aus-
hubmaterial, mineralischer 
Bauabfälle) sowie beim 
Betrieb der Deponien. 

Beschreibung der allge-
meinen Bereitschaft und 
Bedingungen einer Zu-
sammenarbeit.  

Die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarkantonen und 
-staaten bei der Abfallent-
sorgung ist insbesondere 
im Deponiebereich (Reak-
tor- und Reststoffdeponie) 
wo nötig geregelt und die 
Entsorgung dadurch si-
chergestellt. 

Beschreibung der Bereit-
schaft zur vertraglichen 
Sicherstellung der Zu-
sammenarbeit.  

Die Kosten für die Inan-
spruchnahme der Umwelt 
müssen bei der Deponie-
preisgestaltung besser be-
rücksichtigt und vom Ver-
ursacher getragen werden.

Verbale Beschreibung der 
möglichen Veränderung 
der Stoffströ-
me/Verhalten der Verur-
sacher.  

Gewerbebetriebe 
ausserhalb von ent-

Verbale Beschreibung von 
Erschliessungsdruck, 
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sprechenden Zonen. Dauer der Auswirkung, 
Investitionen.  

Wirtschaftlichkeit 

Akzeptanz 

Tabelle 14: Bewertungskriterien und Detaillierungsgrad 

7.5. Bewertungsskala 

Für die Bewertung der Kriterien nach Kapitel 6.1. wird nachstehende Bewertungsskala ver-
wendet: 

++ = sehr positi-
ve Auswirkung 

+ = positive 
Auswirkung 

0 = keine erhebli-
che Auswirkung 

- = negative 
Auswirkung 

- - = sehr negati-
ve Auswirkung 

Als Orientierungshilfe wurde am Ende jeder Tabelle eine numerische Auswertung angefügt. 
Diese dient jedoch nur dazu, die besten Alternativen zu veranschaulichen. Die Punkte wur-
den wie folgt vergeben: 

+2 +1 0 - 1 - 2
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8. Prüfung der Alternativen 

8.1. Unverschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial 

Thema: Inertstoffe - unverschmutztes Aushubmaterial 
Trend und Alternativen

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersu-
chende Umweltaus-
wirkungen 

Bewertungskrite-
rien 

Trend-Alternative: 
Deponieren von 
mehr als 90% des 
Aushubes und 
geringe Wieder-
verwendung (+ 
teilweise kleinflä-
chige Auflandun-
gen). 

Alternative 1: De-
ponierung und 
vermehrte gross-
flächige Auflandun-
gen mit Ziel Boden-
verbesserung. 

Alternative 2: Ver-
brennung im Ze-
mentwerk . 

Alternative 3: Ein-
satz beim Damm-
bau. 

Alternative 4: Ver-
mehrte Kiesaufbe-
reitung aus Aus-
hub. Anschliessen-
de Deponierung. 

Alternative 5: Ein-
bringung in den 
Rhein. 

Alternative 6: Ver-
mehrte Verwertung 
des Aushubes vor 
Ort.  

Alternative 7: De-
ponieren auf neuen 
Deponiestandor-
ten.  

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Men-
schen muss vor Lärm- 
oder Staubemissionen 
(inkl. Geruch) aufgrund 
des Betriebes von Depo-
nien soweit geschützt 
werden, als dies tech-
nisch und betrieblich 
möglich ist. 

Verbale Beschrei-
bung: 

Es müssen neue 
Deponien erschlos-
sen werden. Ver-
kehrsaufkommen 
verlagert sich. 

Durch die Redukti-
on von Anlieferun-
gen an Deponien 
können die Luft- 
und Lärmemissio-
nen vermindert 
werden.  

Längere Trans-
portwege (Lärm, 
Staub).  

Keine Auswirkun-
gen. 

Durch die Kiesauf-
bereitung kann die 
Staubmenge zu-
nehmen, abhängig 
von der Anlage und 
der Menge. 

Durch die Einbrin-
gung in den Rhein 
wird die Staubent-
wicklung verrin-
gert.  

Durch die Redukti-
on an Anlieferun-
gen an Deponien 
können die Luft- 
und Lärmemissio-
nen vermindert 
werden.  

Erhöhung der Emis-
sionen aufgrund 
neuer Deponie. 

- Lage einer Depo-
nie zur nächsten 
Siedlung 

0 0 0 0 0 + - 0 

- Aufwand für 
technisch-
organisatorischer 
Standard (analog 
Deponiebetrieb) 

0 - + -- - + ++ -- 

Bevölkerung 

Der Service für die Bevöl-
kerung und die Informa-
tion darüber wird nicht 
verschlechtert. 

Verbale Beschrei-
bung: 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

- bisherige Infor-
mations-Wege 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- geplante Beibe-
haltung dersel-
ben 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und 
Fauna sowie die Land-
schaft sind als natürliche 
Lebensgrundlagen zu 
schützen, zu pflegen und 
zu entwickeln.

Verbale Beschrei-
bung: 

Es müssen beste-
hende Deponien 
erweitert werden, 
Verlust von wert-
vollen Landschaf-
ten, Beeinträchti-
gung von Flora und 
Fauna  

Auflandungen be-
einträchtigen die 
Landschaft kurzfris-
tiger als eine De-
ponie und verbes-
sern die Boden-
fruchtbarkeit. 

Die Verbrennung 
ersetzt die Depo-
nien. Die Zement-
fabrik an sich hat 
keine Auswirkun-
gen auf die Bio-
diversität, Flora 
oder Fauna. 

Der Dammbau und 
eine Aufweitung 
wirken sich positiv 
auf die Biodiversi-
tät aus. 

Durch die Kiesauf-
bereitung können 
die Mengen an 
deponiertem Mate-
rial reduziert wer-
den. Dadurch wird 
Deponievolumen 
geschont, was sich 
positiv auf die Bio-
diversität und 
Landschaft aus-
wirkt. 

Die Einbringung in 
den Rhein wirkt 
sich negativ auf die 
Fauna in den Ge-
wässern aus. Zu-
dem stellt der Hau-
fen eine landschaft-
liche Belastung dar 
bis er vom Hoch-
wasser auf der 
Kiesbank mitge-
schwemmt wird. 
Neophyten könn-
ten verschleppt 
werden. 

Die Verwertung vor 
Ort schont Depo-
nievolumen, was 
sich positiv auf die 
Biodiversität und 
Landschaft aus-
wirkt. Dadurch wird 
auch die Gefahr 
einer Neophyten-
verschleppung 
reduziert. 

Die Erschliessung 
von neuen Depo-
niestandorten wirkt 
sich negativ auf die 
Biodiversität und 
die Landschaft aus. 
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- Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

- 0 + + ++ - + -- 

- Schutz, Pflege 
und Entwicklung 
der Lebens-
grundlagen 

- 0 + ++ ++ - + -- 

- flächenmässige 
Abschätzung von 
Eingriffen 

0 5‘000‘000 m
3

0 0 
100‘000 m

3
 (

1
/3 der 

deponierten Men-
ge pro Jahr) 

0 0 0 

Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen in Qualität 
und Quantität sichern, 
der Vernetzung Beach-
tung schenken.

Verbale Beschrei-
bung: 

Lebensräume und 
Vernetzungen wer-
den gestört. 

- möglicherweise 
betroffene Le-
bensräume 

- + ++ ++ + 0 + -- 

- Sicherung der 
Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

- + ++ + + + + -- 

Rodungen von Wald.  
Abschätzung der 
Rodung in m

2
.  

?? 0 0 ?? 0 0 0 ?? 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden 
und intakten Land-
schaftsbild Sorge tragen, 
das Landschaftsbild sowie 
die Erholungsfunktion der 
Landschaft darf durch die 
Abfallplanung nicht dau-
erhaft beeinträchtigt 
werden. 

Verbale Beschrei-
bung: 

Neue Deponie-
standorte schaffen 
neue Landschafts-
wunden und ver-
ändern das Land-
schaftsbild langfris-
tig. 

Die vermehrten 
grossflächigen 
Auflandungen ha-
ben keine langfris-
tigen Effekte auf 
das Landschafts-
bild. 

Die Verbrennung 
ersetzt die Depo-
nierung. Dadurch 
wird das Land-
schaftsbild ge-
schont. 

Der Dammbau 
verändert das 
Landschaftsbild 
wesentlich und 
schafft mit einer 
Ausweitung des 
Rheinlaufes neue 
Erholungsgebiete. 

Die Kiesaufberei-
tung dient als Er-
satz zum Kiesab-
bau. Dies schont 
die Deponien, was 
sich positiv auf das 
Landschaftsbild 
auswirkt. 

Das zwischengela-
gerte Aushubmate-
rial ist bis zum 
nächsten Hochwas-
ser gut sichtbar und 
beeinträchtigt das 
Landschaftsbild. 

Die Verwertung vor 
Ort schont Depo-
nien und die natür-
liche Umgebung 
kann wieder herge-
stellt werden. 

Neue Deponie-
standorte schaffen 
neue Landschafts-
wunden und ver-
ändern das Land-
schaftsbild langfris-
tig. 

- möglicherweise 
betroffene Land-
schaft 

Wald, Wiesen Ackerflächen Wald, Wiesen Rheinufer Wald, Wiesen Rheinfluss 
Wald, Wiesen, 
Bauzonen 

Wald, Wiesen 

- beeinträchtigte 
Erholungsfunkti-
on 

-- + + ++ + 0 + -- 

- wird dem Land-
schaftsbild Sorge 
getragen 
(Ja/Nein)? 

Nein Ja Ja Ja Nein Nein Ja Nein 

Erstellen neuer Infra-
strukturen. 

Verbale Beschrei-
bung der benötig-
ten Infrastruktur 
und deren Flächen-
bedarf (ha).  

Zufahrt und Vor-
Ort-Infrastruktur 
muss zum Teil er-
stellt werden. 

Im Regelfall keine 
neue Infrastruktur 
nötig. Die vorhan-
dene Infrastruktur 
kann genutzt wer-
den. 

Keine neue Infra-
struktur nötig. Die 
vorhandene Infra-
struktur kann ge-
nutzt werden. 

Zufahrt und Vor-
Ort-Infrastruktur 
muss zum Teil er-
stellt werden. 

Keine neue Infra-
struktur nötig. Die 
vorhandene Infra-
struktur kann ge-
nutzt werden. 

Keine neue Infra-
struktur nötig. Die 
vorhandene Infra-
struktur kann ge-
nutzt werden. 

Keine neue Infra-
struktur nötig. 

Zufahrt und Vor-
Ort-Infrastruktur 
muss zum Teil er-
stellt werden. 

Boden 

Mit dem verfügbaren 
Boden wird so sparsam 
wie möglich umgegangen. 
Sicherstellen der land-
wirtschaftlichen Nutzflä-
che. 

Verbale Beschrei-
bung und quantita-
tive Abschätzung 
des Bodenverlus-
tes. 

Für die Zeit der 
Deponie geht Bo-
den verloren, der 
jedoch später wie-
der genutzt werden 
kann. 

Es wird eine Bo-
denverbesserung 
erreicht. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Durch den Damm-
bau kann Landwirt-
schaftsboden verlo-
ren gehen, andere 
Lebensräume aber 
geschaffen werden 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Es wird eine Bo-
denverbesserung 
erreicht. 

Für die Zeit der 
Deponie geht Bo-
den verloren, der 
jedoch später wie-
der genutzt werden 
kann. 
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(Aufweitung, etc.). 

Bodenverbesserung 
oder -verschlechterung 
beim Einbau von unver-
schmutztem Aushub-
material.  

Verbale Beschrei-
bung der Gefahren 
von Beeinträchti-
gungen resp. Ver-
besserungen des 
Bodens.  

Kleine Auflandun-
gen bringen nur 
kleinräumig eine 
Verbesserung, 
Gefahr von Mosaik-
landschaften. 

Es wird eine Bo-
denverbesserung 
erreicht. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Es wird eine Bo-
denverbesserung 
erreicht. 

Bei der Rekultivie-
rung kann eine 
Bodenverbesse-
rung erreicht wer-
den. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wasser 

Die Grund- und Oberflä-
chenwasser dürfen durch 
die Abfallwirtschaft we-
der qualitativ noch quan-
titativ beeinträchtigt 
werden. 

Beurteilung der 
VVEA-Konformität 
von Deponiestand-
orten. 

- + ++ + 0 0 + - 

Beeinträchtigungen von 
Drainagen (Auswirkun-
gen auf das Grundwas-
ser). 

Ja/Nein. Verbale 
Beschreibung. 

Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Veränderung der Was-
serführung.  

Verbale Beschrei-
bung der Verände-
rung.  

Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja 

Einbringen von unver-
schmutztem Aushub-
material in Fliessgewäs-
ser.  

Verbale Beschrei-
bung der Auswir-
kungen auf Rhein-
sohle und Verlan-
dung.  

Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein 

Anfall von Abwasser. 

Beschreibung der 
Erhöhung des Ab-
wasseranteils (in 
m

3
).  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Luft 

Wenn immer möglich 
unnötigen Verkehr ver-
meiden und Verkehrsent-
lastung der Zentren und 
Dörfer fördern.   

Verbale Beschrei-
bung der möglichen 
(neuen) Verkehrs-
führung resp. der 
Verlagerung von 
Verkehr.  

Verlagerung des 
Verkehrs zu den 
neuen Deponie-
standorten. 

Verlagerung des 
Verkehrs zu den 
Auflandungsgebie-
ten. 

Verlagerung des 
Verkehrs zum Ze-
mentwerk. 

Verlagerung des 
Verkehrs zum 
Dammbaugebiet. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Verlagerung des 
Verkehrs zum Ein-
bringungsort am 
Rhein. 

Verringerung des 
Verkehrs. Transport 
zur Deponie fällt 
weg. 

Verlagerung des 
Verkehrs zu den 
neuen Deponie-
standorten. 

Beim Betrieb von Depo-
nien Luftemissionen so 
weit begrenzen, als dies 
technisch und betrieblich 
möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist. 

Verbale Beschrei-
bung der technisch-
organisatorischen 
Standards von 
Deponien. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Erhöhung der Emis-
sionen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Luftemissionen durch 
Verbrennung von Abfäl-
len (in der Zementfab-
rik).  

Grobe Abschätzung 
der zusätzlichen 
Emissionen (CO2, 
NOx). 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Erhöhung der 
Emissionen unter 
dem Gesichtspunkt 
der Rohmateri-
alsubstitution. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Klima 

Die Emissionen von 
Treibhausgasen als klima-
tische Faktoren in der 
Abfallwirtschaft sind 
soweit ökonomisch sinn-
voll zu reduzieren. 

0 0 

Keine Erhöhung der 
Emissionen unter 
dem Gesichtspunkt 
der Rohmateri-
alsubstitution  

0 0 0 0 0 

Sachwerte 

Als eine der wenigen 
Ressourcen des Landes 
sind eine langfristige 
Planung des Kiesabbaus 
und eine Koordination 
mit der Deponieplanung 

Beschreibung der 
Erschliessung neuer 
Ressourcen (in m

3
) 

und verbale Be-
schreibung der 
Kontroll- und Koor-

0 4'930'000 300'000 1'500'000 100'000/a 10'000/a 50'000 8'580'000 
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zu gewährleisten. dinationsmöglich-
keit. 

Kosten und Chancen 
von Standortevaluatio-
nen.  

Beschreibung der 
Kosten in CHF, 
Abschätzung der 
Chancen.  

CHF 40'000.00 CHF 15'000.00 CHF 0.00 CHF 100'000.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 40'000.00 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kultu-
rellen Erbes ist der ar-
chäologische Perimeter 
bei der Standortsuche für 
Abfallentsorgungsanlagen 
angemessen berücksich-
tigt.

Verbale Beschrei-
bung. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Depo-
nieraums dürfen unver-
schmutztes Aushubmate-
rial oder mineralische 
Bauabfälle nur zur Depo-
nierung gelangen, wenn 
es keine Verwendungs- 
oder Verwertungsmög-
lichkeiten gibt. 

Verbale Beschrei-
bung von Bedarf 
und Potential sowie 
der Kontroll- und 
Koordinationsmög-
lichkeit. 

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
evtl. negativ auf die 
Recyclingquote aus.

Die Verwertungs-
quote wird durch 
die vermehrten 
Auflandungen er-
höht. 

Materialsubstituti-
on 

Durch die Verwer-
tung des Aushub-
materials im 
Dammbau wird die 
Verwertungsquote 
erhöht. 

Durch die Kiesauf-
bereitung wird die 
Verwertungsquote 
erhöht und die 
deponierten Men-
gen reduziert. 

Die Einbringung in 
den Rhein erhöht 
die Verwertungs-
quote. Es ist jedoch 
fraglich, ob dies 
eine adäquate 
Verwertung dar-
stellt. 

Die Verwertung vor 
Ort erhöht die 
Verwertungsquote. 

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
evtl. negativ auf die 
Recyclingquote aus.

Wo immer möglich soll 
unverschmutztes Aus-
hubmaterial nicht depo-
niert sondern wieder 
verwendet und für die 
qualitative Verbesserung 
des noch nutzbaren Bo-
dens genutzt werden 
(Auflandungen). 

Verbale Beschrei-
bung der Kontroll- 
und Koordinati-
onsmöglichkeit. 

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
evtl. negativ auf die 
Recyclingquote aus.

Die Verwertungs-
quote wird durch 
die vermehrten 
Auflandungen er-
höht. 

Materialsubstituti-
on 

Durch die Verwer-
tung des Aushub-
materials im 
Dammbau wird die 
Verwertungsquote 
erhöht. 

Durch die Kiesauf-
bereitung wird die 
Verwertungsquote 
erhöht und die 
deponierten Men-
gen reduziert. 

Die Einbringung in 
den Rhein erhöht 
die Verwertungs-
quote. Es ist jedoch 
fraglich, ob dies 
eine adäquate 
Verwertung dar-
stellt. 

Die Verwertung vor 
Ort erhöht die 
Verwertungsquote. 

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
evtl. negativ auf die 
Recyclingquote aus.

Die Recyclingquote für 
unverschmutztes Aus-
hubmaterial (Waschung) 
wird bis 2020 auf ca. 40 % 
erhöht. 

Recyclingquote - ++ ++ ++ ++ - ++ - 

Die Recyclingquote der 
mineralischen Bauabfälle 
wird bis 2020 von heute 
ca. 50 % auf mindestens 
70 % erhöht. 

Recyclingquote 0 0 0 0 0 0 0 0 

Für die verbliebenen, zu 
deponierenden Abfall-
fraktionen ist unter Be-
rücksichtigung der geolo-
gischen Gegebenheiten 
und wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit langfristig 
die Entsorgungssicher-
heit und -möglichkeit zu 
gewährleisten. 

Gewährleistung der 
Entsorgungssicher-
heit. 

0 0 0 + + 0 0 ++ 

Die landesweite Abfall-
bewirtschaftung strebt 
Entsorgungsautonomie
an, wo dies aus der Sicht 
der Umweltbelastung und 
der Wirtschaftlichkeit 
sinnvoll ist und pflegt 
daneben die regionale, 

Beschreibung der 
Gewährleistung der 
Entsorgungsauto-
nomie resp. der 
Abhängigkeit vom 
Ausland.  

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
positiv auf die Ent-
sorgungsautono-
mie aus. 

Die vermehrte 
Auflandung redu-
ziert die Menge an 
deponiertem Mate-
rial, was die Ent-
sorgungsautono-
mie sicherstellt. 

Liechtenstein ver-
fügt über kein Ze-
mentwerk. Daher 
wirkt sich die Ver-
brennung im Ze-
mentwerk negativ 
auf die Entsor-
gungsautonomie 

Der Dammbau 
erhöht die Entsor-
gungsautonomie. 

Durch die Kiesauf-
bereitung wird 
Deponievolumen 
reduziert, was 
einen positiven 
Einfluss auf die 
Entsorgungsauto-
nomie hat. 

Durch das kleine 
Potential hat das 
Einbringen in den 
Rhein nur einen 
kleinen Einfluss auf 
die Entsorgungsau-
tonomie. 

Die Verwertung vor 
Ort erhöht die 
Entsorgungsauto-
nomie leicht. 

Die Erschliessung 
neuer Deponie-
standorte wirkt sich 
positiv auf die Ent-
sorgungsautono-
mie aus. 
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grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. 

aus. 

Zusammenarbeit der 
Gemeinden in der Ab-
fallwirtschaft und insbe-
sondere bei der Deponie-
planung (unverschmutz-
tes Aushubmaterial, mi-
neralischer Bauabfälle) 
sowie beim Betrieb der 
Deponien. 

Beschreibung der 
allgemeinen Bereit-
schaft und Bedin-
gungen einer Zu-
sammenarbeit.  

Ja 

Ja. Zusammenar-
beit bei grossflächi-
gen, gemeinde-
übergreifenden 
Projekten erforder-
lich und sinnvoll. 

Ja. Absprache zwi-
schen den Gemein-
den. 

Ja. Zusammenar-
beit sinnvoll, da 
sonst Dammbau 
längere Zeit 
braucht. 

Nein 
Ja. Absprache zwi-
schen den Gemein-
den sinnvoll. 

Nein 
Ja. Zusammenar-
beit erforderlich. 

Die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarkantonen 
und -staaten bei der 
Abfallentsorgung ist ins-
besondere im Deponiebe-
reich (Reaktor- und Rest-
stoffdeponie) wo nötig 
geregelt und die Entsor-
gung dadurch sicherge-
stellt.

Beschreibung der 
Bereitschaft zur 
vertraglichen Si-
cherstellung der 
Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Zusammenarbeit 
erforderlich. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Die Kosten für die Inan-
spruchnahme der Umwelt 
müssen bei der Deponie-
preisgestaltung besser 
berücksichtigt und vom 
Verursacher getragen 
werden. 

Verbale Beschrei-
bung der möglichen 
Veränderung der 
Stoffströ-
me/Verhalten der 
Verursacher.  

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Deponiege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Deponiege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Annahmege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Deponiege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Deponiege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Annahmege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Höhere Umweltbe-
lastungen, können 
dem Verursacher 
über Deponiege-
bühren direkt ver-
rechnet werden. 

Gewerbebetriebe aus-
serhalb von entspre-
chenden Zonen. 

Verbale Beschrei-
bung von Erschlies-
sungsdruck, Dauer 
der Auswirkung, 
Investitionen.  

Langfristige Aus-
wirkungen. 

Mittelfristige Aus-
wirkungen, etap-
penweise Erschlies-
sung möglich. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Langfristige Aus-
wirkungen. 

Kurzfristige Auswir-
kungen. 

Kurzfristige Auswir-
kungen. 

Keine Auswirkun-
gen. 

Langfristige Aus-
wirkungen. 

Trend und Alternativen 

Trend-Alternative: 
Deponieren von mehr 
als 90% des Aushubes 
und geringe Wieder-
verwendung (+ teil-
weise kleinflächige 
Auflandungen). 

Alternative 1: Depo-
nierung und vermehr-
te grossflächige Auf-
landungen mit Ziel 
Bodenverbesserung. 

Alternative 2: Ver-
brennung im Ze-
mentwerk . 

Alternative 3:  Einsatz 
beim Dammbau. 

Alternative 4: Vermehrte 
Kiesaufbereitung aus Aus-
hub. Anschliessende Depo-
nierung. 

Alternative 5: Ein-
bringung in den 
Rhein. 

Alternative 6: Vermehrte 
Verwertung des Aushubes 
vor Ort.  

Alternative 7: Deponieren 
auf neuen Deponiestand-
orten.  

-17 19 12 17 13 0 17 -20

Tabelle 15: Bewertung Alternativen unverschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial 

Bei der Prüfung der Alternativen im Bereich des unverschmutzten Aushubs hat sich gezeigt, dass zwei Alternativen die besten Varianten darstellen. Diese sind Alternative 1 Deponierung und vermehrte grossflächige 
Auflandungen und die Alternative 3 und 6. Diese drei Alternativen sollten im Hinblick auf die zu definierenden Massnahmen weiterverfolgt werden. 
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8.2. Mineralische Bauabfälle 

Handlungsfeld: Bauabfälle 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende 
Umweltauswirkungen 

Bewertungskriterien 

Trend-Alternative: Deponieren 
von mehr als 50 % der recycling-
fähigen Bauabfälle auf (z.T. nicht 
VVEA-konformen Deponien). 

Alternative 1: Deponieren nur auf 
VVEA-konformen Deponien, resp. in 
Inertstoffkompartimenten. 

Alternative 2: Recyclierbare Bauab-
fälle dürfen nicht deponiert sondern 
müssen recycelt und wiederver-
wendet werden. 

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- oder 
Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des Betrie-
bes von Deponien soweit geschützt werden, als dies 
technisch und betrieblich möglich ist. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

0 0 0 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard (analog 
Deponiebetrieb) 

0 0 0 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die Information 
darüber wird nicht verschlechtert. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- bisherige Informations-Wege 0 0 0 

- geplante Beibehaltung derselben 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die Landschaft
sind als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln.

Verbale Beschreibung: 
Schadstoffe können in die Um-
welt gelangen und Flora und 
Fauna beeinträchtigen. 

Keine Schadstoffauswaschung mehr, 
da die Kompartimente abgedichtet 
und das Abwasser gefasst und abge-
leitet wird. 

Weniger Deponieraum musste zur 
Verfügung gestellt werden. Geringe-
re Schadstoffauswaschung. 

- Eingriffe in Natur und Landschaft -- - ++ 

- Schutz, Pflege und Entwicklung der 
Lebensgrundlagen 

-- ++ ++ 

- flächenmässige Abschätzung von 
Eingriffen 

0 0 
1
/10 weniger Deponieraum 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Qualität 
und Quantität sichern, der Vernetzung Beachtung 
schenken.

Verbale Beschreibung: 
Schadstoffe können in die Um-
welt gelangen und Flora und 
Fauna beeinträchtigen. 

Keine Schadstoffauswaschung mehr, 
da die Kompartimente abgedichtet 
und das Abwasser gefasst und abge-
leitet wird. 

Weniger Deponieraum musste zur 
Verfügung gestellt werden. Geringe-
re Schadstoffauswaschung. 

- möglicherweise betroffene Lebens-
räume.  

Gewässer, Naturschutzgebiete, 
Wald, Wiesen 

Gewässer, Naturschutzgebiete, Wald, 
Wiesen 

Gewässer, Naturschutzgebiete, 
Wald, Wiesen 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

Nein Ja Ja 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  0 0 

1
/10 weniger Deponiefläche 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten Landschafts-
bild Sorge tragen, das Landschaftsbild sowie die 
Erholungsfunktion der Landschaft darf durch die 
Abfallplanung nicht dauerhaft beeinträchtigt wer-
den. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Weniger Deponieraum musste zur 
Verfügung gestellt werden. Geringe-
re Schadstoffauswaschung. 

- möglicherweise betroffene Land-
schaft 

Gewässer, Naturschutzgebiete, 
Wald, Wiesen 

0 ++ 

- beeinträchtigte Erholungsfunktion 
Gewässer, Naturschutzgebiete, 
Wald, Wiesen 

0 ++ 

- wird dem Landschaftsbild Sorge 
getragen (Ja/Nein)? 

Nein Nein Ja 
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Erstellen neuer Infrastrukturen.
Verbale Beschreibung der benötigten 
Infrastruktur und deren Flächenbedarf 
(ha).  

Infrastruktur besteht bereits. 
Abdichtung, Entwässerung, Abwasser-
fassung 

Infrastruktur besteht bereits. 

Boden 

Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam wie 
möglich umgegangen. Sicherstellen der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung und quantitative 
Abschätzung des Bodenverlustes. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim Einbau 
von unverschmutztem Aus-
hubmaterial.  

Verbale Beschreibung der Gefahren 
von Beeinträchtigungen resp. Verbes-
serungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. 0 0 0 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen durch die 
Abfallwirtschaft weder qualitativ noch quantitativ 
beeinträchtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-Konformität von 
Deponiestandorten. 

Grund- und Oberflächenwasser 
können durch ausgewaschene 

Schadstoffe beeinträchtigt wer-
den. 

Keine Schadstoffauswaschung mehr, 
da die Kompartimente abgedichtet 

und das Abwasser gefasst und abge-
leitet wird. 

Weniger Deponieraum musste zur 
Verfügung gestellt werden. Geringe-

re Schadstoffauswaschung. 

Beeinträchtigungen von Drai-
nagen (Auswirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Nein Nein Nein 

Veränderung der Wasserfüh-
rung.  

Verbale Beschreibung der Verände-
rung.  

Nein Punktuelle Änderungen möglich. Keine Auswirkungen. 

Einbringen von unverschmutz-
tem Aushubmaterial in Fliess-
gewässer.  

Verbale Beschreibung der Auswirkun-
gen auf Rheinsohle und Verlandung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des Ab-
wasseranteils (in m

3
).  

??? ??? ??? 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr vermeiden
und Verkehrsentlastung der Zentren und Dörfer 
fördern.   

Verbale Beschreibung der möglichen 
(neuen) Verkehrsführung resp. der 
Verlagerung von Verkehr.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen so weit 
begrenzen, als dies technisch und betrieblich mög-
lich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der technisch-
organisatorischen Standards von De-
ponien. 

Bewässerung 
Bewässerung, Reduktion der Ge-
schwindigkeit 

Bewässerung 

Luftemissionen durch Verbren-
nung von Abfällen (in der Ze-
mentfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzlichen 
Emissionen (CO2, NOx). 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Klima 
Die Emissionen von Treibhausgasen als klimatische 
Faktoren in der Abfallwirtschaft sind soweit ökono-
misch sinnvoll zu reduzieren. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Landes sind 
eine langfristige Planung des Kiesabbaus und eine 
Koordination mit der Deponieplanung zu gewährleis-
ten. 

Beschreibung der Erschliessung neuer 
Ressourcen (in m

3
) und verbale Be-

schreibung der Kontroll- und Koordina-
tionsmöglichkeit. 

Keine Schonung des Deponie-
raums. 

Keine Auswirkungen. 
Schonung von Deponievolumen und 
Ersatz für Primärkies. 

Kosten und Chancen von Stan-
dortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, Ab-
schätzung der Chancen.  

??? ??? ??? 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der archäolo-
gische Perimeter bei der Standortsuche für Ab-
fallentsorgungsanlagen angemessen berücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen unver-
schmutztes Aushubmaterial oder mineralischer Bau-
abfälle nur zur Deponierung gelangen, wenn es kei-
ne Verwendungs- oder Verwertungsmöglichkeiten
gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf und 
Potential sowie der Kontroll- und Ko-
ordinationsmöglichkeit. 

Kontrollmöglichkeit über Depo-
niegebühr (Erhöhung, Verein-
heitlichung). 

Kontrollmöglichkeit über Deponiege-
bühr (Erhöhung, Vereinheitlichung). 

Recycling wird gefördert, jährliche 
Kontrollen nötig, Kontrollmöglich-
keiten über den Annahmepreis. 

Wo immer möglich soll unverschmutztes Aushubma-
terial nicht deponiert sondern wieder verwendet
und für die qualitative Verbesserung des noch nutz-
baren Bodens genutzt werden (Auflandungen). 

Verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote für unverschmutztes Aushubma-
terial (Waschung) wird bis 2020 auf ca. 40 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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Die Recyclingquote der mineralischen Bauabfälle 
wird bis 2020 von heute ca. 50 % auf mindestens 70 
% erhöht. 

Recyclingquote 
Die Recyclingquote kann nicht 
eingehalten werden. 

Keine Auswirkungen. 
Recyclingquote wird deutlich er-
höht. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden Abfallfrakti-
onen ist unter Berücksichtigung der geologischen 
Gegebenheiten und wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
langfristig die Entsorgungssicherheit und -
möglichkeit zu gewährleisten. 

Gewährleistung der Entsorgungssi-
cherheit. 

Deponien sind schneller verfüllt, 
neue Deponiestandorte müssen 
gesucht werden. 

Keine Auswirkungen. 
Deponievolumen wird geschont, 
wodurch die Entsorgungssicherheit 
erhöht wird. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Ent-
sorgungsautonomie an, wo dies aus der Sicht der 
Umweltbelastung und der Wirtschaftlichkeit sinnvoll 
ist und pflegt daneben die regionale, grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. 

Beschreibung der Gewährleistung der 
Entsorgungsautonomie resp. der Ab-
hängigkeit vom Ausland.  

Deponien sind schneller verfüllt, 
neue Deponiestandorte müssen 
gesucht werden. 

Keine Auswirkungen. 
Deponievolumen wird geschont, 
wodurch die Entsorgungsautonomie 
erhöht wird. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der Abfallwirt-
schaft und insbesondere bei der Deponieplanung 
unverschmutztes Aushubmaterial, mineralischer 
Bauabfälle) sowie beim Betrieb der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen Bereit-
schaft und Bedingungen einer Zusam-
menarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen 
und -staaten bei der Abfallentsorgung ist insbeson-
dere im Deponiebereich (Reaktor- und Reststoffde-
ponie) wo nötig geregelt und die Entsorgung 
dadurch sichergestellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der Zu-
sammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Umwelt 
müssen bei der Deponiepreisgestaltung besser be-
rücksichtigt und vom Verursacher getragen werden. 

Verbale Beschreibung der möglichen 
Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Steuerung über Deponiegebühr. Steuerung über Deponiegebühr. Steuerung über Annahmepreis. 

Gewerbebetriebe ausserhalb 
von entsprechenden Zonen. 

Verbale Beschreibung von Erschlies-
sungsdruck, Dauer der Auswirkung, 
Investitionen.  

Langfristige Auswirkungen. Langfristige Auswirkungen. Kurzfristige Auswirkungen. 

Trend und Alternativen

Trend-Alternative: Deponieren 
von mehr als 50 % der recycling-
fähigen Bauabfälle auf (z.T. nicht 
VVEA-konformen Deponien). 

Alternative 1: Deponieren nur 
auf VVEA-konformen Deponien, 
resp. in Inertstoffkompartimen-
ten. 

Alternative 2: Recyclierbare Bau-
abfälle dürfen nicht deponiert 
sondern müssen recycelt und wie-
derverwendet werden. 

-28 7 31

Tabelle 16: Bewertung Alternativen Bauabfälle 

Bei den Bauabfällen ist die Alternative 2 die klare beste Variante. Die recyclierbaren Bauabfälle dürfen demnach nicht deponiert, sondern müssen recycelt und wiederverwendet werden. Dies entspricht auch dem 
Leitgedanken der Schweizerischen Abfallplanung und kommt in der aktuellen Schweizerischen Abfallverordnung der VVEA deutlich zum Ausdruck. Die Massnahmen im Bereich der Bauabfälle müssen demnach das 
Recycling vermehrt stärken. Nur die Bauabfälle, die nicht mehr verwertet werden können, sollen deponiert werden. Dennoch sind Inertstoffdeponien bzw. Deponien des Typs B nötig, um solche Abfälle umweltge-
recht endzulagern. 
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8.3. Andere Inertstoffe (Erdsondenbohrschlämme) 

Handlungsfeld: andere Inertstoffe 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende Um-
weltauswirkungen 

Bewertungskriterien 
Trend-Alternative: Erdsonden-
bohrschlämme werden auf Inert-
stoffdeponien entsorgt. 

Alternative 1: Schlämme werden 
vor der Deponierung getrocknet. 

Alternative 2: Entsorgung über 
Schlammpresse/geeignete Entsor-
gungsanlagen. 

Gesundheit 
des Menschen

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- oder 
Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des Betriebes 
von Deponien soweit geschützt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich möglich ist. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

0 0 0 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard (ana-
log Deponiebetrieb) 

0 0 0 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die Information 
darüber wird nicht verschlechtert. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- bisherige Informations-Wege 0 0 0 

- geplante Beibehaltung derselben 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die Landschaft sind 
als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Eingriffe in Natur und Landschaft 0 0 0 

- Schutz, Pflege und Entwicklung 
der Lebensgrundlagen 

0 0 0 

- flächenmässige Abschätzung von 
Eingriffen 

0 0 0 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Qualität und 
Quantität sichern, der Vernetzung Beachtung schenken.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Le-
bensräume.  

0 0 0 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

0 0 0 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  0 0 0 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten Landschaftsbild
Sorge tragen, das Landschaftsbild sowie die Erholungs-
funktion der Landschaft darf durch die Abfallplanung 
nicht dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Land-
schaft 

- - - 

- beeinträchtigte Erholungsfunkti-
on 

0 0 0 

- wird dem Landschaftsbild Sorge 
getragen (Ja/Nein)? 

0 0 0 

Erstellen neuer Infrastrukturen. 
Verbale Beschreibung der benötig-
ten Infrastruktur und deren Flä-
chenbedarf (ha).  

0 0 0 

Boden 

Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam wie mög-
lich umgegangen. Sicherstellen der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung und quanti-
tative Abschätzung des Bodenver-
lustes. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim Einbau 
von unverschmutztem Aushub-

Verbale Beschreibung der Gefah-
ren von Beeinträchtigungen resp. 
Verbesserungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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material.  

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. 0 0 0 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen durch die 
Abfallwirtschaft weder qualitativ noch quantitativ beein-
trächtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-Konformität 
von Deponiestandorten. 

Heute ist davon auszugehen, dass 
Bohrschlämme unbelastet sind. 

Heute ist davon auszugehen, dass 
Bohrschlämme unbelastet sind. 

Heute ist davon auszugehen, dass 
Bohrschlämme unbelastet sind. 

Beeinträchtigungen von Draina-
gen (Auswirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Veränderung der Wasserführung. 
Verbale Beschreibung der Verän-
derung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Einbringen von unverschmutz-
tem Aushubmaterial in Fliessge-
wässer.  

Verbale Beschreibung der Auswir-
kungen auf Rheinsohle und Ver-
landung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des 
Abwasseranteils (in m

3
).  

Mehr Abwasser, Schlammteich 
muss zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Weniger Abwasser. Weniger Abwasser. 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr vermeiden und 
Verkehrsentlastung der Zentren und Dörfer fördern.   

Verbale Beschreibung der mögli-
chen (neuen) Verkehrsführung 
resp. der Verlagerung von Verkehr. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen so weit be-
grenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der tech-
nisch-organisatorischen Standards 
von Deponien. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Luftemissionen durch Verbren-
nung von Abfällen (in der Ze-
mentfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzli-
chen Emissionen (CO2, NOx). 

0 0 0 

Klima 
Die Emissionen von Treibhausgasen als klimatische Fak-
toren in der Abfallwirtschaft sind soweit ökonomisch 
sinnvoll zu reduzieren. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Landes sind eine 
langfristige Planung des Kiesabbaus und eine Koordinati-
on mit der Deponieplanung zu gewährleisten. 

Beschreibung der Erschliessung 
neuer Ressourcen (in m3) und 
verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Kosten und Chancen von Stan-
dortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, 
Abschätzung der Chancen.  

CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der archäologische 
Perimeter bei der Standortsuche für Abfallentsorgungs-
anlagen angemessen berücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen unverschmutz-
tes Aushubmaterial oder mineralischer Bauabfälle nur 
zur Deponierung gelangen, wenn es keine Verwendungs- 
oder Verwertungsmöglichkeiten gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf 
und Potential sowie der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Wo immer möglich soll unverschmutztes Aushubmaterial 
nicht deponiert sondern wieder verwendet und für die 
qualitative Verbesserung des noch nutzbaren Bodens 
genutzt werden (Auflandungen). 

Verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Steuerungsmöglichkeit über Depo-
niegebühr. 

Steuerungsmöglichkeit über Depo-
niegebühr. 

Steuerung über Annahmegebühr. 

Die Recyclingquote für unverschmutztes Aushubmaterial 
(Waschung) wird bis 2020 auf ca. 40 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote der mineralischen Bauabfälle wird 
bis 2020 von heute ca. 50 % auf mindestens 70 % erhöht.

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden Abfallfraktionen 
ist unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenhei-
ten und wirtschaftlichen Tragfähigkeit langfristig die 
Entsorgungssicherheit und -möglichkeit zu gewährleis-
ten. 

Gewährleistung der Entsorgungssi-
cherheit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Entsor-
gungsautonomie an, wo dies aus der Sicht der Umwelt-
belastung und der Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist und 
pflegt daneben die regionale, grenzüberschreitende 

Beschreibung der Gewährleistung 
der Entsorgungsautonomie resp. 
der Abhängigkeit vom Ausland.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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Zusammenarbeit. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der Abfallwirtschaft 
und insbesondere bei der Deponieplanung (unver-
schmutztes Aushubmaterial, mineralischer Bauabfälle) 
sowie beim Betrieb der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen 
Bereitschaft und Bedingungen 
einer Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Zusammenarbeit sinnvoll und nö-
tig, da nicht alle Gemeinden über 
eine Schlammpresse verfügen. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und -
staaten bei der Abfallentsorgung ist insbesondere im 
Deponiebereich (Reaktor- und Reststoffdeponie) wo 
nötig geregelt und die Entsorgung dadurch sichergestellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der 
Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Umwelt müssen 
bei der Deponiepreisgestaltung besser berücksichtigt 
und vom Verursacher getragen werden. 

Verbale Beschreibung der mögli-
chen Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Steuerungsmöglichkeit über Depo-
niegebühr. 

Steuerungsmöglichkeit über Depo-
niegebühr. 

Steuerung über Annahmegebühr. 

Gewerbebetriebe ausserhalb von 
entsprechenden Zonen. 

Verbale Beschreibung von Er-
schliessungsdruck, Dauer der Aus-
wirkung, Investitionen.  

Es muss ein Schlammweiher zur 
Verfügung stehen. 

Infrastruktur für eine Deponie 
nötig. 

Schlammpresse nötig. 

Trend und Alternativen

Trend-Alternative: Erdsonden-
bohrschlämme werden auf Inert-
stoffdeponien entsorgt. 

Alternative 1: Schlämme werden 
vor der Deponierung getrocknet.

Alternative 2: Entsorgung über 
Schlammpresse/geeigneten Ent-
sorgungsanlagen. 

-1 2 3

Tabelle 17: Bewertung Alternativen andere Inertstoffe 

Bei den anderen Inertstoffen sind vor allem die Bohrschlämme und andere Schlämme zu berücksichtigen. Die Prüfung der Alternativen gibt der Entsorgung über Schlammpressen oder anderen dafür geeigneten Ent-
sorgungsanlagen den Vorrang. Da in Liechtenstein die entsprechende Infrastruktur noch fehlt, ist diese noch zu schaffen.  



60/163 

8.4. Kooperation 

Handlungsfeld: Kooperation der Gemeinden bei den Inertstoffen 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende 
Umweltauswirkungen 

Bewertungskriterien 

Trend-Alternative: Koopera-
tion der Unterländer Ge-
meinden und Schaan und 
Planken im Deponiebereich 
(alle Inertstoffe). Keine Ko-
operation der restlichen 
Oberländer-Gemeinden.  

Alternative 1: Gemeinsame 
Kooperation Unterland und 
Oberland. 

Alternative 2: Kooperation 
des Oberlandes. 

Alternative 3: Kooperation 
des Oberlandes mit der 
benachbarten Schweiz. 

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- 
oder Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund 
des Betriebes von Deponien soweit geschützt 
werden, als dies technisch und betrieblich mög-
lich ist. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

0 0 0 0 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard (analog 
Deponiebetrieb) 

0 0 0 0 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die Infor-
mation darüber wird nicht verschlechtert. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Neue Organisation muss 
kommuniziert werden. 

Neue Organisation muss 
kommuniziert werden. 

Neue Organisation muss 
kommuniziert werden. 

- bisherige Informations-Wege 0 0 0 0 

- geplante Beibehaltung derselben 0 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die Land-
schaft sind als natürliche Lebensgrundlagen zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln.

Verbale Beschreibung: 
Längerfristig braucht jede 
Gemeinde eine eigene De-
ponie. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

- Eingriffe in Natur und Landschaft - + + + 

- Schutz, Pflege und Entwicklung der 
Lebensgrundlagen 

- + + + 

- flächenmässige Abschätzung von 
Eingriffen 

???? ???? ???? ???? 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Quali-
tät und Quantität sichern, der Vernetzung Be-
achtung schenken.

Verbale Beschreibung: 
Längerfristig braucht jede 
Gemeinde eine eigene De-
ponie. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

- möglicherweise betroffene Le-
bensräume.  

- + + + 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

Nein Ja Ja Ja 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  ???? ???? ???? ???? 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten Land-
schaftsbild Sorge tragen, das Landschaftsbild 
sowie die Erholungsfunktion der Landschaft darf 
durch die Abfallplanung nicht dauerhaft beein-
trächtigt werden. 

Verbale Beschreibung: 
Längerfristig braucht jede 
Gemeinde eine eigene De-
ponie. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

- möglicherweise betroffene Land-
schaft 

Keine Auswirkungen. 
Wald, Wiesen, Naturschutz-
gebiete 

Wald, Wiesen, Naturschutz-
gebiete 

Wald, Wiesen, Naturschutz-
gebiete 

- beeinträchtigte Erholungsfunktion 0 + + + 

- wird dem Landschaftsbild Sorge Nein Ja Ja Ja 
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getragen (Ja/Nein)? 

Erstellen neuer Infrastruktu-
ren. 

Verbale Beschreibung der benötig-
ten Infrastruktur und deren Flä-
chenbedarf (ha).  

Jede Gemeinde muss Infra-
struktur bereitstellen. 

Bestehende Infrastruktur 
wird besser gemeinsam 
benutzt. 

Bestehende Infrastruktur 
wird besser gemeinsam 
benutzt. 

Bestehende Infrastruktur 
wird besser gemeinsam 
benutzt. 

Boden 

Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam 
wie möglich umgegangen. Sicherstellen der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung und quantita-
tive Abschätzung des Bodenverlus-
tes. 

Keine Auswirkungen 
Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Weniger offene Deponieflä-
chen. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim Ein-
bau von unverschmutztem 
Aushubmaterial.  

Verbale Beschreibung der Gefahren 
von Beeinträchtigungen resp. Ver-
besserungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. ???? ???? ???? ???? 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen 
durch die Abfallwirtschaft weder qualitativ noch 
quantitativ beeinträchtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-Konformität 
von Deponiestandorten. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beeinträchtigungen von Drai-
nagen (Auswirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Nein Nein Nein Nein 

Veränderung der Wasserfüh-
rung.  

Verbale Beschreibung der Verände-
rung.  

Nein Nein Nein Nein 

Einbringen von unver-
schmutztem Aushubmaterial 
in Fliessgewässer.  

Verbale Beschreibung der Auswir-
kungen auf Rheinsohle und Verlan-
dung.  

Nein Nein Nein Nein 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des 
Abwasseranteils (in m

3
).  

Nein Nein Nein Nein 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr ver-
meiden und Verkehrsentlastung der Zentren 
und Dörfer fördern.   

Verbale Beschreibung der möglichen 
(neuen) Verkehrsführung resp. der 
Verlagerung von Verkehr.  

Keine Auswirkungen. 

Verlagerung des Verkehrs 
auf weniger Deponie, zum 
Teil marginal längere Trans-
portwege. 

Verlagerung des Verkehrs 
auf weniger Deponie, zum 
Teil marginal längere Trans-
portwege. 

Verlagerung des Verkehrs 
auf weniger Deponie, zum 
Teil marginal längere Trans-
portwege. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen so 
weit begrenzen, als dies technisch und betrieb-
lich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der technisch-
organisatorischen Standards von 
Deponien. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Luftemissionen durch Ver-
brennung von Abfällen (in der 
Zementfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzlichen 
Emissionen (CO2, NOx). 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Klima 
Die Emissionen von Treibhausgasen als klimati-
sche Faktoren in der Abfallwirtschaft sind so-
weit ökonomisch sinnvoll zu reduzieren. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Landes 
sind eine langfristige Planung des Kiesabbaus 
und eine Koordination mit der Deponieplanung 
zu gewährleisten. 

Beschreibung der Erschliessung 
neuer Ressourcen (in m3) und ver-
bale Beschreibung der Kontroll- und 
Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. 
Der Kiesabbau kann länger-
fristig geplant werden. 

Der Kiesabbau kann länger-
fristig geplant werden. 

Keine Auswirkungen. 

Kosten und Chancen von 
Standortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, 
Abschätzung der Chancen.  

???? ???? ???? ???? 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der ar-
chäologische Perimeter bei der Standortsuche 
für Abfallentsorgungsanlagen angemessen be-
rücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen unver-
schmutztes Aushubmaterial oder mineralischer 
Bauabfälle nur zur Deponierung gelangen, wenn 
es keine Verwendungs- oder Verwertungsmög-
lichkeiten gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf 
und Potential sowie der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Wo immer möglich soll unverschmutztes Aus-
hubmaterial nicht deponiert sondern wieder 
verwendet und für die qualitative Verbesserung 
des noch nutzbaren Bodens genutzt werden 
(Auflandungen). 

Verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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Die Recyclingquote für unverschmutztes Aus-
hubmaterial (Waschung) wird bis 2020 auf ca. 
40 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote der mineralischen Bauabfäl-
le wird bis 2020 von heute ca. 50 % auf mindes-
tens 70 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden Abfall-
fraktionen ist unter Berücksichtigung der geolo-
gischen Gegebenheiten und wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit langfristig die Entsorgungssicher-
heit und -möglichkeit zu gewährleisten. 

Gewährleistung der Entsorgungssi-
cherheit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt 
Entsorgungsautonomie an, wo dies aus der 
Sicht der Umweltbelastung und der Wirtschaft-
lichkeit sinnvoll ist und pflegt daneben die regi-
onale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Beschreibung der Gewährleistung 
der Entsorgungsautonomie resp. der 
Abhängigkeit vom Ausland.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Abhängig vom Ausland. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der Abfall-
wirtschaft und insbesondere bei der Deponie-
planung (unverschmutztes Aushubmaterial, 
mineralischer Bauabfälle) sowie beim Betrieb 
der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen Be-
reitschaft und Bedingungen einer 
Zusammenarbeit.  

Zusammenarbeit unter den 
Gemeinden nicht überall 
gewährleistet. 

Gründung eines Zweckver-
bandes oder Vereines, ge-
meinsame Planung. 

Gründung eines Zweckver-
bandes oder Vereines, ge-
meinsame Planung. 

Keine Auswirkungen. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkanto-
nen und -staaten bei der Abfallentsorgung ist 
insbesondere im Deponiebereich (Reaktor- und 
Reststoffdeponie) wo nötig geregelt und die 
Entsorgung dadurch sichergestellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der 
Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Gründung eines Zweckver-
bandes oder Vereines, ge-
meinsame Planung. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Um-
welt müssen bei der Deponiepreisgestaltung 
besser berücksichtigt und vom Verursacher
getragen werden. 

Verbale Beschreibung der möglichen 
Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Einheitliche Deponiepreise 
unwahrscheinlich. 

Einheitliche Deponiepreise 
möglich. 

Einheitliche Deponiepreise 
möglich. 

Keinen Einfluss, da Deponie 
im Ausland. 

Gewerbebetriebe ausserhalb 
von entsprechenden Zonen. 

Verbale Beschreibung von Erschlies-
sungsdruck, Dauer der Auswirkung, 
Investitionen.  

Jede Gemeinde muss Infra-
struktur bereitstellen. 

Bestehende Deponien kön-
nen genutzt werden. 

Bestehende Deponien kön-
nen genutzt werden. 

Keine Auswirkungen. 

Trend und Alternativen

Trend-Alternative: Kooperation 
der Unterländer Gemeinden und 
Schaan und Planken im Depo-
niebereich (alle Inertstoffe). 
Keine Kooperation der restlichen 
Oberländer-Gemeinden.  

Alternative 1: Gemeinsame Ko-
operation Unterland und Ober-
land. 

Alternative 2: Kooperation des 
Oberlandes. 

Alternative 3: Kooperation des 
Oberlandes mit der benachbar-
ten Schweiz. 

-8 20 20 15

Tabelle 18: Bewertung Alternativen Kooperation 

Ein wichtiges Thema der Abfallplanung vor allem in der Deponieplanung ist die Kooperation der verschiedenen Akteure. Zum Teil sind die Weichen für eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden bereits gestellt 
worden. Hier sind zwei Alternativen gleichwertig. Zum einen die Gemeinsame Kooperation zwischen Unterland und Oberland zum anderen die getrennte Zusammenarbeit zwischen Oberland und Unterland.  
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8.5. Reaktorabfälle  

Handlungsfeld: Reaktorabfälle 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende 
Umweltauswirkungen 

Bewertungskriterien 
Trend-Alternative: Weitere Koopera-
tion mit der CH. Deponierung in der 
CH. 

Alternative 1: Im Hinblick auf den 
Abschluss der Reaktordeponie Lienz 
ist gemäss bestehendem Vertrag die 
Standortsuche  für eine regionale 
Deponie auch auf dem Gebiet Liech-
tensteins (nochmals) durchzuführen.

Alternative 2:  Andere Abnehmer im 
angrenzenden Ausland (CH/AT) 
suchen. 

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- 
oder Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des 
Betriebes von Deponien soweit geschützt werden, 
als dies technisch und betrieblich möglich ist. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Erhöhung der Emissionen aufgrund 
neuer Deponie. 

Keine Auswirkungen. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

0 -- 0 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard (analog 
Deponiebetrieb) 

0 - 0 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die Informati-
on darüber wird nicht verschlechtert. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- bisherige Informations-Wege 0 0 0 

- geplante Beibehaltung derselben 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die Land-
schaft sind als natürliche Lebensgrundlagen zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Eingriffe aufgrund neuem Deponie-
standort. 

Keine Auswirkungen. 

- Eingriffe in Natur und Landschaft 0 -- 0 

- Schutz, Pflege und Entwicklung der 
Lebensgrundlagen 

0 -- 0 

- flächenmässige Abschätzung von 
Eingriffen 

???? ???? 0 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Qualität 
und Quantität sichern, der Vernetzung Beachtung 
schenken.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Eingriffe aufgrund neuem Deponie-
standort. 

Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Lebens-
räume.  

Keine Wald, Naturschutzgebiete Keine 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

0 -- 0 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  0 ???? 0 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten Land-
schaftsbild Sorge tragen, das Landschaftsbild sowie 
die Erholungsfunktion der Landschaft darf durch 
die Abfallplanung nicht dauerhaft beeinträchtigt 
werden. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Beeinträchtigungen/Änderungen 
aufgrund neuem Deponiestandort. 

Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Land-
schaft 

Keine 
Wald, Wiesen, Naturschutzgebiete 
Hügellandschaft 

Keine 

- beeinträchtigte Erholungsfunktion 0 -- 0 

- wird dem Landschaftsbild Sorge 
getragen (Ja/Nein)? 

Nein Ja Nein 

Erstellen neuer Infrastruktu-
ren. 

Verbale Beschreibung der benötigten 
Infrastruktur und deren Flächenbe-
darf (ha).  

Keine Auswirkungen. 
Infrastruktur für Deponiestandort 
(Zufahrt, Abdichtung, Entwässerung  
etc.). 

Keine Auswirkungen. 
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Boden 

Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam wie 
möglich umgegangen. Sicherstellen der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung und quantitati-
ve Abschätzung des Bodenverlustes. 

Keine Auswirkungen. 
Bodenverbrauch durch neuen Depo-
niestandort. 

Keine Auswirkungen. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim Einbau 
von unverschmutztem Aus-
hubmaterial.  

Verbale Beschreibung der Gefahren 
von Beeinträchtigungen resp. Verbes-
serungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen durch 
die Abfallwirtschaft weder qualitativ noch quanti-
tativ beeinträchtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-Konformität 
von Deponiestandorten. 

Keine Auswirkungen. Muss gegeben sein. Keine Auswirkungen. 

Beeinträchtigungen von Drai-
nagen (Auswirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Nein Nein Keine Auswirkungen. 

Veränderung der Wasserfüh-
rung.  

Verbale Beschreibung der Verände-
rung.  

Nein 
Möglich, abhängig von Deponie-
standort. 

Keine Auswirkungen. 

Einbringen von unverschmutz-
tem Aushubmaterial in Fliess-
gewässer.  

Verbale Beschreibung der Auswirkun-
gen auf Rheinsohle und Verlandung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des Ab-
wasseranteils (in m

3
).  

Keine Auswirkungen. Ja Keine Auswirkungen. 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr vermei-
den und Verkehrsentlastung der Zentren und Dör-
fer fördern.   

Verbale Beschreibung der möglichen 
(neuen) Verkehrsführung resp. der 
Verlagerung von Verkehr.  

Längere Transportwege möglich. 
Neuer Deponiestandort, Erhöhung 
des Verkehrsaufkommens. 

Längere Transportwege möglich. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen so weit 
begrenzen, als dies technisch und betrieblich mög-
lich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der technisch-
organisatorischen Standards von 
Deponien. 

Keine Auswirkungen. Entgasung Keine Auswirkungen. 

Luftemissionen durch Ver-
brennung von Abfällen (in der 
Zementfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzlichen 
Emissionen (CO2, NOx). 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Klima 
Die Emissionen von Treibhausgasen als klimatische 
Faktoren in der Abfallwirtschaft sind soweit öko-
nomisch sinnvoll zu reduzieren. 

Längere Transportwege möglich. 
Erhöhtes Verkehrsaufkommen im 
Inland, Entgasung (Methan). 

Längere Transportwege möglich. 

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Landes sind 
eine langfristige Planung des Kiesabbaus und eine 
Koordination mit der Deponieplanung zu gewähr-
leisten. 

Beschreibung der Erschliessung neuer 
Ressourcen (in m3) und verbale Be-
schreibung der Kontroll- und Koordi-
nationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. 
Evtl. werden neue Kiesvorkommen 
erschlossen. 

Keine Auswirkungen. 

Kosten und Chancen von Stan-
dortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, Ab-
schätzung der Chancen.  

CHF 0.00 CHF 100'000.00 CHF 0.00 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der archäo-
logische Perimeter bei der Standortsuche für Ab-
fallentsorgungsanlagen angemessen berücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen unver-
schmutztes Aushubmaterial oder mineralischer 
Bauabfälle nur zur Deponierung gelangen, wenn es 
keine Verwendungs- oder Verwertungsmöglich-
keiten gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf und 
Potential sowie der Kontroll- und 
Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Wo immer möglich soll unverschmutztes Aushub-
material nicht deponiert sondern wieder verwen-
det und für die qualitative Verbesserung des noch 
nutzbaren Bodens genutzt werden (Auflandungen).

Verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote für unverschmutztes Aushub-
material (Waschung) wird bis 2020 auf ca. 40 % 
erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote der mineralischen Bauabfälle 
wird bis 2020 von heute ca. 50 % auf mindestens 
70 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden Abfallfrak-   Gewährleistung der Entsorgungssi- Vom Ausland abhängig. Erhöhung der Entsorgungssicherheit. Vom Ausland abhängig. 
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tionen ist unter Berücksichtigung der geologischen 
Gegebenheiten und wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
langfristig die Entsorgungssicherheit und -
möglichkeit zu gewährleisten. 

cherheit. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Ent-
sorgungsautonomie an, wo dies aus der Sicht der 
Umweltbelastung und der Wirtschaftlichkeit sinn-
voll ist und pflegt daneben die regionale, grenz-
überschreitende Zusammenarbeit. 

Beschreibung der Gewährleistung der 
Entsorgungsautonomie resp. der 
Abhängigkeit vom Ausland.  

Vom Ausland abhängig. 
Erhöhung der Entsorgungsautono-
mie, da Deponie im eigenen Land. 

Vom Ausland abhängig. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der Abfallwirt-
schaft und insbesondere bei der Deponieplanung 
(unverschmutztes Aushubmaterial, mineralischer 
Bauabfälle) sowie beim Betrieb der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen Bereit-
schaft und Bedingungen einer Zu-
sammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. 

Für Reaktor- oder Reststoffdeponie 
kann nur eine Deponie erstellt wer-
den, da die Standorte begrenzt sind 
und die Volumina unregelmässig  
und in geringen Mengen anfallen. 
Die Gemeinden müssen gemeinsam 
mit den Nachbarkantonen eine Lö-
sung finden. 

Keine Auswirkungen. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen 
und -staaten bei der Abfallentsorgung ist insbe-
sondere im Deponiebereich (Reaktor- und Rest-
stoffdeponie) wo nötig geregelt und die Entsorgung 
dadurch sichergestellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der Zu-
sammenarbeit.  

Die Gemeinden müssen gemeinsam 
mit den Nachbarkantonen eine Lö-
sung finden. 

Für Reaktor- oder Reststoffdeponie 
kann nur eine Deponie erstellt wer-
den, da die Standorte begrenzt sind 
und die Volumina unregelmässig  
und in geringen Mengen anfallen. 
Die Gemeinden müssen gemeinsam 
mit den Nachbarkantonen eine Lö-
sung finden. 

Die Gemeinden müssen gemeinsam 
mit den Nachbarkantonen eine Lö-
sung finden. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Umwelt 
müssen bei der Deponiepreisgestaltung besser 
berücksichtigt und vom Verursacher getragen 
werden. 

Verbale Beschreibung der möglichen 
Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Verrechnung über Deponiegebühr. 
Gebühren können nicht selber fest-
gelegt werden, da die Deponie im 
Ausland liegt. 

Höhere Umweltbelastung, können 
dem Verursacher über Deponiege-
bühren direkt verrechnet werden. 

Verrechnung über Deponiegebühr. 
Gebühren können nicht selber fest-
gelegt werden, da die Deponie im 
Ausland liegt. 

Gewerbebetriebe ausserhalb 
von entsprechenden Zonen. 

Verbale Beschreibung von Erschlies-
sungsdruck, Dauer der Auswirkung, 
Investitionen.  

Keine Auswirkungen. 
Deponie ausserhalb des Siedlungs-
gebietes, langfristige Auswirkungen. 

Keine Auswirkungen. 

Trend und Alternativen

Trend-Alternative: Weitere Koope-
ration mit der CH. Deponierung in 
der CH. 

Alternative 1: Im Hinblick auf den 
Abschluss der Reaktordeponie 
Lienz ist gemäss bestehendem 
Vertrag die Standortsuche  für 
eine regionale Deponie auch auf 
dem Gebiet Liechtensteins (noch-
mals) durchzuführen. 

Alternative 2:  Andere Abneh-
mer im angrenzenden Ausland 
(CH/AT) suchen. 

-3 -16 -5

Tabelle 19: Bewertung Alternativen Reaktorabfälle  

Da die Reaktordeponie bzw. die Deponie des Typs E Lienz in absehbarer Zeit voll ist, ist hier Handlungsbedarf angezeigt. Es zeigt sich, dass alle Alternativen eher negative Auswirkungen haben. Die beste Alternative 
ist die Trendalternative. Sie sieht vor, die Kooperation mit der Schweiz wie bisher weiterzuverfolgen. Die Deponierung dieser Abfälle findet somit in der Schweiz statt. Da Liechtenstein voraussichtlich keine geeigne-
ten Standorte für diesen Deponietyp im eigenen Land hat, macht dieses Resultat durchaus Sinn. 
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8.6. Klärschlamm und Phosphorrückgewinnung 

Handlungsfeld: Klärschlamm 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende 
Umweltauswirkungen 

Bewertungskriterien 

Trend-Alternative: Der Klär-
schlamm wird auch nach 2015 
getrocknet und an die Zementfab-
rikation abgegeben. 

Alternative 1: Volumenreduktion 
durch Phosphor-Rückgewinnung 
und Rest an Abnehmer im angren-
zenden Ausland (CH/AT). 

Alternative 2: Gesamter Klär-
schlamm an andere Abnehmer im 
angrenzenden Ausland (CH/AT). 

Gesundheit 
des Menschen

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- oder 
Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des Betriebes 
von Deponien soweit geschützt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich möglich ist. 

Verbale Beschreibung: 
Mehr Verkehr durch höheren 
Transportaufwand. 

Keine Auswirkungen. 
Mehr Verkehr durch höheren 
Transportaufwand. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

0 0 0 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard (ana-
log Deponiebetrieb) 

0 0 0 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die Information 
darüber wird nicht verschlechtert. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- bisherige Informations-Wege 0 0 0 

- geplante Beibehaltung derselben 0 0 0 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die Landschaft
sind als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Verbesserung durch Phosphorrück-
gewinnung. 

Keine Auswirkungen. 

- Eingriffe in Natur und Landschaft 0 0 0 

- Schutz, Pflege und Entwicklung 
der Lebensgrundlagen 

0 ++ 0 

- flächenmässige Abschätzung von 
Eingriffen 

0 0 0 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in Qualität und 
Quantität sichern, der Vernetzung Beachtung schenken.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. 
Verbesserung durch Phosphorrück-
gewinnung. 

Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Le-
bensräume.  

0 ++ 0 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

Nein Ja Nein 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  0 0 0 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten Landschaftsbild
Sorge tragen, das Landschaftsbild sowie die Erholungs-
funktion der Landschaft darf durch die Abfallplanung 
nicht dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene Land-
schaft 

0 0 0 

- beeinträchtigte Erholungsfunkti-
on 

0 0 0 

- wird dem Landschaftsbild Sorge 
getragen (Ja/Nein)? 

Nein Ja Ja 

Erstellen neuer Infrastrukturen. 
Verbale Beschreibung der benötig-
ten Infrastruktur und deren Flä-
chenbedarf (ha).  

Infrastruktur wird im Ausland ge-
nutzt. Es muss keine zusätzliche 
Infrastruktur gebaut werden. 

Infrastruktur wird im Ausland ge-
nutzt. Für die Phosphorrückgewin-
nung muss evtl. ein Lagerraum 
gebaut werden. 

Infrastruktur wird im Ausland ge-
nutzt. Es muss keine zusätzliche 
Infrastruktur gebaut werden. 

Boden Mit dem verfügbaren Boden wird so sparsam wie mög-   Verbale Beschreibung und quanti- Kein zusätzlicher Bodenverlust. Kein zusätzlicher Bodenverlust. Die Kein zusätzlicher Bodenverlust. 
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lich umgegangen. Sicherstellen der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. 

tative Abschätzung des Bodenver-
lustes. 

Rückgewinnung von Phosphor ist 
gut für den Boden. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim Einbau 
von unverschmutztem Aushub-
material.  

Verbale Beschreibung der Gefahren 
von Beeinträchtigungen resp. Ver-
besserungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. 0 0 0 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen durch die 
Abfallwirtschaft weder qualitativ noch quantitativ be-
einträchtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-Konformität 
von Deponiestandorten. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beeinträchtigungen von Draina-
gen (Auswirkungen auf das 
Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Veränderung der Wasserfüh-
rung.  

Verbale Beschreibung der Verände-
rung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Einbringen von unverschmutz-
tem Aushubmaterial in Fliess-
gewässer.  

Verbale Beschreibung der Auswir-
kungen auf Rheinsohle und Verlan-
dung.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des 
Abwasseranteils (in m

3
).  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr vermeiden
und Verkehrsentlastung der Zentren und Dörfer för-
dern.   

Verbale Beschreibung der mögli-
chen (neuen) Verkehrsführung 
resp. der Verlagerung von Verkehr. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen so weit 
begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist. 

Verbale Beschreibung der tech-
nisch-organisatorischen Standards 
von Deponien. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Luftemissionen durch Verbren-
nung von Abfällen (in der Ze-
mentfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzli-
chen Emissionen (CO2, NOx). 

Keine Auswirkungen, evtl. längere 
Transportwege. 

Mengenreduktion, dadurch gerin-
gere Emissionsreduktion. 

Keine Auswirkungen, evtl. längere 
Transportwege. 

Klima 
Die Emissionen von Treibhausgasen als klimatische 
Faktoren in der Abfallwirtschaft sind soweit ökono-
misch sinnvoll zu reduzieren. 

Keine Auswirkungen, evtl. längere 
Transportwege. 

Mengenreduktion, dadurch gerin-
gere Emissionsreduktion. 

Keine Auswirkungen, evtl. längere 
Transportwege. 

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Landes sind eine 
langfristige Planung des Kiesabbaus und eine Koordina-
tion mit der Deponieplanung zu gewährleisten. 

Beschreibung der Erschliessung 
neuer Ressourcen (in m3) und 
verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Kontrollmöglichkeit über Abwas-
sergebühren, Preis Phosphor aus 
dem Recycling. 

Kontrollmöglichkeit über Abwas-
sergebühren, Preis Phosphor aus 
dem Recycling.  

Kontrollmöglichkeit über Abwas-
sergebühren, Preis Phosphor aus 
dem Recycling. 

Kosten und Chancen von Stan-
dortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, 
Abschätzung der Chancen.  

CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der archäologi-
sche Perimeter bei der Standortsuche für Abfallentsor-
gungsanlagen angemessen berücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen unverschmutz-
tes Aushubmaterial oder mineralischer Bauabfälle nur 
zur Deponierung gelangen, wenn es keine Verwen-
dungs- oder Verwertungsmöglichkeiten gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf 
und Potential sowie der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. 
Volumenreduktion, Recycling, Kon-
trollmöglichkeit über Abwasserge-
bühren. 

Keine Auswirkungen. 

Wo immer möglich soll unverschmutztes Aushubmate-
rial nicht deponiert sondern wieder verwendet und für 
die qualitative Verbesserung des noch nutzbaren Bo-
dens genutzt werden (Auflandungen). 

Verbale Beschreibung der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote für unverschmutztes Aushubmate-
rial (Waschung) wird bis 2020 auf ca. 40 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote der mineralischen Bauabfälle wird 
bis 2020 von heute ca. 50 % auf mindestens 70 % er-
höht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden Abfallfraktio-
nen ist unter Berücksichtigung der geologischen Gege-
benheiten und wirtschaftlichen Tragfähigkeit langfristig 
die Entsorgungssicherheit und -möglichkeit zu gewähr-

Gewährleistung der Entsorgungssi-
cherheit. 

Phosphor geht verloren. 
Phosphorbedarf kann im Inland 
zum Teil gedeckt werden. Volumen 
kann reduziert werden. 

Phosphor geht verloren. 
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leisten. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung strebt Entsor-
gungsautonomie an, wo dies aus der Sicht der Um-
weltbelastung und der Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist 
und pflegt daneben die regionale, grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit. 

Beschreibung der Gewährleistung 
der Entsorgungsautonomie resp. 
der Abhängigkeit vom Ausland.  

Abhängigkeit vom Ausland gege-
ben. 

Phosphorbedarf kann im Inland 
zum Teil gedeckt werden. Importe 
können reduziert werden.  

Abhängigkeit vom Ausland gege-
ben. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der Abfallwirt-
schaft und insbesondere bei der Deponieplanung (un-
verschmutztes Aushubmaterial, mineralischer Bauabfäl-
le) sowie beim Betrieb der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen 
Bereitschaft und Bedingungen 
einer Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. 
Landesweite Lösung muss gefun-
den werden. 

Keine Auswirkungen. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und -
staaten bei der Abfallentsorgung ist insbesondere im 
Deponiebereich (Reaktor- und Reststoffdeponie) wo 
nötig geregelt und die Entsorgung dadurch sicherge-
stellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der 
Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Umwelt müs-
sen bei der Deponiepreisgestaltung besser berücksich-
tigt und vom Verursacher getragen werden. 

Verbale Beschreibung der mögli-
chen Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Gewerbebetriebe ausserhalb 
von entsprechenden Zonen. 

Verbale Beschreibung von Er-
schliessungsdruck, Dauer der Aus-
wirkung, Investitionen.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Trend und Alternativen

Trend-Alternative: Der Klär-
schlamm wird auch nach 2015 
getrocknet und an die Zement-
fabrikation abgegeben. 

Alternative 1: Volumenreduktion 
durch Phosphor-Rückgewinnung 
und Rest an Abnehmer im an-
grenzenden Ausland (CH/AT). 

Alternative 2: Gesamter Klär-
schlamm an andere Abnehmer 
im angrenzenden Ausland 
(CH/AT). 

-6 19 -4

Tabelle 20: Bewertung Alternativen Klärschlamm und Phosphorrückgewinnung  

In der kürzlich in Kraft getretenen Schweizerischen Abfallverordnung der VVEA ist festgehalten, dass aus kommunalem Abwasser, aus Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus der Asche aus der 
thermischen Behandlung von solchem Klärschlamm Phosphor zurückzugewinnen und stofflich zu verwerten ist. Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor gilt ab dem 1. Januar 2026. Damit fällt die thermische 
Verwertung von Klärschlamm im Zementwerk wie bisher als Alternative weg. Die Prüfung hat die Volumenreduktion durch Phosphorrückgewinnung durch die Abgabe des restlichen Materials ins Ausland als beste 
Alternative favorisierte. Da noch verschiedene Techniken der Phosphorrückgewinnung überprüft werden müssen, ist hier die Entwicklung im Ausland weiterzuverfolgen und entsprechend zu reagieren.  
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8.7. Grüngut 

Handlungsfeld: Klärschlamm 

Trend und Alternativen 

Schutzgut Planungsziel 
Weitere zu untersuchende 
Umweltauswirkungen 

Bewertungskriterien 

Trend-Alternative: Das 
Grüngut wird von den 
Gemeinden zu Kompost 
verarbeitet und kosten-
pflichtig abgegeben. 

Alternative 1: Die Abga-
be von Grüngut ist kos-
tenpflichtig. Das Grün-
gut wird von den Ge-
meinden zu Kompost 
verarbeitet und unent-
geltlich abgegeben. 

Alternative 2: Andere 
Abnehmer im angren-
zenden Ausland (CH/AT) 
suchen. 

Alternative 3: Privatisie-
rung der Grüngutent-
sorgung 

Alternative 4: Erstellen 
einer Vergärungsanlage 
und Priorisierung der 
energetischen Verwer-
tung 

Gesundheit 
des Men-
schen 

Die Gesundheit des Menschen muss vor 
Lärm- oder Staubemissionen (inkl. Geruch) 
aufgrund des Betriebes von Deponien so-
weit geschützt werden, als dies technisch 
und betrieblich möglich ist. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Weniger Belastung 
durch Geruch. 

Keine Auswirkungen. 
Weniger Belastung 
durch Geruch. 

- Lage einer Deponie zur nächsten 
Siedlung 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Weniger Belastung 
durch Geruch. 

Keine Auswirkungen. 
Weniger Belastung 
durch Geruch. 

- Aufwand für technisch-
organisatorischer Standard 
(analog Deponiebetrieb) 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Moderne Anlagen. 

Bevölkerung 
Der Service für die Bevölkerung und die 
Information darüber wird nicht verschlech-
tert. 

Verbale Beschreibung: 

- bisherige Informations-Wege Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- geplante Beibehaltung dersel-
ben 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Evtl. sind Sammelplätze 
nötig oder zentrale 
Sammelstelle. 

Keine Auswirkungen. Moderne Anlagen. 

Flora, Fauna, 
Biodiversität 

Biodiversität, Flora und Fauna sowie die 
Landschaft sind als natürliche Lebens-
grundlagen zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Es können wertvolle 
Nährstoffe dem Kreis-
lauf entzogen werden.  

Keine Auswirkungen. 
Es können wertvolle 
Nährstoffe dem Kreis-
lauf entzogen werden.  

- Eingriffe in Natur und Land-
schaft 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Schutz, Pflege und Entwicklung 
der Lebensgrundlagen 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Es können wertvolle 
Nährstoffe dem Kreis-
lauf entzogen werden.  

Keine Auswirkungen. 
Es können wertvolle 
Nährstoffe dem Kreis-
lauf entzogen werden.  

- flächenmässige Abschätzung 
von Eingriffen 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Neue Infrastruktur, 
Anlage nötig. 

Lebensräume von Tieren und Pflanzen in 
Qualität und Quantität sichern, der Vernet-
zung Beachtung schenken.

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene 
Lebensräume.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- Sicherung der Lebensräume 
(Ja/Nein)? 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Rodungen von Wald.  Abschätzung der Rodung in m
2
.  0 0 0 0 0 

Landschaft 

Dem identitätsstiftenden und intakten 
Landschaftsbild Sorge tragen, das Land-
schaftsbild sowie die Erholungsfunktion der 
Landschaft darf durch die Abfallplanung 
nicht dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Verbale Beschreibung: Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- möglicherweise betroffene 
Landschaft 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

- beeinträchtigte Erholungsfunk-
tion 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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- wird dem Landschaftsbild Sorge 
getragen (Ja/Nein)? 

0 0 0 0 0 

Erstellen neuer Infrastruk-
turen. 

Verbale Beschreibung der benö-
tigten Infrastruktur und deren 
Flächenbedarf (ha).  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Neue Infrastruktur, 
Anlage nötig. 

Boden 

Mit dem verfügbaren Boden wird so spar-
sam wie möglich umgegangen. Sicherstel-
len der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Verbale Beschreibung und quanti-
tative Abschätzung des Bodenver-
lustes. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Neue Infrastruktur, 
Anlage nötig. 

Bodenverbesserung oder -
verschlechterung beim 
Einbau von unverschmutz-
tem Aushubmaterial.  

Verbale Beschreibung der Gefah-
ren von Beeinträchtigungen resp. 
Verbesserungen des Bodens.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Flächenverbrauch. Abschätzung in m
2
. - - - - - 

Wasser 

Die Grund- und Oberflächenwasser dürfen 
durch die Abfallwirtschaft weder qualitativ 
noch quantitativ beeinträchtigt werden. 

Beurteilung der VVEA-
Konformität von Deponiestandor-
ten. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beeinträchtigungen von 
Drainagen (Auswirkungen 
auf das Grundwasser). 

Ja/Nein. Verbale Beschreibung. Nein Nein Nein Nein Nein 

Veränderung der Wasser-
führung.  

Verbale Beschreibung der Verän-
derung.  

Nein Nein Nein Nein Nein 

Einbringen von unver-
schmutztem Aushubmateri-
al in Fliessgewässer.  

Verbale Beschreibung der Auswir-
kungen auf Rheinsohle und Ver-
landung.  

Nein Nein Nein Nein Nein 

Anfall von Abwasser. 
Beschreibung der Erhöhung des 
Abwasseranteils (in m

3
).  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
Abwasser wird gesam-
melt. 

Luft 

Wenn immer möglich unnötigen Verkehr 
vermeiden und Verkehrsentlastung der 
Zentren und Dörfer fördern.   

Verbale Beschreibung der mögli-
chen (neuen) Verkehrsführung 
resp. der Verlagerung von Ver-
kehr.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Beim Betrieb von Deponien Luftemissionen
so weit begrenzen, als dies technisch und 
betrieblich möglich und wirtschaftlich trag-
bar ist. 

Verbale Beschreibung der tech-
nisch-organisatorischen Standards 
von Deponien. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Luftemissionen durch Ver-
brennung von Abfällen (in 
der Zementfabrik).  

Grobe Abschätzung der zusätzli-
chen Emissionen (CO2, NOx). 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Klima 

Die Emissionen von Treibhausgasen als 
klimatische Faktoren in der Abfallwirt-
schaft sind soweit ökonomisch sinnvoll zu 
reduzieren. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Abgase können gesam-
melt und zur Energie-
nutzung verwendet 
werden.  

Sachwerte 

Als eine der wenigen Ressourcen des Lan-
des sind eine langfristige Planung des Kie-
sabbaus und eine Koordination mit der 
Deponieplanung zu gewährleisten. 

Beschreibung der Erschliessung 
neuer Ressourcen (in m3) und 
verbale Beschreibung der Kon-
troll- und Koordinationsmöglich-
keit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Kosten und Chancen von 
Standortevaluationen.  

Beschreibung der Kosten in CHF, 
Abschätzung der Chancen.  

CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 

Kulturelles 
Erbe 

Zum Schutze des kulturellen Erbes ist der 
archäologische Perimeter bei der Standort-
suche für Abfallentsorgungsanlagen ange-
messen berücksichtigt.

Verbale Beschreibung. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Weiteres 

Zur Schonung des Deponieraums dürfen 
unverschmutztes Aushubmaterial oder 
mineralischer Bauabfälle nur zur Deponie-
rung gelangen, wenn es keine Verwen-
dungs- oder Verwertungsmöglichkeiten
gibt. 

Verbale Beschreibung von Bedarf 
und Potential sowie der Kontroll- 
und Koordinationsmöglichkeit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 
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Wo immer möglich soll unverschmutztes 
Aushubmaterial nicht deponiert sondern 
wieder verwendet und für die qualitative 
Verbesserung des noch nutzbaren Bodens 
genutzt werden (Auflandungen). 

Verbale Beschreibung der Kon-
troll- und Koordinationsmöglich-
keit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote für unverschmutztes 
Aushubmaterial (Waschung) wird bis 2020 
auf ca. 40 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die Recyclingquote der mineralischen 
Bauabfälle wird bis 2020 von heute ca. 50 
% auf mindestens 70 % erhöht. 

Recyclingquote Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Für die verbliebenen, zu deponierenden 
Abfallfraktionen ist unter Berücksichtigung 
der geologischen Gegebenheiten und wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit langfristig die 
Entsorgungssicherheit und -möglichkeit zu 
gewährleisten. 

Gewährleistung der Entsorgungs-
sicherheit. 

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Vom Ausland abhängig. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Die landesweite Abfallbewirtschaftung 
strebt Entsorgungsautonomie an, wo dies 
aus der Sicht der Umweltbelastung und der 
Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist und pflegt 
daneben die regionale, grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit. 

Beschreibung der Gewährleistung 
der Entsorgungsautonomie resp. 
der Abhängigkeit vom Ausland.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Vom Ausland abhängig. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Zusammenarbeit der Gemeinden in der 
Abfallwirtschaft und insbesondere bei der 
Deponieplanung (unverschmutztes Aus-
hubmaterial, mineralischer Bauabfälle) 
sowie beim Betrieb der Deponien.

Beschreibung der allgemeinen 
Bereitschaft und Bedingungen 
einer Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Vom Ausland abhängig. 
Planung durch die Ge-
meinden nicht mehr 
möglich. 

Planung durch die Ge-
meinden nicht mehr 
möglich. 

Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkan-
tonen und -staaten bei der Abfallentsor-
gung ist insbesondere im Deponiebereich 
(Reaktor- und Reststoffdeponie) wo nötig 
geregelt und die Entsorgung dadurch si-
chergestellt.

Beschreibung der Bereitschaft zur 
vertraglichen Sicherstellung der 
Zusammenarbeit.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Vom Ausland abhängig. 
Planung durch die Ge-
meinden nicht mehr 
möglich. 

Planung durch die Ge-
meinden nicht mehr 
möglich. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der 
Umwelt müssen bei der Deponiepreisge-
staltung besser berücksichtigt und vom 
Verursacher getragen werden. 

Verbale Beschreibung der mögli-
chen Veränderung der Stoffströ-
me/Verhalten der Verursacher.  

Keine Auswirkungen. 
Verursachergerechte 
Entsorgung möglich. 

Planung durch die Ge-
meinden nicht mehr 
möglich. 

Verursachergerechte 
Entsorgung möglich. 

Verursachergerechte 
Entsorgung möglich. 

Gewerbebetriebe aus-
serhalb von entsprechen-
den Zonen. 

Verbale Beschreibung von Er-
schliessungsdruck, Dauer der 
Auswirkung, Investitionen.  

Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen. 

Trend und Alternativen 

Trend-Alternative: Das Grüngut 
wird von den Gemeinden zu 
Kompost verarbeitet und kos-
tenpflichtig abgegeben. 

Alternative 1: Die Abgabe von 
Grüngut ist kostenpflichtig. Das 
Grüngut wird von den Gemein-
den zu Kompost verarbeitet und 
unentgeltlich abgegeben. 

Alternative 2: Andere Abnehmer 
im angrenzenden Ausland 
(CH/AT) suchen. 

Alternative 3: Privatisierung der 
Grüngutentsorgung. 

Alternative 4: Erstellen einer 
Vergärungsanlage und Priorisie-
rung der energetischen Verwer-
tung. 

3 5 -7 3 3

Tabelle 21: Bewertung Alternativen Grüngut 

Im Bereich Grüngut zeichnet sich keine klare Alternative ab. Die Alternative 2, welche vorsieht, Abnehmer im Ausland zu suchen. Ist deutlich die schlechteste Variante. Die anderen Alternativen sind in etwa gleich. 
Die beste Lösungsvariante wird wohl eine Mischung aus verschiedenen Lösungsansätzen sein.  
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9. Massnahmen 

9.1. Einleitung 

In diesem Kapitel wird basierend auf den Ergebnissen der Prüfung der Alternativen die Erar-
beitung der entsprechenden Massnahmen beschrieben. Die Massnahmen sind für alle Ak-
teure in Massnahmenblättern übersichtlich in Kapitel 10 dargestellt. Die Themen mit Hand-
lungsbedarf unverschmutztes Aushubmaterial, Bauabfälle und andere Inertstoffe gemäss 
Untersuchungsrahmen (siehe Kapitel 7.) werden für die weitere Bearbeitung im Handlungs-
feld Deponien zusammengefasst. Für die Gemeinden und das Land bzw. Amt für Umwelt 
ergeben sich dadurch verschiedene Aufgaben.  

Für alle Handlungsfelder hat das Amt für Umwelt eine Alternativenprüfung inkl. Bewertung 
und Rangierung durchgeführt und im Umweltbericht (siehe Kapitel 8) dokumentiert: 

Abbildung 13: Teilausschnitt aus der Ablaufgraphik des SUP Verfahrens (2016) 

Im Rahmen der Alternativenprüfung zeigte sich, dass sich für die Themen Reststof-
fe/Reaktorstoffe und Grüngut im Zeitraum bis 2070 allenfalls Handlungsbedarf (wenn auch 
mit tieferer Priorität) ergeben kann, weshalb auch für diese beiden Themen mögliche Mass-
nahmen definiert werden. 

Die Kooperation zwischen den Gemeinden soll weiter intensiviert werden. Die Bewertung 
der Alternativen und die daraus abgeleitete Rangierung zeigen beispielsweise, dass das End-
ziel einer landesweiten Kooperation aller elf Gemeinden im Sinne eines Zweckverbandes am 
besten bewertet wurde. Zur Erreichung dieses Ziels ist es aber durchaus zweckmässig, in 
einem ersten Schritt ein Zusammenwirken zwischen einzelnen oder mehreren Nachbarge-
meinden zu fördern und gemeinsam mit Unterstützung der zuständigen Landesstellen über-
kommunale Einzugsgebiete für die bestgeeigneten Deponiestandorte zu definieren. 
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9.2. Ausgangslage im Handlungsfeld Deponie 

Fachliche und planerische Grundlagen für die konzeptionellen Massnahmen im Handlungs-
feld Deponien sind landesseitig das Deponiekonzept des Fürstentums Liechtenstein – Grund-
lagen zur Deponiebewirtschaftung von 2005 und gemeindeseitig das Deponiekonzept Unter-
land (Erstfassung 2005, laufende Überarbeitung, Vertrag 2011). Ergänzend liegt ein durch 
das Land in Auftrag gegebenes Konzept für Auflandungen von unverschmutztem Aushubma-
terial in der Landwirtschaft vor. Weiter ist festzuhalten, dass das Handlungsfeld Deponien in 
den Wirkungs- und Zuständigkeitskreis der Gemeinden gehört, weshalb ein Einbezug und 
letztendlich die Zustimmung der Gemeinden zu den nachfolgend aufgezeigten Massnahmen 
unumgänglich ist. Unter diesem Aspekt und um eine aktuelle Gesamtschau über alle elf Ge-
meinden zu erhalten, wurden im November 2015 die zuständigen Vertreter der Gemeinde-
verwaltungen, meist der Leiter der jeweiligen Gemeindebauverwaltung, mit einem einheitli-
chen, mit dem Amt für Umwelt vorgängig abgestimmten Befragungsraster befragt (Anhang 
2). 

Ergänzend zum bereits im Teil I beschriebenen IST-Zustand präsentiert sich aktuell die Aus-
gangslage in Bezug auf Liechtensteiner Deponiestandorte – potentielle Standorte aufgrund 
der Gemeinde-Befragungen – unabhängig von ihrer Eignung und Klassierung wie folgt: 



74/163 

Abbildung 14: Karte Deponiestandorte (2019) 

Aufbauend auf der Karte mit den bestehenden und potentiellen Deponiestandorten wurden 
die bewilligten und potentiellen Volumina für die Entsorgung von unverschmutztem Aus-
hubmaterial nachfolgend abgeschätzt und in ein Verhältnis gesetzt. 
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Abbildung 15: Karte Deponiereserven und Potentiale für die Entsorgung von unverschmutztem Aushubma-
terial (2015) 

Die Abbildung 15 zeigt, dass die verfügbaren Deponievolumina sehr unterschiedlich und un-
gleichmässig unter den Gemeinden verteilt sind. Einzelne Gemeinden besitzen bereits heute 
– abgesehen von allfälligen Auflandungsmöglichkeiten – keine geeigneten Ablagerungsstan-
dorte für unverschmutztes Aushubmaterial und sind auf überkommunale Lösungen ange-
wiesen. 
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Wird jedoch die Gesamtsituation für Inertstoffe, d.h. unverschmutztes Aushubmaterial und 
Bauabfälle, landesweit betrachtet, relativiert sich unter der Prämisse einer überkommunalen 
Kooperation der Handlungsbedarf. 

Abbildung 16: Illustration von bewilligten und prognostizierten Deponiereserven für Inertstoffe in Liechten-
stein - FL Gesamt (2015) 

In einem ganzheitlichen, landesweiten Konzept für das Handlungsfeld Deponien muss somit 
festgelegt werden, wo sich die einzelnen Deponiestandorte befinden und welches Einzugs-
gebiet für den jeweiligen Standort gilt. Ausserdem muss aufgezeigt werden, bis wann die 
bestehenden Deponien verfüllt sind, damit rechtzeitig neue Deponiestandorte oder Erweite-
rungen geprüft und geplant werden können. 

Weiter bestehen bereits heute Konzepte wie „Einsatz von Recyclingbaustoffen bei öffentli-
chen Gebäuden (2010)“ und „Verwertungsmöglichkeiten von unverschmutztem Aushub in 
Liechtenstein (2010)“, die darauf abzielen, die lineare Fortschreibung der durchschnittlichen, 
jährlichen Anlieferungsmenge an Inertstoffen abzuschwächen. 

9.3. Konzept  

Konzeptionell muss einerseits zwischen einem übergeordneten Massnahmenplan auf Lan-
desseite (Ergänzung und Umsetzung Deponiekonzept FL) und andererseits überkommunalen 
und kommunalen Massnahmen auf Seiten der Gemeinden (Koordinationskonzept der FL 
Gemeinden für Inertstoffe) mit Unterstützung des Landes unterschieden werden. 
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Abbildung 17: Teilausschnitt aus der Ablaufgraphik des SUP-Verfahrens (2016) 

Weiter müssen mit untergeordneter Priorität Deponiestandort(e) für Reststoffe und Reak-
torstoffe mit den Nachbarländern CH und AT geklärt, der Landesrichtplan angepasst und ein 
Grüngutkonzept erstellt werden: 

Abbildung 18: Teilausschnitt aus der Ablaufgraphik des SUP-Verfahrens (2016) 

Im übergeordneten Massnahmenplan nimmt das Land resp. nehmen die Landesbehörden 
eine leitende und unterstützende sowie überwachende Rolle ein. Das Amt für Umwelt muss 
im Handlungsfeld Deponien aktiv Impulse setzen, sämtliche Steuerungsmöglichkeiten wie 
beispielsweise den Landesrichtplan konsequent anwenden und die Gemeinden umfassend 
beraten und unterstützen. Gerade regelmässige, auf die aktuellen Bedürfnisse in den Ge-
meinden zugeschnittene Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen (bspw. bei der 
Schulung des Deponiepersonals, Aufzeigen von neuen Verwertungsmöglichkeiten u.a. beim 
Grüngut und übergeordnet Informationen zur ab dem 12. Mai 2016 in Liechtenstein anzu-
wendenden Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen genannt Ab-
fallverordnung resp. VVEA, früher TVA) können den gegenseitigen Austausch und eine eng 
abgestimmte Deponieplanung fördern. 

Nicht nur national sondern auch regional und international ist das Land gefordert, rechtzeitig 
die notwendigen Gespräche für die Weiterführung der bestehenden Vereinbarungen zu füh-
ren. Ausserdem muss basierend auf den nachfolgend beschriebenen Massnahmen und Mas-
snahmenblättern ein griffiges, konkretes Monitoring mit klaren zeitlichen Vorgaben (Meilen-
steine) definiert werden, welches auch SUP-Bestandteil ist. 

Die Empfehlung an die für die Abfallentsorgung zuständigen Gemeinden lautet, ihre Aufga-
ben im Rahmen eines gemeinsamen Koordinations- resp. Kooperationskonzeptes zu organi-
sieren und die überkommunale Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Die Liechtensteiner 
Abfallplanung macht somit lediglich Vorschläge und empfiehlt für jede Gemeinde spezifische 
Massnahmen. Ob diese durch die Gemeinden umgesetzt werden, liegt in deren Verantwor-
tung und Zuständigkeit. 
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Die beiden nachfolgenden Illustrationen zeigen, dass eine für jeden der beiden Sektoren, FL 
Unterland-Schaan/Planken sowie Vaduz-Triesen-Triesenberg-Balzers, im gegenseitigen Ein-
verständnis vertraglich geregelte Zusammenarbeit sinnvoll ist. 

Abbildung 19: Illustration von bewilligten und prognostizierten Deponiereserven für Inertstoffe in Liechten-
stein – FL-Unterland-Schaan/Planken (2015) 
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Abbildung 20: Illustration von bewilligten und prognostizierten Deponiereserven für Inertstoffe in Liechten-
stein – Vaduz-Triesen-Triesenberg-Balzers (2015) 

Im Liechtensteiner Unterland funktioniert die Zusammenarbeit unter den Gemeinden gut. Es 
ist vertraglich geregelt, dass die Bauabfälle auf der Deponie Limsenegg in Ruggell und unver-
schmutztes Aushubmaterial auf der Deponie Rheinau in Eschen deponiert werden. Einzig 
Mauren betreibt noch für einige Jahre eine eigene Aushubdeponie. Die Deponie Rheinau ist 
jedoch bald verfüllt und es muss ein neuer Standort für unverschmutztes Aushubmaterial 
gefunden werden. Die Abklärungen diesbezüglich laufen. 

Im Oberland ist vertraglich geregelt, dass Bauschutt aus den Gemeindegebieten Triesen, 
Triesenberg und Balzers bis einschliesslich dem Jahr 2019 auf der Deponie „Im Rain“ angelie-
fert werden kann. Schaan und Vaduz haben sehr grosse Deponiereserven für unverschmutz-
tes Aushubmaterial und für Bauabfälle. Triesen hat eine grosse Deponie nur für unver-
schmutztes Aushubmaterial. 

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden sollte deshalb langfristig geklärt werden, sodass 
der vorgeschlagene Ablauf für gegenseitig abgestimmte und zukünftige Deponiestandorte 
für unverschmutztes Aushubmaterial gemeinsam umgesetzt werden kann. 
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Abbildung 21: Zeit-Balkendiagramm für die überkommunal organisierte Deponierung von unverschmutztem 
Aushubmaterial ab 2015 

Basierend auf der derzeitigen Entsorgung von unverschmutztem Aushubmaterial können, je 
nach Regelung der Zusammenarbeit und bei positiven Erfahrungen aus den ersten Auflan-
dungsprojekten, zukünftig Deponiestandorte gemeinsam genutzt, deren Gesamtanzahl re-
duziert und allenfalls auch die Notwendigkeit neuer Standorte verzögert werden. 

Abbildung 22: Derzeitige Organisation der Entsorgung von unverschmutztem Aushubmaterial und zukünfti-
ger Vorschlag unter Einbezug möglicher Auflandungsprojekte 

Bei den Inertstoffen zeigt sich bereits heute die Notwendigkeit einer überkommunalen Zu-
sammenarbeit unter anderem auch deshalb, weil mehrere Gemeinden bereits heute keine 
Deponiekapazitäten dafür besitzen und weil laufend höhere Anforderungen an bestehende 
und zukünftige Deponien u.a. auch aufgrund der neu geltenden Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) gestellt werden. Mittels langfristigen, ge-
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genseitigen Verträgen können funktionierende, überkommunale Lösungen vereinbart wer-
den. 

Abbildung 23: Derzeitige Organisation der Entsorgung von inerten Bauabfällen und zukünftiger Vorschlag 
unter Einbezug möglicher Auflandungsprojekte 

9.4. Massnahmen 

Aus der Liechtensteiner Abfallplanung 2014 bis 2070 und der parallel durchgeführten Strate-
gischen Umweltprüfung (SUP) ergeben sich basierend auf der Alternativenprüfung und Ran-
gierung Massnahmen mit unterschiedlicher Priorität, Zuständigkeit und Verbindlichkeit. Die-
se sind in verschiedene Kategorien unterteilt: 

 Massnahmen auf Landesebene 
Hohe Priorität, bis 2020 – Amt für Umwelt – auf Landesstufe behördenverbindlich 

 Massnahmen auf Gemeindeebene 
o Generell für alle Gemeinden gemeinsam 

Hohe Priorität, bis 2020 – Bauführerkonferenz oder Vorsteherkonferenz - 
richtanweisend 

 Spezifisch für jede einzelne Gemeinde 
o Hohe und tiefe Priorität je nach Gemeinde – jede Gemeinde resp. die Ge-

meindebauverwaltung - hinweisend 

Sämtliche Massnahmen müssen in enger Absprache zwischen Land (Amt für Umwelt) und 
Gemeinden umgesetzt werden. Bei den Massnahmen auf Gemeindeebene wird durch das 
Planungsteam ein Festsetzungsverfahren festgelegt, um die Verbindlichkeit zu erhöhen. Ziel-
führend ist, dass für das Land, für alle Gemeinden gemeinsam und für jede einzelne Ge-
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meinde ein Massnahmenblatt vorliegt. In jedem Massnahmenblatt werden nach einer ein-
heitlichen Struktur die Zuständigkeit, die Termine, die Ausgangslage (IST-Zustand), die ein-
zelnen Massnahmen, die Überwachung (geplante Kontrolle) mittels Ampelsystem und der 
Festsetzungsprozess sowie die letzte Änderung klar und übersichtlich festgelegt. 

Folgende Massnahmenblätter liegen vor, wobei jeweils deren Inhalt, Struktur und Festset-
zungsprozess überprüft und freigegeben werden müssen: 

- Massnahmenblatt Gemeinde Balzers  
- Massnahmenblatt Gemeinde Triesen 
- Massnahmenblatt Gemeinde Triesenberg 
- Massnahmenblatt Gemeinde Vaduz 
- Massnahmenblatt Gemeinde Schaan 
- Massnahmenblatt Gemeinde Planken 
- Massnahmenblatt Gemeinde Eschen 
- Massnahmenblatt Gemeinde Gamprin 
- Massnahmenblatt Gemeinde Mauren 
- Massnahmenblatt Gemeinde Ruggell  
- Massnahmenblatt Gemeinde Schellenberg 

- Massnahmenblatt Land Liechtenstein 
- Massnahmenblatt aller Gemeinden gemeinsam 
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10. Überwachungskonzept 

Gemäss Art. 16 SUP überwacht die zuständige Behörde die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die sich aus der Durchführung des Plans oder Programms ergeben, um unvorhergese-
hene negative Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Abhilfemassnahmen er-
greifen zu können. 

Das Monitoring erlaubt auch, neue Entwicklungen in der Abfallwirtschaft darzustellen und 
rasch darauf zu reagieren, die Erfolge bei der Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen zu 
dokumentieren und Datenlücken zu schließen. 

Sämtliche Massnahmenblätter sind das zentrale Ergebnis der Liechtensteiner Abfallplanung. 
Die Überwachung der Umsetzung der Massnahmen und deren Umweltauswirkungen basie-
ren auf den Massnahmenblätter. Diese sind periodisch auf deren Stand zu überprüfen. Vor-
gesehen ist eine Überprüfung alle fünf Jahre in Absprache mit den zuständigen Organen. Die 
Massnahmenblätter werden aktualisiert und Massnahmen als  

• umgesetzt  

• in Umsetzung  

• nicht gestartet  

• zurückgestellt  

gekennzeichnet. Dadurch können die Entwicklungen in den verschiedene Handlungsfelder 
beobachtet und falls nötig frühzeitig eingegriffen und korrigiert werden.  
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11. Massnahmenblätter 

Balzers

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Bauabfälle werden in der Deponie Im Rain Vaduz deponiert. 

Für unverschmutztes Aushubmaterial reicht das Volumen auf der Deponie Altneugut noch für einige 
Jahre. Diese Deponie kann nicht mehr erweitert werden. Mittelfristig ist eine Untertagedeponie im 
Steinbruch Freiaberg denkbar. Detaillierte Untersuchungen für diese Deponie wurden noch keine 
gemacht. Die Untertagedeponie stellt der optimale Ort zur Entsorgung von biologisch belastetem 
Material wie Aushub, der mit Neophyten belastet ist, dar. Wenn alle Gemeinden das mit Neophyten 
belastete Material hier deponieren dürften, wären viele Probleme und Fragen gelöst. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Balzers verfügt über ein sehr grosses Potential für Auflandungen. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Abklärung mit der Gemeinde Vaduz damit die Bauabfälle langfristig auf der Deponie Im Rain 

Vaduz deponiert werden können. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Vorantreiben der Untertagedeponie Steinbruch Freiaberg. 

• Ab ca. 2020 bis zur Eröffnung der Untertagedeponie muss das unverschmutzte Aushubmaterial zu 
einer anderen Deponie gebracht werden. Ökologisch am sinnvollsten wäre sicher die Deponie 
Säga in Triesen. Da das Deponievolumen auf der Deponie Säga nicht allzu gross ist, muss sicherge-
stellt werden dass die Gemeinde Triesen kein Deponievolumen verliert. Das bedeutet dass Triesen 
später auch an die Untertagedeponie anliefern darf. 

 Falls eine Anlieferung zur Deponie Säga nicht möglich ist, könnte das unverschmutzte Aushubma-
terial zur Deponie Im Rain Vaduz geliefert werden. Diese Deponie hat genügend Volumen, jedoch 
sind die Transportdistanzen erheblich grösser als zur Deponie Säga. 

 Die Gemeinde Balzers muss mit den Gemeinden Triesen und Vaduz die entsprechenden Gesprä-
che suchen. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Balzers, Triesen, Triesenberg und Vaduz könnten eine gemein-
same Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam durchführen (Koordinationsstel-
le wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Triesen

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Bauabfälle werden in der Deponie Im Rain Vaduz deponiert. 

Die Gemeinde Triesen hat die Deponie Säga 2016 erweitert. Mit dieser Erweiterung hat Triesen De-
ponievolumen für unverschmutztes Aushubmaterial für 25 - 30 Jahre. Derzeit darf nur Material aus 
der Gemeinde Triesen deponiert werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Das Auflandungspotential in Triesen ist sehr gering und wird für die Ent-
leerung der Rüfesammler reserviert. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Abklärung mit der Gemeinde Vaduz damit die Bauabfälle langfristig auf der Deponie Im Rain 

Vaduz deponiert werden können. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Entscheiden, ob die Gemeinde Balzers ab ca. 2020 - bis zur Eröffnung der Untertagedeponie Frei-

aberg in Balzers - unverschmutztes Aushubmaterial auf der Deponie Säga deponieren kann. Damit 
der Gemeinde kein Deponievolumen verloren geht, darf Triesen dieselbe Menge später in die Un-
tertagedeponie bringen. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Balzers, Triesen, Triesenberg und Vaduz könnten eine gemein-
same Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam durchführen (Koordinationsstel-
le wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

• Überprüfen, ob eine zusätzliche Überschüttung  der Deponie Säge über das bestehende Gelände 
möglich ist. Die bestehenden Deponiestandorte sollten optimal ausgenutzt werden, damit keine 
neuen Deponiestandorte notwendig sind. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Triesenberg

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Bauabfälle werden in der Deponie Im Rain Vaduz deponiert. Der Vertrag mit der Gemeinde Vaduz 
läuft noch bis 2019. 

Für unverschmutztes Aushubmaterial hat Triesenberg keine Deponien und es sind auch keine ge-
plant. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird von einem privaten Unternehmer in der Schweiz 
entsorgt. Dieser Vertrag läuft noch bis 2021. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Geeignete Auflandungsflächen besitzt die Gemeinde Triesenberg keine. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Abklärung mit der Gemeinde Vaduz, damit die Bauabfälle langfristig auf der Deponie Im Rain 

Vaduz deponiert werden können. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Abklärung ob ab 2021 unverschmutztes Aushubmaterial weiterhin in der Schweiz entsorgt wer-

den darf. 

• Abklärung mit der Gemeinde Vaduz, ob unverschmutztes Aushubmaterial ab 2021 auf der Depo-
nie Im Rain deponiert werden kann. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Balzers, Triesen, Triesenberg und Vaduz könnten eine gemein-
same Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam durchführen (Koordinationsstel-
le wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Vaduz 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Vaduz hat mit der Erweiterung der Deponie Im Rain genügend Deponievolumen geschaffen, um auch 
mineralische Bauabfälle von anderen Gemeinden annehmen zu können. Neben den Gemeinden 
Schaan und Ruggell kann Vaduz neben unverschmutztem Aushubmaterial auch Bauabfälle deponie-
ren. Aktuell werden in Vaduz die Bauabfälle von Vaduz, Triesen, Triesenberg und Balzers deponiert. 
Es fehlen aber langfristige Verträge mit diesen Gemeinden. 

Je nach Fortschritt des Kiesabbaus hat Vaduz genügend Kapazitäten um unverschmutztes Aushubma-
terial von anderen Gemeinden anzunehmen. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Vaduz besitzt ein grosses Potential für Auflandungen (vor allem im Vadu-
zer Riet). 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Entscheiden ob die Gemeinde Vaduz langfristig die Bauabfälle der Gemeinden Balzers, Triesen 

und Triesenberg annehmen will. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Entscheiden ob die Gemeinde Vaduz langfristig das unverschmutzte Aushubmaterial der Gemein-

de Triesenberg annehmen möchte . 

• Entscheiden, ob die Gemeinde Vaduz von ca. 2020 - 2025 das unverschmutzte Aushubmaterial 
von Balzers annehmen will, falls die Gemeinde Triesen dieses nicht annehmen kann. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Balzers, Triesen, Triesenberg und Vaduz könnten eine gemein-
same Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam durchführen (Koordinationsstel-
le wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

• Überprüfen, ob das Deponievolumen der Deponie Im Rain voll ausgeschöpft ist. Die bestehenden 
Deponiestandorte sollten optimal ausgenutzt werden, damit keine neuen Deponiestandorte not-
wendig sind. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Schaan 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Mit der Deponieerweiterung Forst besitzt Schaan die grössten Deponiereserven in Liechtenstein. 
Neben unverschmutztem Aushubmaterial können in Schaan auch Bauabfälle deponiert werden. Ne-
ben Schaan können nur die Deponien von Vaduz und Ruggell Bauabfälle deponieren. 

Je nach Fortschritt des Kiesabbaus besitzt Schaan genügend Kapazitäten, um Material von anderen 
Gemeinden anzunehmen. Aktuell deponieren nur Schaan und Planken auf der Deponie Forst. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Schaan besitzt ein grosses Potential für Auflandungen (vor allem im 
Schaaner Riet). Aufgrund der hohen Deponiereserven sind zurzeit aber keine konkreten Auflan-
dungsprojekte geplant. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Langfristigerer Vertrag mit der Gemeinde Planken. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Entscheid der Gemeinde Schaan, ob die Unterländer Gemeinden unverschmutztes Aushubmateri-

al zur Deponie Schaan anliefern dürfen. 

• Langfristiger Vertrag mit der Gemeinde Planken. 

• Der Standort ‚Nendler Rüfe‘ in Schaan soll langfristig als potentieller Deponiestandort gesichert 
werden. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

• Überprüfen, ob eine zusätzliche Überschüttung der Deponie Forst über das bestehende Gelände 
möglich ist. Die bestehenden Deponiestandorte sollten optimal ausgenutzt werden, damit keine 
neuen Deponiestandorte notwendig sind. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Planken 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Das unverschmutzte Aushubmaterial und die Bauabfälle werden auf der Deponie Forst Schaan depo-
niert. Es besteht eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Schaan und Planken. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Planken plant Auflandungen im Gebiet Plankner Äscher, um den Torfbo-
den wieder auf Strassenniveau zu heben und gleichzeitig unverschmutztes Aushubmaterial zu ent-
sorgen. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Langfristiger Vertrag mit der Gemeinde Schaan zur Nutzung der Deponie Forst. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Langfristiger Vertrag mit der Gemeinde Schaan zur Nutzung der Deponie Forst. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Eschen 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Unterländer Gemeinden haben 2012 vertraglich geregelt, dass alle Bauabfälle auf der Deponie 
Limsenegg Ruggell deponiert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird auf den Deponien 
Rheinau in Eschen und in Langmahd Mauren deponiert. Die beiden Deponien Rheinau in Eschen und 
Langmahd in Mauren sind bald verfüllt. Es muss möglichst rasch eine Nachfolgedeponie für unver-
schmutztes Aushubmaterial und eine Übergangslösung gefunden werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Eschen hat ein sehr grosses Potential für Auflandungen.  

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Die Bauabfälle werden weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer Gemeinden in der 

Deponie Limsenegg Ruggell deponiert. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Das unverschmutzte Aushubmaterial wird weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer 

Gemeinden auf der Deponie Rheinau Eschen und der Deponie Langmahd Mauren deponiert. 

• Nach Verfüllung der Deponie Rheinau muss eine neue Entsorgungsmöglichkeit im Liechtensteiner 
Unterland gefunden werden. Mit den anderen Deponiebetreibern muss geklärt werden, ob die 
Gemeinde Eschen in Zukunft als Übergangslösung unverschmutztes Aushubmaterial anliefern darf 
(z.B. zur Deponie Forst, Schaan). 

• Der Standort ‚Pürstwald‘ in Eschen soll langfristig als potentieller Deponiestandort gesichert wer-
den. 

• Standorteignung Pürstwald von einem Geologen prüfen lassen. 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung oder AGL). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Gamprin 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Unterländer Gemeinden haben 2012 vertraglich geregelt, dass alle Bauabfälle auf der Deponie 
Limsenegg Ruggell deponiert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird auf den Deponien 
Rheinau in Eschen und in Langmahd Mauren deponiert. Die beiden Deponien Rheinau in Eschen und 
Langmahd in Mauren sind bald verfüllt. Es muss möglichst rasch eine Nachfolgedeponie für unver-
schmutztes Aushubmaterial und eine Übergangslösung gefunden werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Gamprin besitzt ein mässiges Potential für Auflandungen (vor allem im 
Gampriner Riet). 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Die Bauabfälle werden weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer Gemeinden in der 

Deponie Limsenegg Ruggell deponiert. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Das unverschmutzte Aushubmaterial wird weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer 

Gemeinden auf der Deponie Rheinau Eschen und der Deponie Langmahd Mauren deponiert. 

• Nach Verfüllung der Deponie Rheinau muss eine neue Entsorgungsmöglichkeit im Liechtensteiner 
Unterland gefunden werden. Mit den anderen Deponiebetreibern muss geklärt werden, ob die 
Gemeinde Eschen in Zukunft als Übergangslösung unverschmutztes Aushubmaterial anliefern darf 
(z.B. zur Deponie Forst, Schaan). 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .  . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Mauren 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Unterländer Gemeinden haben 2012 vertraglich geregelt, dass alle Bauabfälle auf der Deponie 
Limsenegg Ruggell deponiert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird auf den Deponien 
Rheinau in Eschen und in Langmahd Mauren deponiert. Die beiden Deponien Rheinau in Eschen und 
Langmahd in Mauren sind bald verfüllt. Es muss möglichst rasch eine Nachfolgedeponie für unver-
schmutztes Aushubmaterial und eine Übergangslösung gefunden werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Die Gemeinde Mauren besitzt zwar ein hohes Potential für Auflandungen, 
jedoch wird dies aufgrund der schwierigen Bodenbeschaffenheit schwierig umzusetzen sein.  

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Die Bauabfälle werden weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer Gemeinden in der 

Deponie Limsenegg Ruggell deponiert. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Das unverschmutzte Aushubmaterial wird weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer 

Gemeinden auf der Deponie Rheinau Eschen und der Deponie Langmahd Mauren deponiert. 

• Nach Verfüllung der Deponie Rheinau und der Deponie Langmahd Mauren muss eine neue Ent-
sorgungsmöglichkeit im Liechtensteiner Unterland gefunden werden. Mit den anderen Deponie-
betreibern muss geklärt werden, ob die Gemeinde Mauren in Zukunft als Übergangslösung unver-
schmutztes Aushubmaterial anliefern darf (z.B. zur Deponie Forst, Schaan). 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Ruggell 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Unterländer Gemeinden haben 2012 vertraglich geregelt, dass alle Bauabfälle auf der Deponie 
Limsenegg Ruggell deponiert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird auf den Deponien 
Rheinau in Eschen und in Langmahd Mauren deponiert. Die beiden Deponien Rheinau in Eschen und 
Langmahd in Mauren sind bald verfüllt. Es muss möglichst rasch eine Nachfolgedeponie für unver-
schmutztes Aushubmaterial und eine Übergangslösung gefunden werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Ruggell besitzt gute Voraussetzungen für Auflandungsprojekte. Zurzeit 
wird ein erstes Projekt umgesetzt. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Die Bauabfälle aller Unterländer Gemeinden werden weiterhin gemäss Vertrag in der Deponie 

Limsenegg deponiert. 

• Sicherstellen dass, durch entsprechenden Felsabbau, genügend Deponievolumen auf der Deponie 
Limsenegg zur Verfügung steht. 

• Abklärung mit der Gemeinde Schaan, ob bei einem Engpass auf der Deponie Limsenegg die Bau-
abfälle kurzfristig nach Schaan geliefert werden können. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Nach Verfüllung der Deponie Rheinau muss eine neue Entsorgungsmöglichkeit im Liechtensteiner 

Unterland gefunden werden. Mit den anderen Deponiebetreibern muss geklärt werden, ob die 
Gemeinde Ruggell in Zukunft als Übergangslösung unverschmutztes Aushubmaterial anliefern 
darf (z.B. zur Deponie Forst, Schaan). 

• Der Standort ‚Kela‘ in Ruggell soll langfristig als potentieller Deponiestandort gesichert werden. 

• Standorteignung ‚Kela‘ von einem Geologen prüfen lassen.  

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

• Überprüfen, ob das Deponievolumen der Deponie Limsenegg voll ausgenutzt wird, oder ob durch 
eine Überschüttung zusätzliches Volumen vorhanden wäre. Die bestehenden Deponiestandorte 
sollten optimal ausgenutzt werden, damit keine neuen Deponiestandorte notwendig sind. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Schellenberg 

Zuständigkeit:  Gemeinde 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Die Unterländer Gemeinden haben 2012 vertraglich geregelt, dass alle Bauabfälle auf der Deponie 
Limsenegg Ruggell deponiert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial wird auf den Deponien 
Rheinau in Eschen und in Langmahd Mauren deponiert. Die beiden Deponien Rheinau in Eschen und 
Langmahd in Mauren sind bald verfüllt. Es muss möglichst rasch eine Nachfolgedeponie für unver-
schmutztes Aushubmaterial und eine Übergangslösung gefunden werden. 

Zur Schonung von Deponievolumen bietet sich die Auflandung von Landwirtschaftsboden mit geeig-
netem Aushubmaterial an. Schellenberg besitzt gute Voraussetzungen für Auflandungsprojekte (vor 
allem im Schellenberger Riet). Konkrete Projekte sind derzeit keine geplant. 

Massnahmen: 

BAUABFÄLLE:  
• Die Bauabfälle werden weiterhin gemäss Vertrag zwischen den Unterländer Gemeinden in der 

Deponie Ruggell deponiert. 

UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL:  
• Nach Verfüllung der Deponie Rheinau muss eine neue Entsorgungsmöglichkeit im Liechtensteiner 

Unterland gefunden werden. Mit den anderen Deponiebetreibern muss geklärt werden, ob die 
Gemeinde Schellenberg in Zukunft als Übergangslösung unverschmutztes Aushubmaterial anlie-
fern darf (z.B. zur Deponie Forst, Schaan). 

• Um Deponievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandungen durchgeführt werden. Damit 
diese grossflächig und rationell durchgeführt werden können, bedarf es einer Koordination unter 
den Gemeinden. Die Gemeinden Schaan, Planken, Eschen, Mauren, Gamprin, Ruggell und Schel-
lenberg könnten eine gemeinsame Koordinationsstelle schaffen und Auflandungen gemeinsam 
durchführen (Koordinationsstelle wäre z.B. eine Gemeindebauverwaltung). 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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alle Gemeinden 
gemeinsam 

Zuständigkeit:  Bauführerkonferenz oder Vorsteherkonferenz, Amt für Umwelt 
Termin:   bis 2022 

Ausgangslage: 

Gewisse Herausforderungen betreffen alle Gemeinden und müssen auch gemeinsam gelöst werden. 
Als zuständige Instanz schlagen wir die Bauführerkonferenz oder Vorsteherkonferenz vor, welche die 
Massnahmen koordiniert und für die Umsetzung verantwortlich ist. 

Massnahmen: 

• Zentrale Ansprechstelle für alle Gemeinden in der Abfall- und Deponieplanung definieren 
 (in Absprache mit dem Amt für Umwelt). 
 Mit der Gründung des Zweckverbandes „Abfallentsorgung der Gemeinden Liechtensteins“ (AGL) 

wurde eine zentrale Ansprechstelle für alle Gemeinden geschaffen. Der Zweck des Verbandes be-
schränkt sich noch auf Organisation und Transport der Siedlungsabfälle und soll erweitert werden. 

• Schulung Deponiepersonal (Organisation durch die zentrale Ansprechstelle). 

• Deponiereglemente soweit sinnvoll vereinheitlichen (Organisation durch zentrale Ansprechstelle). 

• Preisgestaltung der Deponiegebühren koordinieren (Zentrale Ansprechstelle). 

• Zusammenarbeit bei Grüngut prüfen (Organisation durch zentrale Ansprechstelle). 

• Reaktordeponie Lienz: 
 Der Vertrag zwischen den Liechtensteiner Gemeinden und der Reaktordeponie Lienz läuft ab. 

Gemeinsam mit dem Land Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen muss eine neue Deponie für 
Reaktorstoffe gefunden werden. Das Amt für Umwelt führt im Namen der Liechtensteiner Ge-
meinden die Verhandlungen mit dem Kanton St. Gallen. 

• Phosphorrückgewinnung: 
 Der im Klärschlamm enthaltene Phosphor soll rückgewonnen werden. Phosphor ist ein wertvoller 

und gefragter Nährstoff und kann als Dünger weiterverwendet werden. 
 Umsetzung durch den Abwasserzweckverband Liechtenstein. 

• Erhöhung Deponievolumen durch Materialrückgewinnung und Optimierung der Deponieüber-
schüttung : 

 Bei den bestehenden Deponiestandorten ist zu prüfen, ob durch das Sieben und Trennen des 
bereits eingebauten Deponiematerials verwertbares Kies gewonnen werden kann. Dadurch wer-
den die Kiesreserven geschont und gleichzeitig wird Deponievolumen gewonnen. Die ökologi-
schen und finanziellen Aspekte sind detailliert zu untersuchen. 

 Bei den bestehenden Deponiestandorten ist zu prüfen, ob durch Optimierung der Deponieüber-
schüttung zusätzliches Deponievolumen generiert werden kann. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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Land Liechtenstein 

Zuständigkeit:  Amt für Umwelt (AU) 
Termin: bis 2022 

IST-Zustand: 
Gemäss Umweltschutzgesetz (Art. 39) erstellt die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
eine Abfallplanung. Die Liechtensteiner Abfallplanung 2070 und die parallel durchgeführte Strategi-
sche Umweltprüfung werden bis Ende 2016 abgeschlossen; Massnahmen sind im Handlungsfeld De-
ponien umzusetzen. Der behördenverbindliche Landesrichtplan von 2011 beinhaltet ein Objektblatt 
Ver- und Entsorgung. Das landesweite Deponiekonzept FL stammt aus dem Jahr 2005.  
Die Abfallentsorgung fällt in die Zuständigkeit der Gemeinden. Das Land Liechtenstein hat eine len-
kende, strategische und übergeordnete Rolle. 

Ziele:
• Geordnete Abfallentsorgung in Absprache mit den Gemeinden, Förderung Zusammenarbeit. 

• Geeignete Deponiekapazitäten im In- und Ausland sichern sowie Deponievolumen schonen. 

• Alternative, nachhaltige Verwertungsmöglichkeiten bei allen Abfallarten prüfen und fördern. 

Massnahmen: 
• Standortabklärung für eine Reaktordeponie in Liechtenstein nochmals durchführen.  

• Der Bedarf für eine Reststoffdeponie ist nicht gegeben, da in Liechtenstein praktisch keine Rest-
stoffe anfallen. 

• Kooperation mit dem Kanton St. Gallen für eine gemeinsame Reaktordeponie. 

• Der bestehende Vertrag zwischen den Gemeinden und der Reaktordeponie Lienz läuft ab. Deshalb 
müssen die Gemeinden mit dem Kanton St. Gallen neue Entsorgungsmöglichkeiten für Reaktor-
stoffe finden. Das Amt für Umwelt wird die Federführung für die Verhandlungen mit dem Kanton 
St. Gallen übernehmen. 

• Förderung des Recyclings: Weiterführung des Massnahmenplans ‚Einsatz von Recyclingbau-
stoffen bei öffentlichen Bauten‘ vom September 2010. 

• Verwertung unverschmutztes Aushubmaterial: Unterstützung der Gemeinden bei geplanten Auf-
landungen. 

• (Bohr)Schlammentsorgung: weitere Entwicklung der Schlammentsorgung in der Schweiz aktiv 
beobachten.  

• Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm gesetzlich verankern. 

• Totalrevision Technische Verordnung für Abfall => Einführung Abfallverordnung VVEA (analog CH). 

• Aufbau Monitoring/Überwachungskonzept für Massnahmen des Landes und der Gemeinden. 

• Impuls Grüngutkonzept starten: Potentialanalyse für energetische Verwertung und Kompostie-
rung erstellen. 

• Anpassung Landesrichtplan: Potentielle zukünftige Deponiestandorte im Richtplan definieren, um 
diese Standorte für die Zukunft zu sichern. 

Entscheidungsprozess: 
Freigabe zur Stellungnahme: 09.07.2019 SUP Planungsteam

Prüfung durch zuständige Behörde: .     . 2019

Genehmigung auf Landesstufe: .     . 2020 FL Regierung

Periodische Überprüfung: .     . 2021 Amt für Umwelt

Letzte Änderung: 24.06.2019 Amt für Umwelt Sven Bürzle
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12. Schwierigkeiten, Probleme, offengebliebene Fragen 

Die Erstellung der Abfallplanung gestaltet sich aufgrund der fehlenden Datengrundlagen, der 
zahlreichen involvierten Akteure und der Umsetzung im Rahmen einer Strategischen Um-
weltprüfung (SUP) als sehr aufwändig und langwierig. Den Anforderungen des USG, der 
SUPG und der EWR-Vorgaben in einem einheitlichen Bericht gerecht zu werden, ist heraus-
fordernd. 

Obwohl die groben Handlungsfelder, die möglichen Massnahmen und deren Umsetzung im 
Voraus schon abzusehen waren, stellte der in der SUP gesetzte Rahmen ein striktes Vorge-
hen fest.  

Der IST-Zustand mit den Mengenprognosen war darzustellen, die Untersuchungsrahmen 
festzulegen, die Handlungsfelder zu eruieren und die Alternativen aufzuzeigen. Die Alterna-
tiven zu bewerten war schwierig und von vielen Faktoren abhängig. Es zeigte sich, dass sich 
bei einer beschreibenden statt numerischen Bewertung keine klaren Massnahmen heraus-
kristallisieren. Obwohl ursprünglich nicht vorgesehen, wurde eine numerische Bewertung 
der Alternativen als Orientierungshilfe hinzugefügt. Dies erleichtert die Auswahl der Mass-
nahmen wesentlich. 

Im Rahmen der Abfallplanung konnten nicht alle Fragen abschliessend geklärt werden. So 
bestehen immer noch Unsicherheiten mit dem Umgang von Schlämmen. Die gleiche Prob-
lematik stellt sich auch in der Schweiz. Dort wird die Fragestellung auch bei der Erarbeitung 
der Vollzugshilfen der VVEA berücksichtigt. Da es sich bei der Abfallplanung um eine rollende 
Planung handelt, können neue Erkenntnisse aufgenommen und integriert werden. 

Dennoch stellt das vorliegende Dokument ein wertvoller Beitrag an die Abfallwirtschaft in 
Liechtenstein dar und zeigt eine detaillierte Übersicht und neue Erkenntnisse über die Abfall-
landschaft des Fürstentums Liechtenstein. 
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13. Stellungnahmen zum Entwurf des Umweltberichtes 

13.1. Stellungnahmerunde Gemeinden und LGU 2017 

Da die Regierung gemäss Umweltschutzgesetz die Abfallplanung in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden erstellt, wurde vorgängig zur öffentlichen Stellungnahmerunde in einem ersten 
Schritt alle Gemeinden sowie die LGU zur Stellungnahme eingeladen. 

Stellungnahmen erhalten: Gemeinden: Triesen, Schaan, Eschen, Mauren, Gamprin, 
Schellenberg, Ruggell, Vaduz 

LGU 

Auf Stellungnahme verzich-
tet: 

Gemeinden: Triesenberg, Planken, Balzers 

Allgemein 

Stellungnahme Bemerkung 

Planken: Der Gemeinderat von Planken hat an seiner 
Sitzung vom 3. Oktober 2017 die Vernehmlassung 
zum Entwurf für den Umweltbericht Teil IV „Liech-
tensteiner Abfallplanung 2014-2070“ behandelt und 
beschlossen, die Vernehmlassung zur Kenntnis zu 
nehmen und keine Stellungnahme abzugeben. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Vaduz: 6.1.8.1.: Abfallimport: Es ist nicht ganz kor-
rekt, dass der Import von lnertmaterial nach Liech-
tenstein bei null liegt. Der Kieswerksbetreiber nimmt 
Material aus der Schweiz zur Wiederaufbereitung an. 
Die anfallenden mineralischen Abfälle (Schlamm, 
Überkorn usw.) verbleiben auf der Deponie. Die Fa. 
RSA AG, Buchs, hat auf der Deponie lm Rain eine 
Genehmigung für die Anlieferung von mineralischen 
Bauabfällen bis zu 3'000 t/a.

Die Abfallimporte berücksichtigen nur Abfallverbringung 
in den EU-Raum. Diese betragen im Berichtsjahren 0 t. 
Dies wurde im Bericht präzisiert.  

LGU: Selbst bei einer periodischen Anpassung der 
Abfallplanung an den Stand der Technik im Sinne von 
Art. 39 USG, ist der vorgesehene Planungshorizont 
von 56 Jahren (2014 – 2070) aus unserer Sicht zu 
lang. Ein derartiger Planungshorizont mag in einer 
Deponieplanung angebracht sein, nicht aber in einer 
Abfallplanung. Gemäss Art. 4 VVEA zeigt eine Abfall-
planung neben dem Bedarf an Entsorgungsanlagen 
und deren Standorten auch die Massnahmen zur 
Vermeidung und Verwertung von Abfällen auf. Diese 
hängen nicht nur vom Stand der Technik, sondern 
von weiteren sich rasch und unvorhersehbar verän-
dernden sozialen, wirtschaftlichen, raumplaneri-
schen, ökologischen, u. a. Rahmenbedingungen ab. 
Eine Abfallplanung über eine Zeitspanne von 2 Gene-
rationen kann diesen Anforderungen nicht gerecht 
werden und wird innert Kürze zu einem «Flickwerk». 

Am ersten Workshop wurde der Zeithorizont gemeinsam 
mit den Gemeinden und der LGU festgelegt. Da die Ab-
fallplanung sich schwerpunktmässig auf die vorhande-
nen Deponievolumen konzentriert, ist der vorgegebene 
Zeitrahmen vertretbar. Bei der Deponieplanung sind 
längere Zeiträume nötig, damit evtl. neue Deponie-
standorte und Massnahmen zeitgerecht (ca. 10 Jahre im 
Voraus) eingeleitet werden können. Bei der Abfallpla-
nung handelt es sich um eine rollende Planung. Die Mas-
snahmen werden laufend überprüft und wenn nötig 
angepasst. Zeigt es sich, dass eine neue Abfallplanung 
notwendig ist, kann der Prozess jederzeit wieder gestar-
tet werden. Der Zeitraum wurde analog zum Zeithori-
zont der Energiestrategie 2020 gewählt.  
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Wir beantragen daher, die Abfallplanung zeitlich auf 
maximal 1 Generation (25 Jahre) zu reduzieren. 

Fazit: Der Zeithorizont von 56 Jahren ist aus unserer 
Sicht für eine Abfallplanung zu lang. Wir beantra-
gen, die Abfallplanung auf maximal 1 Generation 
(25 Jahre) zu reduzieren. 

Die vorliegende Abfallplanung priorisiert Massnah-
men zur «Streckung» des beschränkten Deponievo-
lumens. Mit dem Ziel Deponievolumen zu schonen 
und Deponiekapazitäten zu sichern, werden Mass-
nahmen wie grossflächige Auflandungen mit unver-
schmutztem Aushub im Landwirtschaftsgebiet unter 
dem Deckmantel einer Bodenverbesserung favori-
siert. Aus Sicht des Naturschutzes ist dies kein gang-
barer Weg. 

Angebot und Nachfrage regeln auch den Abfallmarkt. 
Je mehr Deponievolumen im Land vorhanden ist, 
desto geringer ist der Druck auf Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, Massnahmen zur Vermeidung und 
Wiederverwertung von Abfällen zu ergreifen. Natürli-
che Ressourcen müssen geschont, ungenutzte Poten-
tiale erkannt und Stoffkreisläufe geschlossen werden. 
Dabei kommt der Abfallvermeidung eine zentrale 
Rolle zu. Die in der Abfallplanung vorgesehenen Mas-
snahmen zur gesetzlich geforderten Abfallvermei-
dung (EU-Richtlinie, VVEA) sind aus unserer Sicht 
unzureichend (Homepage, Repair-Café).

Mit der geplanten Auflandungsverordnung (AuflV) und 
dem Bodenschutz ist sichergestellt, dass bei Auflandun-
gen stets eine Verbesserung angestrebt wird. Das Kon-
zept für grossflächige Auflandungen wurde unter dem 
Gesichtspunkt einer Bodenverbesserung erstellt und mit 
den Gemeinden einvernehmlich verabschiedet. 

Die Abfallvermeidung ist ein sehr wichtiges Thema. In 
der VVEA wurde darauf ein zentraler Schwerpunkt ge-
setzt. Jedoch sind Massnahmen schwer zu definieren 
und noch schwieriger umzusetzen. Das BAFU hat eine 
Abfallvermeidungsstrategie auf frühestens 2020 ange-
kündigt. Das Abfallvermeidungsprogramm orientiert sich 
an den Vorgaben der EU. Ein Alleingang von Liechten-
stein ist schwierig. Greifbare Massnahmen müssen zu-
sammen mit der Wirtschaft, Industrie und Politik defi-
niert werden. Es ist sinnvoll auf das Abfallvermeidungs-
konzept der Schweiz zu warten und entsprechend Mass-
nahmen gemeinsam umzusetzen. 

Mauren: Es ist uns bewusst, dass die Abfallplanung 
ein sehr vielschichtiges Thema ist. Eine sorgfältige 
Datenbeschaffung und Situationsanalyse sind dazu 
unerlässlich. Bereits anlässlich der Vernehmlassung 
zu den Berichten I und lll haben wir eine ausführliche 
Stellungnahme zur Abfallplanung abgegeben (vgl. 
Stellungnahme vom 14.10.2013). Wie damals darauf 
hingewiesen, vermissen wir einen Bezug zu aktuellen 
Zahlen, insbesondere bezüglich vorhandenem und 
Bedarfsanalyse an zukünftigem Deponievolumen. Wir 
stellen fest, dass auch der vorliegende Bericht lV 
(Umweltbericht) die aktuelle Situation nicht oder nur 
teilweise abbildet. Diese Tatsache schränkt die Aus-
sagekraft der Abfallplanung ein, was aus unserer 
Sicht unbefriedigend ist.  

Ebenso stellen wir fest, dass unsere damaligen Aus-
sagen bezüglich Deponieplanung und Grüngutver-
wertung auch mit Vorliegen des Umweltberichts 
nicht abschliessend geklärt sind. Deshalb erwarten 
wir einen engen Miteinbezug der Gemeinden in der 
weiteren Bearbeitung der Abfallplanung, v.a. auch 
weil die Umsetzung ohnehin an die Gemeinden dele-
giert wird.

Die Daten aus dem Jahr 2015 sind momentan die aktu-
ellsten, die vorhanden sind, und für die Abfallplanung 
ausreichend. Die Gemeinden sind herzlich eingeladen, 
aktuelle Daten zu liefern.  

Die Vorsteherkonferenz hat beschlossen, dass 2 Ge-
meinden im Planungsteam vertreten sind. Die Mitwir-
kung der Gemeinden war somit aus unserer Sicht ge-
währleistet.  

Mauren: Bitte beachten Sie folgende Anmerkungen 
zu einzelnen Abschnitten aus dem Umweltbericht: 
Kapitel 7.3.1.1: wir sind mit den Alternativen 1, 2 und 
6 nicht einverstanden. Die Alternative 1 ist im Fall der 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Gemeinde Mauren nicht möglich resp. die genannte 
Kubatur kann nicht beim Deponiebedarf der Ge-
meinde Mauren in Abzug gebracht werden. Die Al-
ternative 2 ist sowohl bezüglich Nachhaltigkeit (lange 
Transportwege, Emissionen etc.) als auch bezüglich 
Wirtschaftlichkeit (hohe Entsorgungskosten) absolut 
unrealistisch. Die Alternative 6 entspricht dem Stand 
der Technik. Bitte beachten Sie zudem die falsche 
Bezeichnung der Alternative A7 (T147). 

Kapitel 8.1: Die sehr hohe Bewertung der Alternative 
2 ist nicht nachvollziehbar, vgl. oben. Die hohen Um-
weltauswirkungen dieser Variante wurden zu wenig 
berücksichtigt. Zudem ist die Alternative 7 viel zu 
schlecht bewertet. Aus unserer Erfahrung stellt die 
Kombination der Alternativen 4 und 7 die einzige 
sinnvolle Variante für eine nachhaltige Sicherung des 
Deponievolumens dar. 

Kapitel 8.4: Bitte beachten Sie, dass die Alternativen 
sowie die Bewertung keine Aussagen dazu enthalten, 
falls ein neuer (Unterländer) Deponiestandort reali-
siert wird. Falls die Möglichkeit für eine Unterländer 
Deponie besteht, wäre eine Kooperation von Unter-
land und Oberland ohnehin nicht mehr im vorgese-
hen Umfang notwendig. Unser Bestreben, eine neue 
Unterländer Deponie zu realisieren, haben wir weiter 
oben ausführlich beschrieben. 

Kapitel 9.3: Die Abfallplanung macht lediglich Emp-
fehlungen für die zukünftige Abfallentsorgung. Die 
effektive Umsetzung wird an die Gemeinden dele-
giert. Diese Aufgabendelegation entspricht dem 
Trend der letzten Jahre. Aufgrund der grossen Trag-
weite sowie der Langfristigkeit der Abfallplanung 
bezweifeln wir jedoch, dass eine koordinierte Umset-
zung der Gemeinden stattfindet, ohne dass das Land 
resp. das Amt für Umwelt aktiv in der weiteren Pla-
nung mitwirkt.

Das Amt beurteilt über das ganze Land gesehen, einen 
neuen Deponiestandort im Unterland als eher kritisch. 
Das vorhandene Deponievolumen soll genutzt werden. 
Die Auswirkungen eines neuen Deponiestandortes auf 
den Kies- und Felsabbau sind nicht voraussehbar. Das 
Amt für Umwelt strebt eine intensive Zusammenarbeit 
unter den Gemeinden an. 

Die Bezeichnung wurde korrigiert. 

Die Ansichten bei der Bewertung von Alternativen kön-
nen stark variieren. Die hier vorliegende Bewertung 
beruht auf einer breit abgestützten Basis (mehrere Fach-
leute aus verschiedenen Bereichen).  

Die Ansichten bei der Bewertung von Alternativen kön-
nen stark variieren. Die hier vorliegende Bewertung 
beruht auf einer breit abgestützten Basis (mehrere Fach-
leute aus verschiedenen Bereichen). 

Gemäss heutiger Gesetzeslage sind die Gemeinden in 
der Verantwortung zur Umsetzung. Das Land hat ledig-
lich eine Oberaufsicht. Eine Änderung der heutigen Pra-
xis würde eine Gesetzesanpassung erfordern, was die 
von den Gemeinden gewünschte Gemeindeautonomie 
einschränken würde. Die Umsetzung soll gemeinsam mit 
Land und den Gemeinden erfolgen. 

Mauren: Bitte beachten Sie folgende ergänzenden 
Anmerkungen zum Umweltbericht: 

Die Mengenangaben in Tabelle 1-4 sind teilweise 
fehlerhaft (Kommafehler). 

Kapitel 8.5: Trend und Alternativen werden negativ 
bewertet. Die Deponie Lienz ist in absehbarer Zeit 
verfüllt. Daraus folgt, dass die Entsorgung von Reak-
torabfällen nicht gelöst ist resp. gemäss lhrer Bewer-
tung keine realisierbaren Alternativen bestehen. 
Gerne bitten wir Sie, diesen Punkt im Umweltbericht 
weiter zu präzisieren und das geplante weitere Vor-
gehen auszuführen.

Der Fehler wurde korrigiert. 

Die Ansichten bei der Bewertung von Alternativen kön-
nen stark variieren. Die hier vorliegende Bewertung 
beruht auf einer breit abgestützten Basis (mehrere Fach-
leute aus verschiedenen Bereichen).  



101/163 

Bauabfälle 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Die bisherige Regelung, dass Planken die 
Bauabfälle auf der Deponie Forst ablagert, wird wei-
tergeführt und ist im Sinne der Gemeinde Schaan. 
Anlieferungen von Bauabfällen aus anderen Gemein-
den sind im Bedarfsfall möglich, vorausgesetzt dass 
es das Deponievolumen zulässt. Langfristige Verträge 
mit anderen Gemeinden über die Deponierung von 
Bauabfällen sind nicht angedacht.

Langfristige Verträge sind für eine fundierte Deponie-
planung und Entsorgungssicherheit erforderlich. Eine 
Entsorgungssicherheit kann nur über eine gemeinde-
übergreifende, koordinierte Planung gewährleistet wer-
den.  

Ruggell: Wie in der Abfallplanung beschrieben, wird 
zwischen den Unterländer Gemeinden geregelt, dass 
die gesamten Bauabfälle in der Deponie Limsenegg 
deponiert werden. Da die Platzverhältnisse auf der 
Deponie Limsenegg relativ eng sind, können nur 
begrenzte Mengen angenommen werden. Der Stein-
bruchbetreiber muss zuerst durch den Felsabbau das 
Deponievolumen schaffen. Deshalb springt bei grös-
seren Mengen an Bauabfällen die Deponie Forst in 
Schaan als Ersatzdeponie ein. Dies sollte auch in Zu-
kunft jederzeit möglich sein. ln einigen Jahren sollte 
der Engpass jedoch nicht mehr bestehen. Vorausset-
zung ist, dass der Felsabbau langfristig gesichert ist. 
Folgende Punkte sind daher für uns von besonderer 
Bedeutung: 

- Sicherstellung eines langfristigen Betriebs des 
Steinbruchs (Felsabbau), damit die hochwertige 
Deponie für Bauabfälle auch in Zukunft wirtschaft-
lich betrieben werden kann 

-> Langfristige Betriebsbewilligung. 

- Sicherstellung eines langfristigen Betriebs der lnert-
stoffdeponie (Bauabfälle) 

-> Langfristige Bewilligung der Deponie.

Betriebsbewilligungen können gemäss Gesetz nur befris-
tet ausgestellt werden. Den Betrieb einer Deponie sollte 
dies jedoch nicht verhindern. Auf die Betriebsbewilli-
gung des Steinbruchs hat die Abfallplanung keinen Ein-
fluss. Im Rahmen einer UVP kann dies sicherlich abge-
handelt werden.  

Triesen: Die Gemeinde Triesen wird mit der Gemein-
de Vaduz vertraglich die Übernahme von minerali-
schen Bauabfällen regeln. 

Wird zur Kenntnis genommen.

Vaduz: 6.1.4.4.: Der Anteil in Vaduz an mineralischen 
Bauabfällen beläuft sich nicht auf 10 % wie beschrie-
ben, sondern lag in den letzten Jahren zwischen 20 
und 30 %. Bereits in unserer Stellungnahme zur SUP 
Liechtensteiner Abfallplanung vom 3.12.2013 haben 
wir darauf hingewiesen. 

6.2.7.: Dazu gilt es zu erwähnen, dass auf der Depo-
nie ,,lm Rain" bereits seit 2016 erfolgreich und in 
Abstimmung mit dem Amt für Umwelt ein Grundwas-
sermonitoring umgesetzt wurde.

Wird zur Kenntnis genommen. Die 10 % wurden von 
einer Gesamtbetrachtung übernommen. Es macht Sinn, 
diesen Ansatz zu übernehmen. Wichtig ist die getrennte 
Erfassung von Bauabfällen und unverschmutztem Aus-
hubmaterial in der Abfallstatistik.  

Das Grundwassermonitoring der Gemeinde Vaduz wur-
de in den Text eingefügt. 
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Unverschmutztes Aushubmaterial 

Stellungnahme Bemerkung 

Schellenberg: Es muss ins Auge gefasst werden, dass 
die Recyclingquote mit Begleitmassnahmen erhöht 
wird. Ob dies durch monetäre oder gesetzliche Mas-
snahmen geschieht soll abgeklärt werden. Es wird 
bezweifelt, ob mit Auflandungen im vorgeschlagenen 
Ausmass, die Bodenfruchtbarkeit erhalten werden 
kann. Es stellt sich die Frage, ob hier Referenzprojek-
te vorliegen, welche unter ähnlichen Vorausset-
zungen erfolgreich waren. Eine Verwendung vor Ort 
wird bezüglich Landschaftsschutz ebenfalls nicht 
favorisiert, da im Flachland praktisch nur die Auf-
schüttung von Sitzplätzen möglich ist. Bei der Ver-
wendung zum Dammbau müssen die Kriterien bzgl. 
Stabilität für die vorgesehene Verwendung kritisch 
hinterfragt werden. 

Zur Kenntnis genommen. Eine Studie zum Einsatz von 
Recyclingmaterial bei öffentlichen Bauten liegt bereits 
vor. Die Umsetzung wird durch Angebot und Nachfrage 
beeinflusst.

Schaan: Die Deponie Forst hat ein sehr hohes Depo-
nievolumen. Dieses Volumen ist teilweise vorhanden, 
der grosse Teil muss erst durch Kiesabbau gewonnen 
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in den letz-
ten Jahren mehr angeliefert wurde als prognostiziert. 
Beim Deponieprojekt Forst 2O12 wurde angenom-
men, dass langfristig nur Schaan, Planken, Mauren, 
Schaanwald und Nendeln zur Deponie Forst anlie-
fern. Wenn nun zusätzlich Eschen, Gamprin/Bendern, 
Ruggell und Schellenberg anliefern, würde das die 
Deponieverfüllung um theoretisch 25 Jahre verkürzen 
(von 2080 auf ca. 2055). Das eigentliche Problem ist 
der Kiesabbau. Um den entsprechenden Vorsprung 
zwischen Kiesabbau und Verfüllung zu erhalten, 
müsste der Abbau gut verdoppelt werden. Ob dies 
überhaupt möglich wäre, ist schwierig abzuschätzen. 
Der Kiesabbau ist unter anderem abhängig von der 
Nachfrage nach Kiesprodukten und von der Verarbei-
tungskapazität des Kieswerks. 

Ein zweiter Deponiestandort für unverschmutztes 
Aushubmaterial im Unterland ist auf jeden Fall er-
forderlich, um genügend Deponiereserven zu haben. 

Bei einem weiteren Deponiestandort wäre vorgängig 
ebenfalls ein Kiesabbau notwendig. Das Problem der 
Schaffung von Deponievolumen durch einen von der 
Nachfrage abhängigen Kiesabbau wird dadurch ver-
schärft. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden zentral. Es ist nicht nur die Entsorgungsseite 
zu betrachten, sondern auch das Schaffen von neuen 
Deponievolumen durch Kies- und Felsabbau. Somit sind 
auch Absatzmöglichkeiten zu evaluieren.  

Eschen: Nach Verfüllung der Deponie Rheinau muss 
Eschen die Entsorgung von unverschmutztem Aus-
hubmaterial neu regeln. Falls die Deponie Forst in 
Schaan alles Material aufnehmen kann, wäre das 
sicher eine gute Möglichkeit. Die Gemeinde Eschen-
Nendeln möchte aber auf jeden Fall auch den Stand-
ort Pürstwald als Nachfolgedeponie zur Rheinau nicht 
ausschliessen. Dass der Standort Pürstwald von ei-
nem Geologen überprüft werden soll, wird befürwor-
tet.

Zur Kenntnis genommen. Bei einem weiteren Deponie-
standort ist auch ein Kiesabbau miteinbegriffen. Das 
Problem mit dem Deponieabbau würde sich nur ver-
schlimmern. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden zentral. Es ist nicht nur die Entsorgungs-
seite zu betrachten, sondern auch das Schaffen von 
neuen Deponievolumen durch Kies- und Felsabbau und 
somit Absatzmöglichkeiten evaluieren.

Ruggell: Nach der Verfüllung der Deponie Rheinau in 
Eschen braucht Ruggell bzw. das gesamte Unterland 
eine Ersatzdeponie. Der Standort ,,Kela" wäre eine 
geeignete Nachfolgedeponie. Eine geologische Un-

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der neue Deponiestandort Kela ist angesichts der Prob-
lematik von Kies- und Felsabbau als neuer Standort zu 
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tersuchung ist sicher sinnvoll um abzuklären ob die 
Untergrundverhältnisse überhaupt für eine Aushub-
deponie geeignet sind. Verkehrstechnisch wäre es 
ideal das Unterland in zwei Sektoren einzuteilen. 
Ruggell, Schellenberg und Gamprin/Bendern könnten 
z.B. das Aushubmaterial in der Deponie "Kela" in 
Ruggell deponieren, Eschen und Mauren in der De-
ponie Forst in Schaan. Da die Planung und Bewilli-
gung eines neuen Deponiestandort ,,Kela" aufwendig 
und Zeitintensiv ist, sollte dringend die Nachfolge der 
Deponie „Rheinau“ geregelt werden.

priorisieren.  

Triesen: Die Gemeinde Triesen hat bis anhin nur in 
Notfällen Material aus anderen Gemeinden auf der 
Deponie Säge angenommen. Dies geschah und ge-
schieht zum Schutz der eigenen Ablagerungsmöglich-
keiten. Wegen fehlender oder zu später Auseinan-
dersetzung mit dem Thema "Deponie" werden ein-
zelne Gemeinden in naher Zukunft einen Engpass in 
der Deponiebewirtschaftung bekommen. Seitens des 
Amtes wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde Bal-
zers bis zur genehmigten Untertagedeponienutzung 
des Steinbruchs "Freiaberg" ihr anfallendes Aushub-
material zur Deponie Säga anliefern kann. Die Menge 
und Dauer ist noch nicht bekannt, eine generelle 
Zusage ohne genaue Kenntnis der Problematik kann 
deshalb nicht gemacht werden. 

Denkbar wäre - sollte eine Anfrage von der Gemeinde 
Balzers über die Möglichkeit der Anlieferung von 
unverschmutztem Aushubmaterial zur Behandlung 
anstehen - eine Zustimmung zu einer zeitlich be-
schränkten Nutzung. Diese befristete Zustimmung 
setzt voraus, dass eine Genehmigung für die Unterta-
gedeponie im Steinbruch vorliegt und der Gemeinde 
Triesen bei der Inbetriebnahme der Deponie das 
Recht für die Anlieferung der gleichen Menge wie für 
den aus dem Gebiet Balzers angelieferten Aushub 
zugestanden wird. 

Das bestehende Deponiekonzept sieht ein maximales 
Deponievolumen von ca. 790'000m3 vor. Sinnvoller-
weise sollte die Anregung des Amtes - Überprüfung 
einer zusätzlichen Überschüttung des Areals "Säga" - 
aufgenommen werden. Dadurch könnte allenfalls die 
Inanspruchnahme anderer Flächen für eine neue 
Deponie hinausgezögert werden.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Vaduz: 6.1.3. Seite 18: Der Satz ,,Material, das von 
früheren Bautätigkeiten oder belasteten Standor-
ten......" ist wohl die Definition von Bauabfällen. Es 
fehlt vermutlich die Überschrift ,,Bauabfälle". 

6.1.3.2: Der verwendete Umrechnungsfaktor von 1.8 
t/m3 ist korrekt für das angelieferte Material (aufge-
lockert). Für eine Mengenabschätzung des einzubau-
enden Materials ist dies jedoch nicht richtig, da eine 
Volumenreduktion durch die Verdichtung im Ver-
hältnis von 20 – 25% nicht berücksichtigt wird. Es 
werden nach unserer Meinung daher beim Aushub 

Es wurde die Definition der Aushubrichtlinie übernom-
men.  

Wird zur Kenntnis genommen. Die 10 % wurden von 
einer Gesamtbetrachtung übernommen. Es macht Sinn, 
diesen Ansatz zu übernehmen. Wichtig ist die getrennte 
Erfassung von Bauabfällen und unverschmutztem Aus-
hubmaterial in der Abfallstatistik. 
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mindestens 20 % zu hohe Mengen erwartet. Bereits 
in unserer Stellungnahme zur SUP Liechtensteiner 
Abfallplanung vom 3.12.2013 haben wir auf diesen 
Punkt hingewiesen. 

6.1.3.4: Hier werden verschiedene Mengenabschät-
zungen für die Zukunftsszenarien angenommen. Alle 
Annahmen beruhen auf stark steigenden Aushub-
mengen. lst das realistisch? Warum wird kein Szena-
rio mit gleichbleibenden oder gar rückläufigen Men-
gen dargestellt? Immerhin hängen die Mengen doch 
stark von der Konjunktur ab. Nach dem Bauboom der 
letzten Jahre ist es durchaus als realistisch anzuneh-
men, dass diese Entwicklung nicht anhalten wird. 
Zudem wird zukünftig in Folge von hohen Bauland-
preisen ein höherer Anteil an Sanierungen oder Ge-
bäudeersatz anfallen. 

6.1.3.6. Seite 26: Potential durch Dammbau am 
Rhein: Wurde bei den möglichen Schüttvolumen 
berücksichtigt, dass der alte Damm abgetragen wer-
den muss? Gibt es dann überhaupt noch mögliches 
Schüttvolumen in Anbetracht dessen, dass die Vor-
länder evtl. noch tiefer gelegt werden müssen? Eben-
so erscheint uns diese Massnahme nur von kurzer 
Dauer. Zudem gibt es derzeit noch keine politische 
Zustimmung zu diesem Projekt. 

6.1.4.3 und 6.1 .4.4: Hier sind zweimal die gleichen 
Tabellen (Tab 12 und 13) abgebildet. 

8.1.: Bei den vom Amt geprüften Alternativen (Alter-
native 4: Vermehrte Kiesaufbereitung) weisen wir 
darauf hin, dass auf der Deponie ,,lm Rain" in den 
nächsten Jahren der Kiesabbau aus der 3. Etappe im 
bisherigen Umfang dringend erforderlich ist, da es 
sonst keine Ablagerungsflächen für sauberen Aushub 
auf der Deponie ,,lm Rain" mehr gibt. Da vom Amt 
die getrennte Deponierung von Aushub und Bau-
schutt vorgeschrieben wurde, stehen ohne 3. Etappe 
nur noch sehr begrenzte Ablagerungsflächen zur 
Verfügung.  

Bei der Alternative 5 ,,Einbringung in den Rhein" 
sollte bei der Bewertung aufgenommen werden, dass 
ein hoher organisatorischer Aufwand für Kontrollen 
notwendig ist. 

Zu der vorgeschlagenen Erhöhung der Wiederaufbe-
reitungsraten darf angemerkt werden, dass es Vo-
raussetzung ist, dass auch der Bedarf für eine Ver-
wendung des aufbereiteten Materials gesteigert 
werden muss. Dies kann z.B. über Selbstverpflichtun-
gen, Vorschriften, Abgaben für die Entnahme von 
Primärkies oder lmportbeschränkungen etc. erfolgen. 
In jedem Fall ist hier der Gesetzgeber gefordert.

Die Szenarien wurden aus der Bevölkerungsprognose 
des Amtes für Statistik übernommen.  

Das Potential ist vorhanden und sollte aus Sicht des 
Amtes auch aufgeführt werden. Das Material des alten 
Dammes kann unter Umständen verwertet werden. 

Der Fehler wurde korrigiert. 

Die Ansichten bei der Bewertung von Alternativen kön-
nen stark variieren. Die hier vorliegende Bewertung 
beruht auf einer breit abgestützten Basis (mehrere Fach-
leute aus verschiedenen Bereichen). 

Die Ansichten bei der Bewertung von Alternativen kön-
nen stark variieren. Die hier vorliegende Bewertung 
beruht auf einer breit abgestützten Basis (mehrere Fach-
leute aus verschiedenen Bereichen). 

Umsetzung und Überwachung ist in der Praxis schwierig. 
Über den Deponiepreis können die Materialflüsse leich-
ter beeinflusst werden.

Mauren: Die im Umweltbericht ausgeführte Bedarfs-
analyse an Aushubvolumen für unverschmutztes 
Aushubmaterial (Deponietyp A gemäss VVEA) stützt 

Die Bedarfsanalyse entspricht einer Gesamtbetrachtung. 
Es wurden alle mögliche Bauzonen und das übrige Ge-
meindegebiet berücksichtigt. Die momentane Bautätig-
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sich auf eine zu konservative Annahme bezüglich 
zukünftiger Aushubtiefen ab. Wir sind der Meinung, 
dass unter Berücksichtigung der zunehmend knappen 
Ressource Boden resp. Bauland zukünftig vermehrt 
eine ein- bis zweistöckige Unterkellerung notwendig 
sein wird. Nur mit dieser Vergrösserung der Aushub-
tiefe kann der Bedarf an Bauvolumen langfristig ge-
deckt werden, ohne dass grosse Flächen neu als 
Bauzonen einzoniert werden müssen. lm Fall der 
Gemeinde Mauren muss zudem der aktuelle Stand 
der Zonenplanung berücksichtigt werden, damit die 
Ausgangssituation korrekt abgebildet werden kann. 
Der aktuelle Zonenplan bietet eine wesentlich besse-
re Datengrundlage für die Prognose der zukünftigen 
Entwicklungen innerhalb der Bauzonen. Seit 2010 
wurde in Mauren rege gebaut (Aushubvolumen 2010 
bis Ende 2016: rund 200'000 m3) und die Ausgangssi-
tuation hat sich damit deutlich verändert. Somit muss 
die Abfallplanung, insbesondere die Bedarfsanalyse 
an Deponievolumen, auf die aktuelle Datengrundlage 
abgestützt werden. Daraus wird mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ein grösserer Bedarf an Deponievolu-
men resultieren.

keit hat daher keinen Einfluss auf das benötigte Depo-
nievolumen. Eine Einzonierung von Landwirtschaftszone 
in Bauzone kann die Bedarfsanalyse jedoch beeinflussen 
und bedingt eine Anpassung.

Auflandungen 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Das Potential für Auflandungen sehen wir als 
zu hoch an. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Auflan-
dungen schwierig umzusetzen sind, der administrati-
ve Aufwand sehr hoch ist und die gesamten Auflan-
dungen unverhältnismässig teuer werden. Eine zent-
rale Ansprechstelle für Auflandungen sehen wir nicht 
als zweckmässig. Damit grössere Auflandungen zeit-
nah umgesetzt werden können, bräuchte es einen 
Zwischenlagerplatz. Dort könnten die anfallenden 
Aushübe zwischengelagert und kontrolliert werden. 
Das anfallende Material müsste aber einzeln beprobt 
und der entsprechende Nachweis für Auflandungen 
erbracht werden. Der administrative Aufwand wäre 
enorm.

Das Konzept für grossflächige Auflandungen wurde un-
ter dem Gesichtspunkt einer Bodenverbesserung erstellt 
und mit den Gemeinden einvernehmlich verabschiedet. 
Das Konzept zeigt, dass ein Potential für grossflächige 
Auflandungen vorhanden ist. 

Eschen: Unserer Erfahrung nach sind Auflandungen 
nur mit sehr viel Aufwand durchzuführen. Das Aus-
hubmaterial muss die entsprechende Qualität haben 
und auch die Mengen müssen dementsprechend 
hoch sein. Besonders erschwerend ist, dass die in 
Frage kommenden Grundstücke mit einem Drainage-
system versehen sind und diese Drainagen dadurch 
stark in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. 
Wir sehen das Potential bei Auflandungen eher bei 
kleinräumigen Parzellen. Grossflächige Gebiete wirt-
schaftlich und ökologisch sinnvoll aufzulanden erach-
ten wir als schwierig und aufwendig. Die Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden sehen wir hingegen 

Das Konzept für grossflächige Auflandungen wurde un-
ter dem Gesichtspunkt einer Bodenverbesserung erstellt 
und mit den Gemeinden einvernehmlich verabschiedet. 
Das Konzept zeigt, dass ein Potential für grossflächige 
Auflandungen vorhanden ist.
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bei Auflandungen als sinnvoll an.

Ruggell: Die Gemeinde Ruggell hat ein erstes Auflan-
dungsprojekt umgesetzt. Bis jetzt ist die Akzeptanz 
bei den Unternehmungen noch nicht vorhanden. 
Unseres Erachtens muss der Druck für Umsetzungen 
von Auflandungen erhöht werden (z.B. durch höhere 
Deponiegebühren, Pflicht ab einer gewissen Menge 
Aushub, etc.)

Wird zur Kenntnis genommen. 

Triesen: Die in Triesen ausgewiesenen Flächen für 
Auflandungen sind für das Land reserviert, damit das 
Material von Rüfesammlerleerungen eingebaut wer-
den kann. Die Gemeinde hat deshalb keine Möglich-
keit gutes recycliertes Aushubmaterial für diese Abla-
gerungsart zu verwenden.

Die Verwertung von Material von Rüfesammlerleerun-
gen im Rahmen von Auflandungen dient ebenfalls der 
Schonung von vorhandenem Deponievolumen.  

Vaduz: 6.2.0.: Hier soll angemerkt werden, dass Auf-
landungen zu Bodenverbesserungen führen können 
und darüber hinaus damit auch Bodenverluste aus-
geglichen werden können, die durch die Entwässe-
rung, Winderosion und Landwirtschaft entstanden 
sind. lm Vaduzer Riet gibt es Felder, die in den letzten 
Jahrzehnten deutliche Bodenverluste (Senkungen) 
erlitten haben. Genaue Angaben erhalten Sie gerne 
auf Anfrage. Grundsätzlich sollte diskutiert werden, 
ob nach Abwägung von Vor- und Nachteilen der ge-
setzliche Rahmen geschaffen wird, Auflandungen 
auch zu erlauben, wenn die Bodenqualität zumindest 
erhalten bleibt (also nicht zwingend verbessert wer-
den muss).

Wurde im Rahmen der AuflV diskutiert.  

LGU: Zum besseren Verständnis dieses Themenbe-
reichs und zur Vorbeugung von Fehlinterpretationen 
– insbesondere im Zusammenhang mit Auflandungen 
- sollte zwischen unverschmutztem Aushub- und 
Abbruchmaterial (C-Horizont des Bodens, z. B. Lo-
ckergestein wie Kies, Sand, Silt oder Ton und Gemi-
sche davon oder gebrochener Fels) und unbelaste-
tem Bodenaushub (A- und B-Horizont des Bodens, d. 
h. die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflan-
zen wachsen können) unterschieden werden. Die 
Begriffe sollten definiert und erläutert werden. Zu-
dem sollte aufgezeigt werden, welche Bedingungen 
erfüllt sein müssen, damit Aushub und Bodenaushub 
als unverschmutzt bzw. unbelastet gelten (mit Ver-
weis auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen). 
Weiter wären Definitionen von den Begriffen «Auf-
landung», «Bodenverbesserung» hilfreich. 

Dem vorliegenden Bericht ist zu entnehmen, dass das 
ehemalige Amt für Umweltschutz eine Studie zu 
alternativen Verwertungsmöglichkeiten von Aus-
hubmaterial durchführte (S. 19). Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Studie wurde eine Detailstudie zur 
Ausscheidung grossflächiger Auflandungsperimeter in 
Auftrag gegeben (S. 20). Zu beiden Studien fehlen 
korrekte Quellenangaben. Die LGU hatte bis anhin 
keine Einsicht in diese Studien. 

Die Abfallplanung zeigt nur das mögliche Potential von 
Auflandungen in den einzelnen Gemeinden auf. Die 
Umsetzung und Materialqualität in den einzelnen Pro-
jekten wird überwacht und ist gesetzlich geregelt. 
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Offensichtlich wird in den Studien die Verwertung 
von unverschmutztem Aushubmaterial für Auflan-
dungen im Landwirtschaftsgebiet thematisiert und 
befürwortet. Diese Befürwortung zeichnet sich auch 
klar in der vorliegenden Abfallplanung ab. So werden 
grossflächige Auflandungen im Landwirtschaftsgebiet 
gar als beste Alternative zum bisherigen Vorgehen 
(Deponieren von 90% des unverschmutzten Aushubs, 
bzw. Verwertung des unverschmutzten Aushubs zur 
Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen) 
bezeichnet. Entsprechend wird allen Gemeinden in 
den Massnahmenblättern empfohlen: «Um Depo-
nievolumen zu schonen, sollten vermehrt Auflandun-
gen durchgeführt werden. Damit diese grossflächig 
und rationell durchgeführt werden können, bedarf es 
einer Koordination unter den Gemeinden.» Für jede 
Gemeinde wurde das Potential für Auflandungen im 
Landwirtschaftsgebiet abgeschätzt und die möglichen 
Flächen in einer Karte festgehalten. Gemäss der Karte 
handelt es sich vor allem um ehemalige Rietflächen 
mit entsprechenden Halbmoorböden. Diese Böden 
sind zweifellos durch Drainage, Mineralisierung und 
Bewirtschaftung abgesunken und neigen stellenweise 
zur Vernässung. Bodenverbesserungsmassnahme wie 
das Übersanden solcher Böden können hier helfen, 
den Flurabstand zu vergrössern, die Bodenfruchtbar-
keit zu erhalten und die Bewirtschaftung zu erleich-
tern. Solche Bodenverbesserungsmassnahmen sind in 
jedem Fall bewilligungspflichtig und erfordern einen 
zwingenden Bedürfnisnachweis vom Grundeigentü-
mer/Bewirtschafter sowie eine neutrale Abwägung 
aller Interessen (Bodenschutz, Landwirtschaft, Natur- 
und Landschaftsschutz, Gewässerschutz, etc). Auf-
landungen sind heikel und können bei unsachgemäs-
ser Ausführung eine Bodenverschlechterung zur 
Folge (Staunässe, verringerte Fruchtbarkeit, etc.) 
haben. Die Qualität des Auflandungsmaterials muss 
einwandfrei sein (i. d. R. kommt bei Halbmoorböden 
nur Sand oder gleichwertiger Halbmoorboden in 
Frage) und den spezifischen Anforderungen des zu 
verbessernden Bodens entsprechen. 

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurden in letzter 
Zeit vermehrt Auflandungen im Landwirtschaftsge-
biet vorgenommen. Die LGU erkennt diesen Bedarf, 
prüft aber in jedem Fall kritisch, ob die Auflandungen 
mit den Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes 
vereinbar sind. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass 
es sich bei den betroffenen Halbmoorböden – trotz 
langjähriger intensiver Bewirtschaftung - um ökologi-
sche Reliktstandorte mit entsprechendem ökologi-
schem Potential handelt. Nicht selten entwickelt sich 
in vernässten Rinnen und Senken schon nach kurzer 
Zeit ein spezifischer, dem Standort angepasster Le-
bensraum mit entsprechender Artenvielfalt. Nicht 
immer ist in solchen Fällen eine grossflächige Auflan-
dung der einzige Weg. Es soll schon vorgekommen 
sein, dass solche Flächen vom Bewirtschafter belas-
sen und aus der intensiven Bewirtschaftung heraus-
genommen und stattdessen als ökologische Aus-
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gleichsflächen angemeldet wurden. 

Werden trotzdem Bodenverbesserungsmassnahmen 
angestrebt, muss der Bedarf u. E. aus der Landwirt-
schaft oder von Seiten Bodenschutz kommen und 
nicht aus der Abfallwirtschaft. Die Förderung von 
Auflandungen mit unverschmutztem Aushub in der 
Abfallplanung setzt falsche Signale. Ziel und Zweck 
einer Auflandung darf nicht die Schonung von Depo-
nievolumen sein (als Nebeneffekt ist dies selbstver-
ständlich willkommen), sondern die Bodenverbesse-
rung. Ansonsten entsteht unweigerlich der Eindruck, 
dass hier Aushubmaterial grossflächig und kosten-
günstig versorgt werden soll. 

Die LGU ist der Meinung, dass Auflandungen im 
Landwirtschaftsgebiet mit unverschmutztem Aus-
hubmaterial kein Thema einer Abfallplanung ist. Der 
Impuls für Auflandungen / Bodenverbesserungs-
massnahmen muss (und kommt auch) aus der Land-
wirtschaft bzw. von Seiten Bodenschutz. Wir haben 
uns diesbezüglich mit verschiedenen Vertretern kan-
tonaler Fachstellen und dem BAFU besprochen, die 
unsere Auffassung bestätigten. Die Verwertung von 
unverschmutztem Aushub in der Landwirtschaft ist in 
keiner uns bekannten Abfallplanung enthalten.

Mauren: Wir begrüssen es, dass qualitativ geeignetes 
Aushubmaterial zukünftig vermehrt verwertet wer-
den soll. Wir stellen fest, dass der Umweltbericht das 
Potenzial für Auflandungen 1:1 mit Deponievolumen 
gleichstellt. Diesen Punkt können wir so nicht nach-
vollziehen. Die grossen Anstrengungen zur Rekultivie-
rung des Deponieareals der Deponie Langmahd so-
wie die uns bekannten Rekultivierungsprojekte zei-
gen, dass ein Rekultivierungsprojekt mit dem Ziel 
einer Bodenverbesserung nicht mit einem Depo-
nieprojekt gleichgesetzt werden kann. lm Fall der 
Gemeinde Mauren weisen wir Sie zudem darauf hin, 
dass wir gemäss Tabelle 7 im Umweltbericht zwar ein 
grosses Potenzial zur Bodenerhaltung im Maurer Riet 
erkennen (Problem Torfsetzungen und -sackungen, 
abnehmender Flurabstand), dieses aber nicht mit 
Aushubmaterial aus unserer Gemeinde gedeckt wer-
den kann (eingeschränkte Aushubqualität). Ein allfäl-
liges Rekultivierungsprojekt kann demnach unser 
Deponievolumen nicht entlasten, da das Aushubma-
terial von extern zugeführt werden muss. Der Bedarf 
an Deponievolumen ist deshalb um O.77 Mio. m3 
grösser, als im Umweltbericht ausgeführt. Somit ist 
für uns offensichtlich, dass die von lhnen erwähnten 
Auflandungen nur in einer gemeindeübergreifenden 
Zusammenarbeit realisiert werden können. 

Es gilt zu klären, welches Volumen im Zeitraum bis 
2070 tatsächlich realisiert werden kann. Wir gehen 
davon aus, dass eine l-00 %-ige Realisierung, wie im 
Umweltbericht aufgeführt, nicht möglich sein wird. 
Mögliche Gründe sind die ungenügende Aushubquali-
tät, Widerstände aus Sicht Natur- und Landschafts-

Das Konzept für grossflächige Auflandungen wurde un-
ter dem Gesichtspunkt einer Bodenverbesserung erstellt 
und mit den Gemeinden einvernehmlich verabschiedet. 
Die Abfallplanung zeigt nur das mögliche Potential von 
Auflandungen in den einzelnen Gemeinden auf. Die 
Umsetzung und Materialqualität in den einzelnen Pro-
jekten wird überwacht und ist gesetzlich geregelt. Dieses 
Potential kann bei einer optimierten Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden auch genutzt werden, wenn 
kein geeigneter, gemeindeeigener Aushub vorhanden 
ist.   
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schutz, Verfügbarkeit der Flächen (Privateigentum) 
sowie ungelöste Fragen zur Erhaltung von Entwässe-
rungssystemen. Für eine abschliessende Beurteilung 
des Themas ist deshalb die Umsetzbarkeit der Auf-
landungen vertieft zu prüfen (Machbarkeitsbeurtei-
lung). Insgesamt sind wir der Meinung, dass das Po-
tenzial für Auflandungen zwar grundsätzlich besteht, 
jedoch als Datengrundlage für die Abfallplanung nach 
unten korrigiert werden muss. ln der Konsequenz 
resultiert ein grösserer Bedarf an Deponievolumen, 
was eine Überarbeitung des Umweltberichts zur 
Folge hat. 

Es ist uns bekannt, dass die Gemeinden Eschen und 
Ruggell in Anlehnung an den Perimeter möglicher 
Auflandungen ein Rekultivierungskonzept ausgear-
beitet haben, bisher aber keine Umsetzungsprojekte 
realisiert wurden. Wir stellen fest, dass die notwen-
digen Rahmenbedingungen, insbesondere der Voll-
zug der Verwertungspflicht von qualitativ hochwerti-
gem Aushubmaterial, nicht gegeben sind. Aus diesem 
Grund ist der Erfolg der erwähnten Rekultivierungs-
konzepte momentan nur von wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen abhängig. Wir zweifeln deshalb 
daran, dass mit der lnstallation einer gemeindeüber-
greifenden Koordinationsstelle die Realisierung von 
Auflandungen beschleunigt werden kann. Vielmehr 
ist der Vollzug auf eine entsprechende Verwertungs-
pflicht auszurichten. Dazu ist die Ausarbeitung einer 
landesweiten Strateg¡e zur Bewilligung und Umset-
zung von Auflandungen, unter Federführung des 
Amtes für Umwelt (als Bewilligungsbehörde) zwin-
gend notwendig. 

Trotz der erwähnten Schwierigkeiten im Fall der 
Gemeinde Mauren (eingeschränkte Aushubqualität) 
sollen die Möglichkeiten für Auflandungen auch in 
unserem Gemeindegebiet langfristig bestehen blei-
ben. Wir prüfen aktuell den effektiven Bedarf sowie 
die technischen Möglichkeiten, allfällige Massnah-
men im Maurer Riet umzusetzen. Wir werden dies-
bezüglich mit dem Amt für Umwelt in absehbarer Zeit 
Kontakt aufnehmen. 

lnsgesamt ist somit die Bewertung der Alternative L 
(vgl. Kapitel 8.1- des Umweltberichts) als 
,,Bestvariante" nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich 
ist eine Neubeurteilung notwendig.

Grüngutentsorgung 

Stellungnahme Bemerkung 

Schellenberg: Grüngut ist ein wertvoller nachwach-
sender Rohstoff, welcher nebst Kompost auch Ener-
gie liefern kann. Da Liechtenstein stark vom Energie-
Import abhängig ist, sollte die Alternative 4 (Erstellen 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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einer Vergärungsanlage und Priorisierung der energe-
tischen Verwertung) forciert werden. 

Bei der Kompostierung ist es wichtig, dass die kriti-
sche Masse erreicht wird, um unkrautfreie Kom-
posterde herzustellen. Eine weitere Zentralisierung 
kann daher sinnvoll sein. Die Qualität betreffend 
Fremdstoffen (v. a. Plastikfragmente) muss weiter 
verbessert werden.

Schaan: Die Gemeinde Schaan hat die Grüngutent-
sorgung mit dem Vfa Buchs neu geregelt. Zukünftig 
wird in Schaan keine eigene Kompostierung mehr 
betrieben. Das Grüngutmaterial aus Dienstleistungen 
muss künftig direkt zum Kompostierplatz des Vfa 
nach Buchs gebracht werden. Private Kleinanliefe-
rungen können weiterhin auf die Deponie in Schaan 
angeliefert werden. Dazu wurde der neue Kleinanlie-
ferungsplatz erstellt. Dieser wird im Frühjahr 2018 in 
Betrieb genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eschen: Sammlung, Transport und Verwer-
tung/Beseitigung von Grüngut soll wie bisher organi-
siert beibehalten werden. Allenfalls soll geprüft wer-
den, ob grössere regionale Zusammenschlüsse zu 
effizienteren Systemen führen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Triesen: Die bisherige Organisation ist gut.  Wird zur Kenntnis genommen. 

Mauren: Wir unterstützen die Aussagen des Um-
weltberichts, dass die gemeindeübergreifende Zu-
sammenarbeit gefördert werden sollte. Diesbezüglich 
sehen wir insbesondere Potenzial in der Zusammen-
arbeit mit der Grosskompostieranlage des VfA Buchs 
sowie dem Holzheizwerk in Balzers. Wir können lhre 
Ausführung nicht oder nur teilweise nachvollziehen, 
dass die Grüngutentsorgung langfristig über eine 
Reaktivierung der gemeindeeigenen Kompostierplät-
ze gelöst werden kann. Der Kompostabsatz innerhalb 
der Gemeinden hat in den letzten Jahren deutlich 
abgenommen, wie es ja u.a. auch in den Synthesebe-
richten Kompost FL erwähnt wird. Insgesamt können 
wir deshalb die Bewertung der Alternativen nicht 
nachvollziehen, v.a. weil die Bewertung zu wenig 
differenziert ist und die Alternative 2 als einzige stark 
negativ abschneidet. Dies obwohl wir genau in dieser 
Alternative eine langfristige Lösung erkennen. Wir 
bitten Sie deshalb, die möglichen zukünftigen Ver-
wertungs- und Entsorgungsvarianten differenzierter 
zu beschreiben sowie eine entsprechende Bewertung 
der Alternativen vorzunehmen.

Wie im Massnahmenblatt vermerkt, ist vorgesehen ein 
Konzept zur energetischen Verwertung und Kompostie-
rung zu erstellen.  
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Schlämme 

Stellungnahme Bemerkung 

Schellenberg: Die vorgeschlagenen Massnahmen 
sind in Ordnung.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Triesen: Fazit dieser Untersuchung ist die zentrale 
Anschaffung der noch fehlenden Infrastruktur wie 
Schlammpressen oder andere dafür geeignete Ent-
sorgungsanlagen zur Behandlung dieser Abfallart. Ein 
zentrales Thema, das durch das Amt für Umwelt 
betraut und gelöst werden muss.

Das Problem kann nicht durch das Amt für Umwelt ge-
löst werden, da das Amt keine Anlagen erstellen oder 
betreiben kann.  

Mauren: Die Entsorgung von Schlämmen ist derzeit 
nicht resp. nur unbefriedigend gelöst. Aktuell klären 
wir für mögliche Schlammanlieferungen aus dem 
Gemeindegebiets Mauren verschiedene Entsor-
gungsmöglichkeiten ab. Unserer Meinung nach kön-
nen die von lhnen aufgeführten Alternativen 1- und 2 
nicht einzeln betrachtet werden, da diese nur in 
Kombination ausgeführt werden können. Wir bitten 
Sie, diesen Punkt aus technischer Sicht zu überprüfen 
und den Umweltbericht entsprechend anzupassen.

Die Alternativen werden nicht einzeln betrachtet, son-
dern können gegebenenfalls kombiniert werden.  

Deponiestandorte  

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan:  

Potentieller Deponiestandort Nendler Rüfe 

Der Standort Nendler Rüfe sollte für zukünftige Ge-
nerationen als möglicher Deponiestandortgesichert 
und in den Landesrichtplan aufgenommen werden. 
Eine geologische Standorteignung erachten wir in ca. 
10 Jahren als sinnvoll. 

Zusätzliche Überschüttung der Deponie Forst 

lm nördlichen Teil der Deponie Forst ist bereits eine 
Überschüttung über das bestehende Geländegeplant. 
lm südlichen Teil der Deponie ist bisher keine Über-
schüttung vorgesehen. Es wird geprüft, ob eine Über-
schüttung in diesem Bereich möglich ist, und wieviel 
Deponievolumen dadurch gewonnen werden kann.

Wird zur Kenntnis genommen.

Triesen: Die Gemeinde Triesen verfügt gemäss dem 
genehmigten Deponiekonzept bis ins Jahr 2050 über 
ein Deponievolumen von 790'000m3 bis maximal 
860'000m3. Der langfristige Bedarf bei Vollausbau 
aller Zonen (Wohnzonen (Bedarf 1'720'000m3) und 
ÜG (Bedarf 760'000m3, sofern neu einzoniert in 
Bauzonen)) beläuft sich gemäss Hochrechnung auf 

Wird zur Kenntnis genommen. Der potentielle Deponie-
standort sollte gesichert und mit Aufnahme in den Lan-
desrichtplan berücksichtigt werden. 
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2'480'000m3 Deponieraumvolumen. Das wäre ein 
Manko von 1'690'000m3. Ohne eine gemeinsame 
Lösung der Nutzung des landesweiten Deponievolu-
mens muss die Gemeinde Triesen mittelfristig einen 
neuen Deponiestandort festlegen. Der einzig mögli-
che Standort für eine neue Gemeindedeponie ist das 
Gebiet "Forst - Robinsonspielplatz". Deshalb sollte 
mittelfristig dieser Standort als solcher raumplane-
risch gesichert werden. Das Volumen ist abhängig 
von der Deponiegrösse, dem möglichen Abbau und 
der Endgestaltung und kann derzeit noch nicht bezif-
fert werden.

Mauren: In Ergänzung zur Bedarfsanalyse an Depo-
nievolumen muss auch die Verkehrsplanung mitbe-
rücksichtigt werden. Die Grundsätze, Verkehr zu 
vermeiden und eine Verkehrsentlastung der Zentren 
und Dörfer anzustreben, sind u.a. in der Landesricht-
planung enthalten. Es ist bekannt, dass die Engel-
kreuzung in Nendeln ein verkehrstechnisches Nadel-
öhr darstellt. Die geplante Umfahrung Richtung 
Schaanwald bietet deshalb eine günstige Grundvo-
raussetzung für eine optimale Erschliessung einer 
Unterländer Deponie im Bereich Kracharüfe / Pürst-
wald. Wie bereits erwähnt, bringt dieser Deponie-
standort nebst der Schaffung von Deponievolumen 
insbesondere verkehrstechnisch grosse Vorzüge mit 
sich. Der Betrachtungszeitraum 2014 bis 2070 bietet 
zudem durchaus Potenzial für eine relevante CO2-
Reduktion. Die Gemeinde Mauren setzt sich weiter-
hin stark für eine Evaluation möglicher Unterländer 
Lösungen und eine Intensivierung der Zusammenar-
beit mit den Nachbargemeinden (v.a. mit der Ge-
meinde Eschen) ein. 

lm Umweltbericht wird die Deponieplanung des Kan-
tons St. Gallen als relevante Datengrundlage ge-
nannt. In diesem Zusammenhang wird u.a. die ge-
genseitige Öffnung der Deponien FL und SG zitiert. Es 
ist für uns nicht klar, welche Konsequenzen aus einer 
allfälligen gegenseitigen Öffnung der Deponien FL 
und SG zur Folge entstehen. Das Deponievolumen im 
Kanton St. Gallen, speziell auch im Rheintal, ist sehr 
knapp. Wir sehen keine Möglichkeiten, dass wir zu-
künftig Aushubmaterial aus dem Kanton St. Gallen 
annehmen und entsorgen können. Dies v.a. auch 
deshalb, weil unser Deponievolumen auf der Deponie 
Langmahd stark begrenzt ist sowie derzeit noch keine 
echte Nachfolgelösung zur Verfügung steht. Eine 
Öffnung der Liechtensteiner Deponien ist deshalb 
abzulehnen. Nebst dem knappen Deponievolumen 
der Gemeinde Mauren sind dabei auch die knappen 
Raumverhältnisse in ganz Liechtenstein zu beachten. 
Das Potenzial für neue Deponiestandorte ist be-
schränkt und soll primär für die inländische Entsor-
gung reserviert werden.

Die Verkehrsplanung kann im Rahmen der Abfallplanung 
nicht gelöst werden. Pürstwald ist als möglicher neuer 
Deponiestandort in der Abfallplanung aufgeführt.  

Aufgrund der geografischen Nähe und dem Umstand, 
dass Liechtenstein Reaktormaterial und KVA-Schlacke 
(Rückstände aus der Verbrennung von Liechtensteini-
schen Siedlungsabfällen) in der Schweiz entsorgen muss, 
ist eine absolute Abschottung gegenüber der Schweiz 
schwierig. Möglichkeiten, inwieweit Liechtenstein hier 
Hand bieten kann, müssen vorgängig geprüft werden. 
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Reaktordeponie 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Das beschriebene Vorgehen wird von der 
Gemeinde Schaan unterstützt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Eschen: Speziell die zukünftige Entsorgung von Reak-
torstoffen ist von regionalem Interesse und sollte 
vom Amt für Umwelt mit dem Kanton St.Gallen koor-
diniert werden.

Vertraglich sind die Gemeinden an der Reaktordeponie 
beteiligt. Auch bei der Evaluation möglicher neuer De-
poniestandorte sind die Gemeinden in der Pflicht. Das 
Amt für Umwelt ist in ständigem Kontakt mit den Kanto-
nen. 

Triesen: Hier sind den Gemeinden die Hände gebun-
den. Die Regelung zur Abnahme in einem Nachbar-
staat ist eine landeseigene Angelegenheit und des-
halb vom Land zu regeln.

Vertraglich sind die Gemeinden an der Reaktordeponie 
beteiligt. Auch bei der Evaluation möglicher neuer De-
poniestandorte sind die Gemeinden in der Pflicht. Das 
Amt für Umwelt ist in ständigem Kontakt mit den Kanto-
nen. 

Vaduz: Seite 95: Als Massnahmen vom Land Liech-
tenstein werden u.a. Standortabklärung für eine 
Reaktordeponie am Standort Deponie ,,lm Rain" 
aufgeführt. Die Gemeinde Vaduz hat im Rahmen der 
Planungen für das Bauabfällekompartiment eine 
diesbezügliche Anfrage beim Amt für Umwelt plat-
ziert. Nach wie vor sind wir gerne bereit, weitere 
Massnahmen im Rahmen des Baus und der Bewirt-
schaftung des zukünftigen Bauabfällekompartiments 
zu diskutieren, um eine allfällige Ablagerung von 
höher belasteten lnertstoffen im Kompartiment zu 
ermöglichen.

Die Abklärungen haben ergeben, dass sich die Deponie 
Vaduz nicht für eine Reaktordeponie eignet. Es müssten 
neue Standorte in Liechtenstein gefunden werden.

Phosphorrückgewinnung 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Das beschriebene Vorgehen wird von der 
Gemeinde Schaan unterstützt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Triesen: Hier sind den Gemeinden die Hände gebun-
den. Die Regelung zur Abnahme in einem Nachbar-
staat ist eine landeseigene Angelegenheit und des-
halb vom Land zu regeln.

Der Abwasserzweckverband und somit die Gemeinden 
sind Inhaber des Klärschlamms und somit für die Phos-
phorrückgewinnung und die Entsorgung verantwortlich. 
Das Amt für Umwelt kann den Prozess begleiten und die 
Entwicklungen im Ausland beobachten.

Zusammenarbeit 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Der Gemeinderat erachtet eine Verbandslö-
sung für nicht sinnvoll. Er hat sich 2007 gegen eine 
Verbandslösung entschieden und wird auch künftig 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden ist in Hinblick auf die komple-
xen Zusammenhänge (Kiesabbau, Schaffung von neuem 
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keine Verbandslösung anstreben. Deponievolumen, Deponiegebühren) aus Sicht des Am-
tes für Umwelt die einzige Möglichkeit, langfristig die 
Entsorgungssicherheit für alle Gemeinden zu gewährleis-
ten.  

Gamprin: Die Koordination, Zusammenarbeit und 
gemeinsame Bewältigung der Abfallplanung zwischen 
den Unterländer Gemeinden und Schaan und Plan-
ken wird von der Gemeinde Gamprin begrüsst und 
als einzige Möglichkeit zur Lösung der Thematik er-
achtet. Im Detail muss die Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Gemeinden noch weiter abgestimmt wer-
den.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eschen: Die Zentrale Ansprechstelle bei der Abfall- 
und Deponieplanung soll beim Amt für Umwelt lie-
gen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Ruggell: Bei einer möglichen Verbandslösung müsste 
klar geregelt werden, welche Kompetenzen der Ver-
band und welche die Standortgemeinde hat. Die 
Umsetzung einer Verbandslösung könnte sich eher 
als schwierig erweisen, da die Besitzverhältnisse der 
Deponie und Voraussetzungen in allen Gemeinden 
verschieden sind.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Triesen: Das Problem der Abfallplanung ist landes-
weit gleich. Aus diesem Grund muss die zentrale 
Ansprechstelle beim zuständigen Amt für Umwelt 
liegen. 

Landesweit sind auch bei einem Vollausbau der Zo-
nen für alle Gemeinden genügend Deponiekapazitä-
ten vorhanden. Damit dies alle Gemeinden jedoch 
nutzen können, wird seitens des Amtes eine vertrag-
liche Regelung untereinander oder eine Kooperation 
unter den Gemeinden mittels Gründung eines 
Zweckverbandes vorgeschlagen. 

Vorteil einer solchen Lösung (Zweckverband) wäre 
für alle die längerfristige Planung des Deponievolu-
mens und die einheitliche Organisation des Deponie-
betriebes. Kostenreduktionen für den Betrieb der 
Anlagen wären die Folgen. Nachteil ist die nicht mehr 
alleinige Entscheidung über das gemeindeeigene 
Areal.

Der Verlust der Entscheidungsmöglichkeit über das ge-
meindeeigene Areal ist in dieser absoluten Form nicht 
gegeben. Die Entscheidung über das gemeindeeigene 
Areal soll auch bei einem Zweckverband bestehen blei-
ben. Die Deponieplanung und die Zulieferung der Abfälle 
soll koordiniert werden.  

Vaduz: 9.3. Seite 77: Entgegen der Aussage im Be-
richt gibt es im Liechtensteiner Oberland sehr wohl 
vertragliche Regelungen, was die Entsorgung von 
lnertstoffen anbelangt. Bis einschliesslich dem Jahr 
2018 gibt es Schriftstücke mit hinterlegten Gemein-
deratsbeschlüssen, dass Bauschutt aus den Gemein-
degebieten Triesen, Triesenberg und Balzers auf der 
Deponie ,,lm Rain" angeliefert werden kann. Entge-
gen der Darstellung auf Seite 79 ist es nicht möglich, 
dass innerhalb der nächsten 10 Jahre sauberer Aus-
hub aus weiteren Oberländer Gemeinden auf der 
Deponie ,,lm Rain" angeliefert werden kann. Hierfür 
stehen innerhalb diesem Zeitraum nicht genug Depo-

Wurde in den Bericht übernommen. 
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niereserven zur Verfügung. Auf Seite 86 sollte es 
demzufolge heissen ,,Vaduz hat mit der Erweiterung 
der Deponie ,,lm Rain" genügend Deponievolumen 
geschaffen, um ,,mineralische Bauabfälle" von ande-
ren Gemeinden annehmen zu können.

Mauren: Gemeindeübergreifende Lösung werden 
grundsätzlich begrüsst, insbesondere auch bezüglich 
Zusammenarbeit der Unterländer Gemeinden. Wie 
im Umweltbericht richtig ausgeführt wird, reicht das 
Unterländer Deponievolumen für unverschmutztes 
Aushubvolumen noch für maximal 15 Jahre. Es be-
steht somit grosser Bedarf für eine passende Nach-
folgelösung. Wir sind der Ansicht, dass es eine Lösung 
im Unterland braucht. Andernfalls ist eine wesentli-
che Verteuerung der Aushub- resp. Entsorgungskos-
ten die Folge, was wir nicht akzeptieren können. Dies 
hätte negative Auswirkungen auf die Bautätigkeit 
sowie die Standortattraktivität der Unterländer Ge-
meinden. Unter Berücksichtigung der Berichte zur 
Abfallplanung sowie verschiedener früherer und 
unserer eigenen Vorabklärungen bietet sich das Ge-
biet Kracharüfe / Pürstwald als optimale Möglichkeit 
für einen Unterländer Deponiestandort an. Folgende 
Vorzüge sprechen für diesen Standort: kürzere 
Transportdistanzen, reduzierte Emissionen, Entlas-
tung der Verkehrssituation, Ausschöpfung der ein-
heimischen Ressourcen und dadurch zumindest ein 
teilweiser Ersatz für die Kiesimporte sowie die Schaf-
fung von langfristigem Deponievolumen für das Un-
terland.

Wird zur Kenntnis genommen.

Schulung Deponiepersonal 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Die generelle Schulung des Deponieperso-
nals sollte durch das Amt für Umwelt umgesetzt 
werden.

Das Amt kann Ausbildungsangebote an die Deponiebe-
treiber weiterleiten und Schulungen selbst durchführen. 
In der Schweiz gibt es mittlerweile ein gutes Ausbil-
dungsangebot von verschiedenen Fachverbänden.

Eschen: Die Schulung des Deponiepersonals soll 
durch das Amt für Umwelt koordiniert werden.

Das Amt kann Ausbildungsangebote an die Deponiebe-
treiber weiterleiten und Schulungen selbst durchführen. 
In der Schweiz gibt es mittlerweile ein gutes Ausbil-
dungsangebot von verschiedenen Fachverbänden.

Triesen: Dies ist ein zentrales Thema und muss des-
halb auch zentral durch das Amt für Umwelt gelöst 
werden.

Das Amt kann Ausbildungsangebote an die Deponiebe-
treiber weiterleiten und Schulungen selbst durchführen. 
In der Schweiz gibt es mittlerweile ein gutes Ausbil-
dungsangebot von verschiedenen Fachverbänden.
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Deponiereglemente/-gebühren 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Die Vereinheitlichung der Deponiereglemen-
te und der Deponiegebühren erachten wir als sinnvoll 
und sollte durch das Amt für Umwelt koordiniert 
werden.

Das Amt für Umwelt kann eine Übersicht der Gebühren 
machen und Vorschläge unterbreiten. Eine Kostenanaly-
se und Umsetzung unterliegt der Gemeindeautonomie.  

Eschen: Einheitliche Deponiereglemente erachtet die 
Gemeinde Eschen-Nendeln als sinnvoll. Die Umset-
zung soll beim Amt für Umwelt liegen. Einheitliche 
Deponiegebühren in Liechtenstein erachtet die Ge-
meinde Eschen-Nendeln ebenfalls als sinnvoll. Die 
Umsetzung soll durch das Amt für Umwelt koordi-
niert werden.

Das Amt für Umwelt kann eine Übersicht der Gebühren 
machen und Vorschläge unterbreiten. Eine Kostenanaly-
se und Umsetzung unterliegt der Gemeindeautonomie. 

Triesen: Eine Vereinheitlichung der verschiedenen 
Reglemente ist sinnvoll.  
Eine einheitliche Gebührenordnung ist anzustreben, 
dies ist nur zentral durch das Amt für Umwelt lösbar.

Das Amt für Umwelt kann eine Übersicht der Gebühren 
machen und Vorschläge unterbreiten. Eine Kostenanaly-
se und Umsetzung unterliegt der Gemeindeautonomie. 

Materialrückgewinnung/Recycling 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Nach Ansicht der Gemeinde Schaan ist eine 
Materialrückgewinnung durch sieben und trennen 

von bereits eingebautem Deponiematerial wirtschaft-
lich nicht sinnvoll.

Die Umsetzung von Materialrückgewinnung setzt eine 
Kosten-Nutzen-Analyse voraus. Wenn das Kosten-
Nutzen-Verhältnis stimmt, regelt das Interesse an der 
Materialrückgewinnung der Markt selbst.  

Eschen: Bei der Deponie Rheinau sieht die Gemeinde 
Eschen-Nendeln keine Möglichkeit, das Deponievo-
lumen durch erneutes sieben und trennen von be-
reits eingebautem Material zu erhöhen.

Die Umsetzung von Materialrückgewinnung setzt eine 
Kosten-Nutzen-Analyse voraus. Wenn das Kosten-
Nutzen-Verhältnis stimmt, regelt das Interesse an der 
Materialrückgewinnung der Markt selbst. 

Triesen: In der vorliegenden Abfallplanung ist vorge-
sehen, vermehrt - wo möglich - Aushub zu recyclieren 
und wieder zu verwenden. Mit dieser Massnahme 
würde sich das benötigte Deponievolumen reduzie-
ren und der Zeitraum für die Bewirtschaftung einer 
Deponie verlängern. Mit zusätzlichen Massnahmen 
wie Erhöhung der Deponiegebühren werden Anreize 
zur Recyclierung, zur Wiederverwendung von Aus-
hubmaterialien geschaffen um diese nicht auf einer 
Deponie abzulagern. 

Aufgrund dieser Hochrechnung sieht das Abfallkon-
zept ein hohes Potential zur Resourcenplanung in der 
Einführung der gesetzlich verankerten Pflicht zur 
Wiederverwertung von lnertstoffen und minerali-
schen Bauabfällen. Ob dies in der Umsetzung als 
realistisch angesehen werden kann, ist fraglich.

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Mauren: Das Recycling von Abfällen, speziell auch 
von Aushubmaterial mit hohem Kiesanteil, ist auf 
jeden Fall zu fördern. Eine Rückgewinnung von be-
reits deponiertem Aushubmaterial ist jedoch tech-
nisch schwierig und aktuell aus wirtschaftlicher Sicht 
kritisch zu hinterfragen. lm Fall der Gemeinde Mau-
ren kommt eine entsprechende Aufbereitung des 
Deponiekörpers (Deponie Langmahd) absolut nicht in 
Frage: a) die Aushubqualität ist eingeschränkt, b) der 
Deponiekörper wird laufend mittels aufwendiger 
Massnahmen für Bodenaufbaus und Rekultivierung in 
die landwirtschaftliche Nutzung überführt, eine Öff-
nung des bereits rekultivierten Deponiekörpers ist 
ausgeschlossen, c) die Wirtschaftlichkeit ist nicht 
gegeben. Der Hinweis betr. Rückgewinnung von Kies 
unter Berücksichtigung der bereits rekultivierten 
Deponieflächen (im ganzen Land) sowie der Mach-
barkeit auf den einzelnen Deponien ist deshalb zu 
präzisieren. Statt Kies aus bestehenden Deponiekör-
pern aufwendig rückzugewinnen ist unserer Ansicht 
nach eine bestmögliche Erschliessung der einheimi-
schen Wertstoffe viel sinnvoller. Dies entspricht auch 
der Landesrichtplanung, welche auf die Koordination 
von Kiesabbau und Deponieplanung hinweist. Am 
erwähnten Standort Kracharüfe / Pürstwald besteht 
ein grosses Potenzial für eine Doppelnutzung von 
Kiesabbau und Deponiebetrieb.

Die Umsetzung von Materialrückgewinnung setzt eine 
Kosten-Nutzen-Analyse voraus. Wenn das Kosten-
Nutzen-Verhältnis stimmt, regelt das Interesse an der 
Materialrückgewinnung der Markt selbst. 

Neophyten 

Stellungnahme Bemerkung 

Schellenberg: Es wäre wünschenswert, wenn an den 
Deponiestandorten die Flächen nicht mehrheitlich 
mit schnell-wachsenden Saaten, oft Monokulturen, 
begrünt werden. Ruderalflächen bei Deponien sind 
ökologisch wertvolle Nischen, welche mit geeigneten 
Massnahmen (Neophyten Bekämpfung) den einhei-
mischen Ruderalpflanzen und der Fauna zur Verfü-
gung stehen sollen. Es ist in dieser Sache wichtig, 
dass auch das Neophytenkonzept vorangetrieben 
wird. 

Wird zur Kenntnis genommen.

Mauren: Eine einheitliche Lösung zur Entsorgung 
invasiver Neophyten sowie von biologisch belaste-
tem Aushubmaterial ist zwingend und rasch not-
wendig. Wir sind regelmässig mit der Frage zur Ent-
sorgung entsprechender Materialien konfrontiert. 
Wir unterstützen deshalb die Klärung einer inländi-
schen Entsorgungsmöglichkeit, weisen aber darauf 
hin, dass diese umsetzungsreif sein und in einer Ge-
samtbetrachtung besser abschneiden muss als bspw. 
das Verbrennen in der KVA Buchs. Vor rund zwei 
Jahren wurden wir über ein landesweites Konzept zur 
Bekämpfung invasiver Neophyten informiert. Wir 
stellen fest, dass diesbezüglich nach wie vor keine 
neuen Ergebnisse präsentiert wurden. Aus unserer 

Die Lösungen für die Entsorgung von biologisch belaste-
tem Material und invasiver Neophyten sind vorhanden, 
bedingt jedoch die Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinden um eine kostengünstige Variante anzubieten. 
Es besteht immer noch die teurere Variante, den belas-
teten Aushub im Zementwerk zu verbrennen. Das Neo-
phytenkonzept steht vor dem Abschluss und Genehmi-
gung.
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Sicht ist es dringend notwendig, das landesweite 
Konzept zu konkretisieren und umzusetzen. Gerne 
bitten wir Sie, uns über den Stand der Dinge bezüg-
lich Neophytenkonzepts zu informieren.

Vermeidungsprogramm 

Stellungnahme Bemerkung 

Schellenberg: Beim Verpackungsmaterial ist es wich-
tig, dieses in erster Linie zu vermeiden und wo mög-
lich in einem Kreislauf wiederzuverwenden. Die Zu-
sammenarbeit mit innovativen Unternehmen der 
Region soll weiter vertieft werden, damit durch neue 
Sortieranlagen der Reinheitsgrad bei der Sammlung 
nicht mehr der zentralste Punkt ist, da dieser den 
Aufwand massiv beeinflusst.

Wird zur Kenntnis genommen. 

LGU: Gemäss Art. 4 VVEA umfasst eine Abfallplanung 
Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Mass-
nahmen zur Verwertung von Abfällen, den Bedarf an 
Entsorgungsanlagen und deren Standorte sowie den 
Bedarf an Deponievolumen und die Deponiestandor-
te.  

Gemäss EU-Abfallrahmenrichtlinie Art. 4 Abfallhierar-
chie, ist folgende Prioritätenfolge in den Rechtsvor-
schriften und politischen Massnahmen im Bereich 
der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung einzuhal-
ten:  

a. Vermeidung  

b. Vorbereitung zur Wiederverwendung,  

c. Recycling,  

d. sonstige Verwertung, z.B. energetische Verwer-
tung,  

e. Beseitigung.  

Die vorliegende Abfallplanung enthält keine neuen 
Strategien zur absolut prioritären Abfallvermeidung. 
Eine Homepage zu Sensibilisierungszwecken und die 
Erwähnung des bereits existierenden Repair Cafés 
reichen nicht aus, um eine zukunftstaugliche und die 
natürlichen Ressourcen schonende Entwicklung zu 
erreichen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das 
Ziel Abfallvermeidung mit suffizienteren Lebensstilen 
sowie einer ressourcenschonenden und –effizenten 
Kreislaufwirtschaft gekoppelt ist. Wie im Energiesek-
tor auch, wird es ansonsten zwar möglich sein, den 
zu deponierenden Abfall vom Wirtschaftswachstum 
zu entkoppeln, aber die Abfallberge werden ohne 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Einflussmöglichkeiten 
sind aufgrund unseres kleinen Marktes in Liechtenstein 
sehr eingeschränkt. Die Abfallvermeidung ist ein sehr 
wichtiges Thema. In der VVEA wurde darauf ein zentra-
ler Schwerpunkt gesetzt. Jedoch sind Massnahmen 
schwer zu definieren und noch schwieriger umzusetzen. 
Das BAFU hat eine Abfallvermeidungsstrategie auf frü-
hestens 2020 angekündigt. Das Abfallvermeidungspro-
gramm orientiert sich an den Vorgaben der EU. Ein Al-
leingang von Liechtenstein ist schwierig bzw. nur be-
schränkt möglich. Greifbare Massnahmen müssen zu-
sammen mit der Wirtschaft, Industrie und Politik defi-
niert werden. Es ist sinnvoll auf das Abfallvermeidungs-
konzept der Schweiz zu warten und entsprechend Mass-
nahmen gemeinsam umzusetzen.
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den klaren Willen und Mut zum Umdenken dennoch 
weiter wachsen. Gerade ein kleines Land wie Liech-
tenstein, in dem es bereits zahlreiche gute Initiativen 
gibt, könnte eine Beispielrolle in der Abfallvermei-
dung einnehmen.  

Massnahmen zur stofflichen Verwertung werden 
dürftig abgehandelt und energetische Verwertungs-
massnahmen fehlen weitgehend.  

Die Abfallwirtschaft muss sich in Richtung Ressour-
cenwirtschaft entwickeln, Stoffkreisläufe müssen 
geschlossen werden. Ressourceneffizienz beginnt mit 
der Produktion und dem Konsum.

Massnahmenblätter 

Stellungnahme Bemerkung 

Schaan: Die aufgeführten Massnahmen des Landes 
Liechtenstein werden von der Gemeinde Schaan 

unterstützt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Gamprin: Die Vorgehensweise wie sie in den Mass-
nahmenblätter aufgelistet ist, wird als sinnvoll erach-
tet und ihr kann zugestimmt werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Eschen: Die Gemeinde Eschen-Nendeln unterstützt 
das beschriebene Vorgehen vom diesem Massnah-
menblatt. 

Wird zur Kenntnis genommen.

Alternativen 

Stellungnahme Bemerkung 

LGU: Die Bewertung der Alternativen ist schwierig 
und kann je nach Standpunkt und Sichtweise unter-
schiedlich ausfallen. Aus diesem Grund empfehlen 
wir, die numerischen Ergebnisse nicht als Status Quo 
zu werten sondern als Richtwerte und ggf. nochmals 
kritisch zu beleuchten. Nachfolgend einige Anmer-
kungen zu ausgewählten Planungszielen und ihren 
Alternativen:

Wird zur Kenntnis genommen. Die Ansichten bei der 
Bewertung von Alternativen können stark variieren. Die 
hier vorliegende Bewertung beruht auf einer breit abge-
stützten Basis (mehrere Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen). 
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13.2. Öffentliche Stellungnahmerunde 2019 

Im Rahmen der Abfallplanung wurde der letzte Teilbericht IV „Umweltbericht Liechtensteiner Abfallplanung 2070“ am 9. Juli 2019 mit RA 2019/956 von 
der Regierung als Entwurf verabschiedet und in die öffentliche Konsultation geschickt. Hier werden nur diejenige Kapitel aufgeführt, zu welchen von den 
jeweiligen Stellungnehmenden ein Antrag bzw. Kommentar abgegeben wurde. 

Name, Adresse: 
Amt für Umwelt Kanton St.Gallen 
Lämmlisbrunnenstrasse 54 
9001 St. Gallen

6. Ist Zustand 

Antrag Begründung Kommentar AU 

6.1.6 Reaktorabfälle 

Aufgrund der Angabe von bis zu 300t/a schlagen wir 
vor, dass dieser Wert als Prognosewert verwendet 
wird. 

Verbindliche Festlegung einer Mengenbegrenzung, 
allfällige Anpassung des Vertrages von 2002.  

Da Typ E-Material aus FL auf der Deponie Lienz abge-
lagert wird und für die Ablagerungsplanung relevant 
ist, sollte ein Prognosewert festgelegt werden. 

Der Vertrag zwischen dem KVR und den FL-
Gemeinden ist jährlich kündbar und beinhaltet keine 
Mengenbegrenzung. Aufgrund des geringen Restvo-
lumens haben sowohl der Kanton St.Gallen als auch 
der KVR ein Interesse an der Schonung des Depo-
nievolumens. Aus Sicht SG und KVR muss eine Men-
genbegrenzung (Jahresmenge und Gesamtmenge für 
die Restlaufzeit) verbindlich festgelegt werden. In 
welcher Form dies erfolgen soll, muss zwischen FL, 
KVR und SG diskutiert und bestimmt werden. Denk-
bar sind die Kündigung oder Neuaufsetzung des Ver-
trages per Ende 2020 und eine Mengenbeschränkung 
in der Betriebsbewilligung.  

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass im 
St.Galler Rheintal zum jetzigen Zeitpunkt kein Nach-
folgestandort zur Deponie Lienz bekannt ist 

Im Kanton St.Gallen sind lediglich zwei Typ E Depo-
nien in Betrieb, Reservestandorte wurden bisher 
keine gefunden. Ab ca. 2030 steht im St.Galler Rhein-
tal voraussichtlich keine Typ E-Deponie mehr zur 
Verfügung. 

7. Untersuchungsrahmen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

7.2 Zeitlicher Untersuchungsrahmen 

Empfehlung: Begrenzung auf einen Zeitraum von 5-
15 Jahren 

Der Zeithorizont 2070 scheint uns viel zu weit ge-
wählt. Es kann unmöglich vorausgesehen werden, 
wie der Stand der Technik in der Abfallwirtschaft 
und die rechtlichen Grundlagen zu diesem Zeitpunkt 
sein werden. Beispielsweise wird keine einzige der 
heutigen Deponien mehr in Betrieb sein, die Le-
bensdauer einer KVA beträgt ca. 40 Jahre, das aktu-
elle USG ist erst 35 Jahre alt… 

Aufgrund der Kleinheit von Liechtenstein sind die po-
tentiellen Deponiestandorte und –volumen gut be-
kannt. Zudem konnte das anfallende Aushubmaterial 
für die Bauvorhaben gut abgeschätzt werden. Dies 
erlaubt in der Deponieplanung eine Betrachtung eines 
grösseren Zeithorizontes. Zudem erfordert die lange 
Vorlaufzeit zur Planung und Eröffnung einer neuen 
Deponie von ca. 15 Jahre einen relativ weiten Zeithori-
zont mitzuberücksichtigen. Der Zeithorizont wurde in 
der Arbeitsgruppe einheitlich so festgelegt. 

7.3.3 Reaktorabfälle 

Siehe Antrag und Begründung unter 6.1.6 und 8.5 Siehe Antrag und Begründung unter 6.1.6 und 8.5 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

8.5 Reaktorabfälle 

Mit der Bewertung der Alternativen sind wir nicht 
einverstanden, da wie richtigerweise beschrieben 
sich die Deponie Lienz am Ende ihrer Laufzeit befin-
det und auf St.Galler Seite momentan keine potenti-
ellen Nachfolgestandorte existieren.  

Die schlechte Bewertung der Alternativ 1 rührt vor 
allem daher, dass die Emissionen durch eine Deponie 
negativ bewertet werden. Ein Grossteil dieser Emissi-
onen fällt momentan zusammen mit dem Abfallex-
port auf St.Galler Seite mit dem Betrieb der Deponie 

Die möglichen Standorte für Reaktordeponien wur-
den in einer Studie bereits landesweit überprüft. Es 
wurde kein passender Standort gefunden. Bei der 
Evaluation eines gemeinsamen Standortes mit dem 
Kanton St.Gallen wird eine nochmalige Überprüfung 
anstehen. 
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Lienz an.  

Selbstverständlich streben wir für die Ablagerung von 
E-Material eine kooperative Lösung an.  Richtig wäre 
deshalb aus unserer Sicht, dass zusätzlich zur Diskus-
sion über den Vertrag mit der Deponie Lienz (Siehe 
6.1.6) gemeinsam nach einer langfristigen Nachfolge-
lösung gesucht wird.  

11. Massnahmenblätter 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Alle Gemeinden gemeinsam 94/128 
Land Lichtenstein 95/128 

Festlegung für die Restlaufzeit Lienz (Vertrag 2002): 
AFU SG steht für Verhandlungen gerne zur Verfü-
gung. 
Festlegung Vorgehen für Nachfolgedeponie Lienz: 
AFU SG steht für Verhandlungen gerne zur Verfü-
gung. 

Aus dem Bericht:  

Der Vertrag zwischen den Liechtensteiner Gemein-
den und der Reaktordeponie Lienz läuft ab. Gemein-
sam mit dem Land Liechtenstein und dem Kanton St. 
Gallen muss eine neue Deponie für Reaktorstoffe 
gefunden werden. Das Amt für Umwelt führt im Na-
men der Liechtensteiner Gemeinden die Verhandlun-
gen mit dem Kanton St. Gallen. 

Der Antrag wird dankend zur Kenntnis genommen. 
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Name, Adresse: 
Gemeinde Ruggell 
Poststrasse 1 
9491 Ruggell

6. Ist Zustand 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Maximales Potential der Kela beträgt 5.7Mio m3 Die Zahlen aus der aktuellen Planung der Hanno 
Konrad Anstalt sollen eingearbeitet werden. 

Die Zahlen basieren alle auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Zudem ist der Aufwand alle Zahlen nochmals 
neu zu erfassen enorm gross. Die Datenbeschaffung 
und –aufarbeitung bedeuten einen grossen Mehr-
aufwand. Aufgrund des Zeitplans, die uns die ESA – 
die EFTA-Überwachungsbehörde – vorgegeben hat, 
sind die Arbeiten bald möglichst abzuschliessen. Die 
Abfallplanung wird periodisch den Verhältnissen und 
dem Stand der Technik angepasst und die Zahlen 
aktualisiert. 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Die Alternative Auflandung kann nicht mehr die Best-
variante sein. 

Die Volumen für die Auflandung wurde nicht mehr 
quantifiziert. Aus diesem Grund darf und kann diese 
Alternative nicht mehr als Bestvariante abschliessen. 

Die Bewertungen der Alternativen wurden gründlich 
durchgeführt und das Ergebnis in der Arbeitsgruppe 
besprochen. Änderungen sind nicht mehr sinnvoll. 

11. Massnahmenblätter 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Koordinationsstelle nicht eine Bauverwaltung son-
dern Land 

Eine Gemeindebauverwaltung kann und soll keine 
Koordinationsstelle für andere Gemeinden sein. Eine 
übergeordnete Koordination ist Aufgabe vom Land. 

Bei der Durchführung von Auflandungen sind die 
Gemeinden federführend. Das Amt für Umwelt hat 
die Grundlagen geschaffen, damit die Gemeinden 
damit arbeiten können. Eine Koordinationsstelle bei 
gemeindegreifenden Auflandungsprojekten ist am 
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naheliegendsten bei den Gemeinden angesiedelt. Das 
Amt für Umwelt kann die Koordination in diesem Fall 
nicht übernehmen. Alternativ könnte auch der AGL 
diese Aufgabe übernehmen.  

Anhang 2: Befragung Gemeinden November 2015 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Volumen und Preise müssen angepasst werden. Gemäss Projektgruppenbesprechung sollten generell 
die neusten Daten eingearbeitet werden. Es macht 
nicht viel Sinn im Jahr 2019 einen Bericht zu veröf-
fentlichen, welcher Preise vom Jahr 2015 zeigt. Diese 
Tabelle sollte komplett erneuert werden. 

Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 
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Name, Adresse: 
Gemeinde Triesen 
Dröschistrasse 4 
Postfach 365 
FL – 9495 Triesen 

6. Ist Zustand 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Vorhandenes Potenzial auf der Tabelle: 10 (Seite 
28/128) auf die richtige Grösse von 790‘000 m3 an-
passen. Dies auch in der Tabelle Abbildung 21 (Seite 
79/128) anpassen. 

Kubatur gemäss Baueingabe Deponiekonzept und 
Endgestaltung September 2016. Entspricht dem De-
ponievolumen bis ca. im Jahr 2050. 
Im Anhang 2: Befragung Gemeinden November 2015 
Ist bereits die Kubatur von 790‘000 m3 ausgewiesen. 
Generell sollten in den Bericht die neusten Zahlen 
einfliessen. 

Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 

11. Massnahmenblätter 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Koordinationsstelle „Auflandungen Oberland“ 
nicht eine Bauverwaltung der Einzugsgemeinden, 
sondern durch das Land (Amt für Umwelt) 

Eine Gemeindebauverwaltung der Einzugsgemeinden 
Soll und kann keine Koordinationsstelle für andere 
Gemeinden sein. Es soll eine übergeordnete Koordi-
nation erfolgen und ist Aufgabe vom Land. 

Bei der Durchführung von Auflandungen sind die 
Gemeinden federführend. Das Amt für Umwelt hat 
die Grundlagen geschaffen, damit die Gemeinden 
damit arbeiten können. Eine Koordinationsstelle bei 
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gemeindegreifenden Auflandungsprojekten ist am 
naheliegendsten bei den Gemeinden angesiedelt. Das 
Amt für Umwelt kann die Koordination in diesem Fall 
nicht übernehmen. Alternativ könnte auch der AGL 
diese Aufgabe übernehmen. 

14. generelle Bemerkung 

In gewissen Punkten und Analysen ist die Privatwirt-
schaft (Bauhauptgewerbe / Recycling / FL-Markt 
bezüglich Aushubmaterial und mineralische Bauabfäl-
le, sowie deren Wiederverwertung und Kreislauf) zu 
wenig bis gar nicht miteinbezogen worden. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen 

Anhang 2: Befragung Gemeinden November 2015 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Daten von Volumen und Gebühren etc. müssen an-
gepasst werden. 

In die aktuellen Berichte der Abfallplanung 2070 
sollen generell auch die neusten Daten integriert 
sein. es macht wenig Sinn einen Bericht im Jahr 2019 
zu veröffentlichen, welcher überholte Daten aus 
früheren Jahren aufzeigt. 

Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 
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Name, Adresse: Gemeinde Mauren  Gemeinde Eschen 
Peter- und Paul-Strasse 27 St. Martins-Ring 2 
9493 Mauren  9492 Eschen

6. Ist Zustand 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Kap. 6.1.3.6, Tab. 7: vorhandenes Deponievolumen 
(2015). 
Es sind die aktuellen Zahlen abzubilden (Stand Ende 
2018). Im Fall von Mauren und Eschen stimmen sie 
nicht mehr (Mauren: 250‘000 m3 statt 300‘000 m3; 
60‘000 m3 statt 515‘000 m3). Die Situation in Ruggell 
ist auch zu aktualisieren (11‘400‘000 m3 sind nicht 
realistisch). 
In der Deponie Rheinau läuft aktuell (Stand August 
2019) im Teilbereich „Täli“ ein Verfahren bei wel-
chem es sich um 300‘000 m3 Deponievolumen han-
delt. 

Die Thematik „bestehendes und potenziell neues 
Deponievolumen“ erhält in der Abfallplanung einen 
grossen Stellenwert. Insbesondere ist im Unterland 
ein grosser Handlungsbedarf gegeben (vgl. Projekte 
Limsenegg/Kela und Pürstwald-Kracharüfe). Bis der 
Bericht Teil IV veröffentlicht wird, sind die Zahlen 
bereits mind. 5-jährig und sind nicht mehr aussage-
kräftig für die aktuelle Situation. 
Die Gemeinden müssen jährlich die aktuellen Zahlen 
zum Deponievolumen abliefern, somit stehen aktuel-
lere Zahlen ohne weiteren Aufwand sofort zur Verfü-
gung. 
Falls eine Abbildung der aktuellen Zahlen grosse, 
Änderungen nach sich ziehen sollte, wäre auch eine 
Ergänzung der Tabelle 7 denkbar. So dass die Zahlen 
2015 und 2018 abgebildet werden und die damit die 
aktuelle Entwicklung transparent und auch korrekt 
abgebildet wird. 

Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Kap. 8.4, Kooperation 
Die möglichen Auswirkungen auf die Kooperation 
einzelner oder mehrerer Gemeinden (im Unterland) 
sind in den Alternativen nicht abgebildet. Somit liegt 
dazu auch keine Bewertung vor (vgl. auch Antrag in 

Das Amt hat erkannt, dass ein Handlungsbedarf für 
neues Deponievolumen im Unterland besteht. Aktu-
ell laufen deshalb die Standortabklärungen für zwei 
neue Deponiestandorte im Unterland (Lim-
senegg/Kela; Pürstwald-Kracharüfe). Diese Abklärun-

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Es ist 
schwierig in diesem Bericht auch alle Kleinalternati-
ven abzubilden. 
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Kapitel 12). Es ist deshalb eine weitere Alternative 
aufzunehmen („Kooperation zwischen einer oder 
mehreren Gemeinden im Unterland“). 

gen stützen sich auf Vorabklärungen mit dem Amt für 
Umwelt ab. Beide Projekte streben eine Kooperation 
zwischen den (Unterländer) Gemeinden an. Eine 
Kooperation entspricht den Erwartungen von Regie-
rung und Vollzugsbehörde (Amt für Umwelt). 
Eine Zusammenarbeit zwischen Unter- und Oberland 
findet derzeit (noch) nicht statt. Aufgrund der beab-
sichtigten Realisierung von mindestens einem neuen 
Unterländer Deponiestandort ist eine zukünftige 
Kooperation zwischen Unterland und Oberland zu-
dem fraglich. Die Aussagekraft der Alternative 1 
(Gemeinsame Kooperation Unterland und Oberland) 
ist deshalb kritisch zu hinterfragen. Wir halten fest, 
dass die in Kapitel 8.4 beschrieben Trends und Alter-
nativen bezüglich Kooperation der Gemeinden die 
aktuelle Deponieplanung im Unterland nicht abbil-
det. Die beschriebenen Trends und Alternativen fo-
kussieren auf eine Zusammenarbeit des und mit dem 
Oberland. Aus Sicht der Unterländer Gemeinden ist 
dies so nicht korrekt. 
Aufgrund der Aktualität sowie der vorhersehbaren 
weiteren Ausarbeitung von möglicherweise mind. 
einem bewilligungsfähigen Deponieprojekt für Inert-
stoffe im Unterland ist die Alternative „Kooperation 
zwischen einer oder mehreren Gemeinden im Unter-
land“ deshalb ebenfalls zu beschreiben und zu be-
werten. Der Kommentar am Ende des Kapitels 8.4 
wird leicht überlesen und hat insgesamt nicht den 
Stellenwert der Alternativen. 

9. Massnahmen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Kap. 9.3, Abb. 23: Derzeitige Entsorgung... 
Die Beschriftung der Abbildung ist auf den tatsächli-
chen Inhalt der Abbildung anzupassen. 

Der aktuelle Text ist identisch mit Abbildung 22, was 
nicht mit dem unterschiedlichen Inhalt der zwei Ab-
bildungen übereinstimmt. Die Abbildung 23 bildet 

Der Text wurde überprüft und entsprechend ange-
passt.  
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weder „unverschmutzten Aushub“ noch „Auflan-
dungsprojekte“ ab. 

11. Massnahmenblätter 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Massnahmenblatt Mauren und Eschen | Umsetzung 
Auflandungsprojekte 
Die Aussage bezüglich Umsetzung der Auflandungs-
projekte ist zu präzisieren. Insbesondere ist zu prü-
fen, ob eine identische Formulierung in den erwähn-
ten Gemeinden sinnvoll ist. Potenzial und (tatsächli-
ches) Angebot sollen separat beurteilt und beschrie-
ben werden. 

Qualitativ geeignetes Aushubmaterial fällt primär in 
Ruggell und in Schaan an. Dieses Material wird bisher 
bereits verwertet (statt deponiert). Wir sind über 
verschiedene Verwertungsprojekte informiert, haben 
aber keine Kenntnis über den Mengenanteil. 
Die Gemeinden Eschen und Ruggell verfügen über ein 
Rekultivierungskonzept. Die Gemeinde Eschen hat 
zudem eine Bewilligung für eine grössere Rekultivie-
rung in Zusammenhang mit dem Drainageprojekt im 
Streueriet. Die Erfahrungswerte der letzten rund 5 
Jahre zeigen jedoch, dass diese Konzepte bisher nicht 
umgesetzt wurden, da das entsprechende Aushub-
material nicht zur Verfügung stand (durch die Unter-
nehmer anderweitig verwertet wurde). Die Gemein-
de Mauren hat im vergangenen Jahr verschiedene 
Vorabklärungen für ein Rekultivierungskonzept im 
Maurer Riet vorgenommen. der Rekultivierung der 
Deponie Langmahd qualitativ geeignetes (minerali-
sches) Aushubmaterial von extern. In den Jahren 
2018/2019 wurden 4‘500 m3 angenommen und auf 
dem Deponieareal zwischengelagert (bisherige Be-
zugsquellen: Schaan und Ruggell). In den nächsten 7 
bis max. 10 Jahren (Betriebsdauer der Deponie) sol-
len insgesamt 20‘000 m3 Aushubmaterial für die 
Rekultivierung angenommen werden. Damit unter-
stützt die Gemeinde Mauren bereits jetzt die Verwer-
tung von Aushubmaterial 
Die Gemeinde Mauren bezieht in Zusammenhang mit
der Rekultivierung der Deponie Langmahd qualitativ 
geeignetes (mineralisches) Aushubmaterial von ex-

Bei der Durchführung von Auflandungen sind die 
Gemeinden federführend. Das Amt für Umwelt hat 
die Grundlagen geschaffen, damit die Gemeinden 
damit arbeiten können.  
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tern. In den Jahren 2018/2019 wurden 4‘500 m3 
angenommen und auf dem Deponieareal zwischen-
gelagert (bisherige Bezugsquellen: Schaan und Rug-
gell). In den nächsten 7 bis max. 10 Jahren (Betriebs-
dauer der Deponie) sollen insgesamt 20‘000 m3 Aus-
hubmaterial für die Rekultivierung angenommen 
werden. Damit unterstützt die Gemeinde Mauren 
bereits jetzt die Verwertung von Aushubmaterial. 

12. Schwierigkeiten, Probleme, offengebliebene Fragen 

Antrag Begründung Kommentar AU 
Allgemein | Datengrundlagen
Es sind die aktuellen Zahlen abzubilden (Stand Ende 
2018). Im Fall von Mauren und Eschen stimmen sie 
nicht mehr (Mauren: 250‘000 m3 statt 300‘000 m3; 
60‘000 m3 statt 515‘000 m3). Die Situation in Ruggell 
ist auch zu aktualisieren (11‘400‘000 m3 sind nicht 
realistisch). 

vgl. Antrag in Kap. 6 Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 

Allgemein | Kooperation zwischen den Gemeinden 
Der aktuelle Stand betr. Deponieplanung Unterland 
ist im Bericht abzubilden. 

Die Aussage bezüglich neuer Deponiestandorte ist 
nicht korrekt und stimmt nicht mit der aktuellen 
Entwicklung überein. Das Amt hat den Bedarf für 
neues Deponievolumen im Unterland erkannt und 
die Vorabklärungen in Ruggell (Limsenegg/Kela) und 
Eschen/Mauren (Pürstwald-Kracharüfe) sind – in 

Aufgrund fehlender Daten Krachenrüfe (Quote 
Ausschussmaterial, welches wieder abgelagert wer-
den muss) kann die Kooperation grob dargestellt 
werden. Die Berücksichtigung der Entwicklung wür-
de grundsätzlich nichts an der Abfallplanung än-
dern. Daher ist eine Aktualisierung aus unserer Sicht 
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Rücksprache mit dem Amt – in Arbeit. Sowohl die 
Gemeinde Ruggell als auch die Gemeinden Eschen 
und Mauren haben zwischenzeitlich verschiedene 
Aufträge für die notwendigen Untersuchungen (v.a. 
Hydrogeologie und Geotechnik) gemäss Kriterienka-
talog des Amtes für Umwelt vergeben.

nicht notwendig. 

Auflandungen
Die Ausarbeitung einer nationalen Strategie ist in die 
Abfallplanung aufzunehmen. 

Das Anliegen der Gemeinde Mauren für eine natio-
nale Strategie wurde nicht berücksichtigt. Dies wäre 
aber notwendig, damit insbesondere die wichtigen / 
richtigen Planer, Unternehmer etc. miteinbezogen 
werden können. Die Gemeinde Eschen unterstützt 
dieses Anliegen, da die bisherigen Bestrebungen 
nicht erfolgreich waren und eine übergeordnete 
Lösung gefunden werden muss. 
Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass eine 
separate Lösung je Gemeinde nicht erfolgreich ist 
und eine übergeordnete Vorgehensweise notwendig 
ist, damit das Anliegen um Verwertung von qualitativ 
geeignetem Aushubmaterial weiter bearbeitet wird. 
Dazu ist führende Funktion des Amtes für Umwelt 
notwendig.

Die Datengrundlagen zu Auflandungen wurden vom 
Amt geliefert. Die Umsetzung liegt in der Gemeinde-
autonomie. 

Materialrückgewinnung / Recycling
Nebst der Kosten-Nutzen-Analyse ist auch die techni- 
sche Machbarkeit als Einflussgrösse zu beschreiben 
resp. eine Abschätzung des tatsächlichen Potenzials 
vorzunehmen. 

Die Deponien sind insgesamt gut dokumentiert (An-
lieferungsstatistik, Erfahrungswerte zur Material-
qualität etc.). Wir unterstützen die Absicht, die 
Material-rückgewinnung auszubauen und damit 
Deponievolumen zu schonen. Wir sind aber der 
Ansicht, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse erst dann 
sinnvoll er-stellt werden kann, wenn auch die tech-
nischen Rahmenbedingungen bekannt sind. Analog 
der verschiedenen Fakten und Überlegungen zur 
Abfallplanung soll auch die Materialrückgewinnung 
mit Kennzahlen (grobe Abschätzung) beschrieben 
werden, so dass deren Relevanz richtig abgeschätzt 
werden kann.

Die technische Machbarkeit ist bekannt und gege-
ben. Die Umsetzung unterliegt dem freien Markt 
(Angebot und Nachfrage, Deponiepreise) 
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13. Stellungnahmen zum Entwurf des Umweltberichtes 

Antrag Begründung Kommentar AU 
S. 119 bis 121
Die Zuordnung der Seiten ist zu beschreiben. 

Die Zuordnung zur Stellungnahme der LGU ist nicht 
eindeutig. Es ist nicht oder nur schwer erkennbar, 
worauf sich der Inhalt dieser Seiten bezieht. Bitte um 
entsprechende Erwähnung der beurteilten Alternati-
ven resp. Abfallthemen. 

Der Hinweis ist nicht verständlich.  

Anhang 2: Befragung Gemeinden November 2015 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Aufgrund der insgesamt grossen Relevanz der Depo-
nie-Thematik sind die Kennzahlen zu aktualisieren. 
Dies betrifft insbesondere „Deponievolumen“, „De-
poniegebühren“ und weitere Gebühren. 

Wir sind der Ansicht, dass die aktuellen Zahlen abge-
bildet werden sollen. Die Zahlen 2015 sind bis Ende 
2019 mind. 5-jährig, teilweise evtl. auch älter. Die 
Zahlen weichen teilweise massiv von der aktuellen 
Situation ab. Dies trifft insbesondere auf das Depo-
nievolumen zu (vgl. Antrag in Kap. 6 und 12). Auch 
bezüglich Gebühren wurden in den letzten Jahren 
verschiedene Anpassungen vorgenommen. 
Ab 2020 soll der Bericht grundsätzlich für die zukünf-
tige Abfallplanung beigezogen werden. Zumindest zu 
Beginn soll eine aktuelle Datengrundlage zur Verfü-
gung stehen. Grundsätzlich soll deshalb der gesamte 
Bericht aktualisiert werden. Falls jedoch der Bezug zu 
den 2015er-Zahlen aufrechterhalten bleiben muss, 
empfehlen wir eine zweite Datentabelle mit den 
Zahlen 2019 (resp. 2018) in den Anhang 2 aufzuneh-
men. Die Gemeinden müssen jährlich ihre Abfallsta-
tistik beim Amt für Umwelt abgeben. Somit ist ein 
Grossteil der aktuellen Zahlen bereits vorhanden. 

Die Zahlen basieren auf dem Erhebungszeitraum 
2015. Der Aufwand, die Zahlen nochmals neu zu 
erfassen und die darauf basierenden Berechnungen 
erneut durchzuführen sowie die entsprechenden 
Grafiken nochmals zu erstellen, wäre enorm gross. 
Die Datenbeschaffung und -aufarbeitung bedeuten 
einen grossen Mehraufwand. Aufgrund des Zeithori-
zontes der langfristigen Abfallplanung erscheint die-
ser Aufwand nicht gerechtfertigt. Zudem ist die Ab-
fallplanung gemäss dem an die EFTA-
Überwachungsbehörde ESA kommunizierten Zeitplan 
bald möglichst abzuschliessen. Des Weiteren ist an-
zumerken, dass es sich bei der Abfallplanung nicht 
um eine abschliessende, sondern um eine rollende 
Planung handelt, d.h. sie ist periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik anzupassen. Ent-
sprechend sollen die Zahlen bei der nächsten Anpas-
sung der Abfallplanung aktualisiert werden. 
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Name, Adresse: 
Gemeinde Vaduz 
Rathaus 
Städtle 6 
9490 Vaduz 

Kommentar Kommentar AU 

S. 25, 6: Das insgesamt bewilligte und noch zur Verfügung stehende Deponievolumen der 
Gemeinde Vaduz beträgt insgesamt 4'060'000 m3, davon 560'000 m3 vom BAK und 
3'500'000 m3 für unverschmutzten Aushub. Die Deponie befindet sich im Grundeigentum 
der Bürgergenossenschaft Vaduz und steht vorbehaltlich deren Zustimmung zur Nutzung. 
Der Anteil Bauschutt beträgt in Vaduz zwischen 20 – 30% der Anlieferungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Zahlen basieren alle auf dem Erhebungszeitraum 2015. Zudem ist 
der Aufwand alle Zahlen nochmals neu zu erfassen enorm gross. Die 
Datenbeschaffung und –aufarbeitung bedeuten einen grossen Mehr-
aufwand. Aufgrund des Zeitplans, die uns die ESA – die EFTA-
Überwachungsbehörde – vorgegeben hat, sind die Arbeiten bald mög-
lichst abzuschliessen. Die Abfallplanung wird periodisch den Verhält-
nissen und dem Stand der Technik angepasst und die Zahlen aktuali-
siert. 
Die 10 % wurden von einer Gesamtbetrachtung übernommen. Es 
macht Sinn, diesen Ansatz zu übernehmen. Wichtig ist die getrennte 
Erfassung von Bauabfällen und unverschmutztem Aushubmaterial in 
der Abfallstatistik. 

S. 34, 6.1.8: Es wird auch Material aus der Schweiz, geschätzt bis max 10'000 t/a angeliefert: 
- durch Gerster AG zur Aufbereitung 
- RSA AG, Buchs 

Der Export und Import bezieht auf Sonderabfällen und kontrollpflich-
tige Abfällen. Die Abfallimporte berücksichtigen zudem nur Abfallver-
bringung in den EU-Raum. Diese betragen im Berichtsjahren 0 t. Dies 
wurde im Bericht präzisiert. 

S. 36, 6.2.7: Vaduz hat bereits seit mehreren Jahren ein Grundwasser-Monitoring eingeführt. 
Die Werte wurden dem AU zur Verfügung gestellt. 

Dies wurde bereits ergänzt. Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 

S. 47, 8.1: Die Aufbereitungsrate von angeliefertem Material kann erst dann wesentlich 
vergrössert werden, wenn der Bedarf/die Nutzung an aufbereitetem Material gesteigert 
wird. Dies könnte geschehen durch: 
- Anreize/Verpflichtungen für den Einsatz für Recyclingmaterial 
- Zur Verfügungstellung von Lagerplätzen für die Zwischenlagerung und Aufbereitung 
- Erhöhung der Deponiegebühren 
- Verteuerung für den Einsatz von Primärkies  

Die Mechanismen sind dem Amt für Umwelt durchaus bewusst. Das 
Recycling kann wesentlich über die Deponiepreise gesteuert werden. 
Durch den Massnahmenplan „Einsatz von Recyclingbaustoffen bei 
öffentlichen Bauten“ vom September 2010 hat das Amt für Umwelt 
versucht Impulse zu setzen Diese Massnahmen sollen weitergeführt 
werden. Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 
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Zusammenfassend muss das Recycling finanziell attraktiver werden. Auch der Import von 
Kiesprodukten ist als Erschwernis für die Absetzbarkeit von Recyclingprodukten anzusehen. 

S. 77/104: Im Oberland bestehen sehr wohl Regelungen zur Zusammenarbeit für die Anliefe-
rung von Bauschutt auf der Deponie Im Rain. Es gibt mengenmässig begrenzte Bewilligungen 
für die Gemeinden Triesen, Triesenberg und Balzers. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

S. 78, Abb. 21: Die Gemeinde Vaduz nimmt bisher bereits Inertstoffen aus den Gemeinden 
Triesenberg, Triesen und Balzers an, welche zukünftig in dem sich in Bau befindlichen Bauab-
fällekompartiment abgelagert werden. Dabei handelt es sich um zeitlich und mengenmässig 
begrenzte Bewilligungen.  
Für unverschmutzten Aushub steht in absehbarer Zeit nur noch der Bereich der 3. Etappe 
zur Verfügung.  Das Verfüllvolumen steht auf Grund des noch laufenden Kiesabbaus noch 
nicht zur Verfügung. Die Deponiereserven für unverschmutzten Aushub sind daher sehr 
begrenzt. In absehbarer Zeit besteht daher keine Möglichkeit unverschmutzen Aushub aus 
anderen Gemeinden anzunehmen. Zur Verbesserung der Deponiesituation in der 3. Etappe 
laufen derzeit Gespräche.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

S. 86: Die Gemeinde Vaduz klärt intern, in wie weit Erweiterungsmöglichkeiten in Zukunft für 
die Deponie Im Rain bestehen. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen 

S. 95: Vaduz hat beim AU angefragt, ob es vom AU aus der Bedarf besteht, die Deponie Im 
Rain als Reaktordeponie auszubauen. Es wurde von Seiten des AU mitgeteilt, dass dies nicht 
möglich sei. 

Die möglichen Standorte für Reaktordeponien wurden in einer Studie 
bereits landesweit überprüft. Die Deponie Im Rain ist kein passender 
Standort. 
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Name, Adresse: ABI, Abt. Raumentwicklung und Baubewilligungen, Orts- und Landesplanung 
Städtle 38 
9490 Vaduz

6. Ist Zustand 

Antrag Begründung Kommentar AU 

S. 18, Abb. 3: Zur „Entwicklung der Überbauung in 
Siedlungsgebieten“ ist eine Quellenangabe zu ergän-
zen. 

Aus der Abbildung und dem begleitenden Text ist 
nicht ersichtlich, woher die Hektar-Angaben zur 
Überbauung stammen und was diese umfassen. 

Die Zahlen wurden überprüft und angepasst und die 
Quelle angegeben (Arealstatistik Fürstentum Liech-
tenstein).  

S. 19, Kap. 6.1.2.4: Bei den Mengenprognosen ist 
zwischen Bauzone und Siedlungsfläche zu unter-
scheiden, da dies unterschiedliche Flächengrössen 
sind. Die Quelle zu der Siedlungsfläche ist zu nennen. 

Die Bauzone ist nicht mit der Siedlungsfläche gleich-
setzbar, sondern sie sind unterschiedliche Kenngrös-
sen. Zur Bauzone zählen nur jene Grundnutzungszo-
nen, in denen gemäss Baugesetz gebaut werden darf. 
Zur Siedlungsfläche werden zusätzlich z.B. auch Ver-
kehrsflächen gezählt. Diese Differenzierung ist bei 
der Angabe von Flächenangaben und Prognosen zu 
berücksichtigen, um Verwirrungen und Vermischun-
gen zu vermeiden.  
Hinweis: Die Auswertung der Grundnutzungsfläche 
respektive Bauzone per Ende 2018 ergab, dass in 
allen Liechtensteiner Gemeinden total 1199.8 ha 
Bauzonen überbaut sind und 500.1 ha unüberbaut. 

Die Zahlen wurden überprüft und der Text entspre-
chend angepasst (Arealstatistik Fürstentum Liechten-
stein). 

S. 21, Kap. 6.1.3.5: Die Mengenprognosen des anfal-
lenden unverschmutzten Aushubmaterials sind für 
die aktuell ausgewiesenen Bauzonen und Reservezo-
nen zu beziehen und nicht zusätzlich auch noch das 
Übrige Gemeindegebiet als mögliche Bauzonenfläche 
mit einzurechnen. Wir beantragen das ÜG aus der 
Berechnungsbasis zu streichen.  

Bei der Berechnung des Bedarfs beantragen wir für 
plausible Mengenprognosen die Berücksichtigung des 
Betrachtungshorizonts sowie der statistischen Ent-
wicklung des Bauzonenbedarfs und der Bevölke-

Bereits in den vorgelagerten Teilen der Abfallpla-
nung, z.B. Teil II (Bedarfs- und Potentialabschätzung 
für das Deponievolumen) wurde zusätzlich zur 
Bauzone die Reservezone sowie – als Worst-Case – 
das Übrige Gemeindegebiet miteinbezogen. Wir 
nehmen dies so zur Kenntnis, möchten aber darauf 
hinweisen, dass insbesondere der Einbezug des Übri-
gen Gemeindegebietes nicht zweckmässig und kor-
rekt ist. Dies insbesondere auch mit Blick auf den 
Horizont 2070. Ausgehend von einer jährlichen 
Überbauung von rund 14 ha Bauzone (wobei hier 
fraglich ist, ob die 14 ha tatsächlich der Bauzone 

Aufgrund der emotionalen Diskussionen in den Ge-
meinden (zu wenig Deponievolumen für die eigene 
Gemeinde – Deponie soll nur für die eigene Gemein-
de genutzt werden) ist es notwendig, das effektive 
Potential hinsichtlich möglichen Bedarf und vorhan-
denem Deponievolumen darzulegen. 
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rungsentwicklung bis zu diesem Horizont. zufallen oder dem gesamten Siedlungsgebiet gemäss 
Arealstatistik), reicht die heutige Bauzone (Stand 
Ende 2018) für weitere 36 Jahre. Die Reservezone 
reicht für zusätzliche 10 Jahre, womit wir theoretisch 
im Jahr 2064 liegen. Eine Totalüberbauung von 
Bauzone, Reservezone und Übriges Gemeindegebiet 
bis 2070 ist nicht realistisch und entspricht auch nicht 
der Raumplanungsstrategie des Landes. 
Der Trend in der Raumplanung und entsprechend 
auch ein wichtiges Ziel der Landesplanung ist der 
haushälterische Umgang mit der Ressource Boden. 
So ist angestrebt, die Siedlungen nach Innen zu ver-
dichten und insbesondere auch das Potential im 
bestehenden Siedlungsgebiet auszuschöpfen. Erste 
Anzeichen der Umsetzung zeigt auch die letzte Areal-
statistik, in dem der jährliche Zuwachs der Siedlungs-
fläche in der letzten Periode abgenommen hat. Mit 
der Verknüpfung der Einwohnerentwicklung kann 
zusätzlich festgehalten werden, dass die Bauzonen 
für die doppelte und dreifache Einwohnerzahl der 
Gegenwart ausreichen (Landesrichtplan Stand 3-
2011). 

S. 21, Kap. 6.1.3.5: Die Aussage bezüglich Richtplan 
der Gemeinde Mauren ist zu überprüfen und verifi-
zieren bezüglich der korrekten Bezeichnung des In-
strumentes.  

Es ist korrekt, dass der Zonenplan Mauren noch über 
Weisse Zonen (Zonen ohne Nutzungszuweisung ver-
fügt). Jedoch ist uns kein kommunaler Richtplan der 
Gemeinde Mauren bekannt. Vermutlich bezieht sich 
die Aussage auf den Landesrichtplan (Stand 03-2011). 
In diesem ist für Mauren ein Siedlungsgebiet darge-
stellt. 
Zum Verständnis ist das relevante Planungsinstru-
mentes korrekt zu bezeichnen. 

Die Aussage ist unklar und nicht nachvollziehbar. 

S. 22, Kap. 6.1.3.5: Die Angabe zum offenen respekti-
ve besser ausgedrückt zur unüberbauten Bauzone 
sind zu überprüfen.  

Gemäss Auswertung des Fachbereichs Messung und 
Geoinformation sind Ende 2018 noch 500.1 ha 
Bauzonenfläche über alle Gemeinden unüberbaut 
gewesen. 
Die Reservezone zählt dabei gemäss Baugesetz nicht 
zur Bauzone. Sie umfasste Ende 2018 132.4 ha. 

Die Zahlen wurden überprüft und der Text entspre-
chend angepasst. 
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Wie weiter oben ausgeführt ist, ist besser zwischen 
Bauzone und Siedlungsfläche zu unterscheiden und 
die Begriffe korrekt einzusetzen.  

In der Arealstatistik wird nur von der Siedlungsfläche 
gesprochen und nicht von der Bauzone. Die jährliche 
Vergrösserung der Siedlungsfläche um rund 13 ha 
bezieht sich folglich nicht explizit auf die Bauzone 
(vgl. auch Anmerkung zu S. 21, Kap. 6.1.3.5). 

S. 25: Wir beantragen die frühzeitige Berücksichti-
gung und Prüfung der potentiellen Deponiestandorte 
mit anderen raumrelevanten Themen und der Auf-
nahme in die Landes- und Ortsplanung. 

Die potentiellen Deponiestandorte liegen teils in 
Gebieten, in denen auch andere Nutzungsansprüche 
bestehen. Um frühzeitig Planungssicherheit zu erlan-
gen, sind die Standorte frühzeitig in die unterschied-
lichen Planungsinstrumente aufzunehmen und Inte-
ressensabwägungen durchzuführen. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen und berück-
sichtigen dies. 

7. Untersuchungsrahmen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

S. 40 Kap. 7.1: Bezüglich des Punktes „LI: Ortspla-
nung(en) und Gemeinderichtplänen (falls vorhan-
den)“ beantragen wir die Konkretisierung respektive 
korrekte Umbezeichnung in „LI: Ortsplanung“ oder 
„LI: Gemeinderichtpläne und Zonenpläne“. 
Der zugehörige Beschrieb ist entsprechend ebenfalls 
zu ändern: „Die Gemeindericht- und Zonenpläne sind 
bei der Standortevaluation der Deponien zu berück-
sichtigen.“ 

Die beiden nachfolgenden Sätze beantragen wir zu 
streichen, da sie nicht korrekt sind respektive im 
Widerspruch zum ersten Satz stehen (zweiter Satz). 

Die Ortsplanung ist ein Überbegriff und umfasst die 
gesamte Raumplanung auf Stufe der Gemeinden. 
Dazu gehören gemäss Baugesetz Gemeinderichtplan, 
Zonenplan, Bauordnung, Überbauungs- und Gestal-
tungspläne. 

Dass Richtpläne nicht relevant seien, wird bereits mit 
dem ersten Satz negiert. Richtpläne geben für einen 
längeren Horizont die gewünschte Entwicklung der 
Gemeinde vor. Entsprechend sind sie wichtig für die 
frühzeitige Abstimmung der zukünftigen Entwicklung 
einer Gemeinde.  
Nutzungspläne (NUP) gibt es in Liechtenstein nicht. 
Es sind Zonenpläne, die es in allen Gemeinden gibt. 
Einzig in der Gemeinde Mauren ist die erstmalige 
Zuweisung aller Grundstücke zu einer Zone noch 
nicht abgeschlossen. 

Der Text wurde gemäss Antrag angepasst. 
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S.41 Kap. 7.1: Die Jahreszahl zum aktuellen Agglome-
rationsprogramm ist zu korrigieren. 

Zum Agglomerationsprogramm Werdenberg-
Liechtenstein wurden bereits zwei Generationen 
erarbeitet. Die neuste, dritte Generation stammt aus 
dem Jahr 2016. Damit mit den aktuellsten Grundla-
gen gearbeitet wird, ist diese Generation als „rele-
vante Planung“ zu berücksichtigen. 

Der Text wurde gemäss Antrag angepasst. 

S. 42 Kap. 7.3.1.1: Wir beantragen, die Alternative 5 
(T1A5) aus der Wiederverwendung zu entfernen.  

Die Einbringung von unverschmutztem Aushubmate-
rial in den Rhein sehen wir als Entsorgung in einem 
Fliessgewässer und nicht als Wiederverwendung. 

Die Einbringung von unverschmutztem Aushubmate-
rial in den Rhein ist unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen und Bedingungen möglich. Diese Möglich-
keit wurde auch schon praktiziert und soll auch künf-
tig gezielt eingesetzt werden. Bei der SUP Abfallpla-
nung sind sämtliche realistischen Möglichkeiten dar-
zustellen. Die Alternativen wurden in einer Arbeits-
gruppe erarbeitet und können entsprechend nicht 
mehr abgeändert werden. 

S. 44 Kap. 7.4: Das im Einleitungstext genannte Kapi-
tel 2 ist bezüglich der korrekten Bezeichnung zu 
überprüfen. Aus unserer Sicht müsste es das Kapitel 5 
sein.  

Im Kapitel 2 werden der Anlass und die Aufgabenstel-
lung beschrieben, in Kapitel 5 sind es die Planungs- 
und Umweltziele. 

Der Text wurde gemäss Antrag angepasst. 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

S 64 Kap. 8.5: Wir beantragen eine nachvollziehbare 
und nachbarschaftliche Begründung für den Umgang 
mit Reaktorabfällen.  
Wir beantragen, die die Suche nach einem Standort 
auch in Liechtenstein zu forcieren, und nicht nur auf 
das benachbarte Ausland zu konzentrieren. 

Die Deponie in Lienz hat keine Kapazitäten mehr, der 
Kanton St.Gallen wünscht die Ausdehnung der Suche 
nach einem Standort auch in Liechtenstein.  
Die Begründung für keine Reaktorabfall-Deponie in 
Liechtenstein erscheint nicht kongruent durch das 
Papier. Einerseits wird in Kap. 6.1.6.3 auf eine Stel-
lungnahme von Bernasconi aus dem Jahr 2010 erwei-
sen. Andererseits erweckt die Auswertung in Kapitel 
8.5 den Anschein, dass seitens Liechtensteins kein 
Interesse besteht an einem Reaktorstandort und 
entsprechend auch der Standortevaluation wenig 
Bedeutung beimisst.  

Die möglichen Standorte für Reaktordeponien wur-
den in einer Studie bereits landesweit überprüft. Es 
wurde kein passender Standort gefunden. Bei der 
Evaluation eines gemeinsamen Standortes mit dem 
Kanton St.Gallen wird eine nochmalige Überprüfung 
anstehen. 
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Wir beantragen ein Implementieren von Anreizmög-
lichkeiten, Überprüfungsmöglichkeiten sowie gesetz-
lichen Rahmenbedingungen im Umweltbericht, um 
die Forderung nach Reststoffrecycling auch Realität 
werden zu lassen. 

Wir begrüssen, dass die recyclierbaren Reststoffe 
nicht deponiert, sondern wiederverwertet werden 
(Sparen von Deponievolumen). Allerdings sind in das 
Gesamtkonzept kein Monitoring oder andere Anreiz- 
und Überprüfungsinstrumente zum Attraktivieren 
des Recyclings erwähnt. 

Die Anreizmöglichkeit ist in erster Linie der Deponie-
preise. Die Festlegung der Deponiepreise liegt in der 
Gemeindeautonomie. 

9. Massnahmen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

S. 75/77/78: Wir beantragen eine bessere Erklärung 
der Grafiken 16, 19 und 20 im Kapitel 9, da die Le-
genden unvollständig und die Grafik damit nicht 
nachvollziehbar wird. Weiters beantragen wir eine 
Quantifizierung und Erläuterung für die Integration 
der möglichen Aushubmengen des Alpenrheinprojek-
tes.  

Die Abbildungen 16, 19 und 20 zeigen die Verfüllung 
der Deponiestandorte für Inertstoffe (A und B) ent-
lang der Zeitachse und zeigen damit deutlich, dass 
die bestehenden genehmigten Deponievolumina für 
ganz Liechtenstein 2050 (im Unterland 2060, im 
Oberland 2040) erschöpft sein werden. Mit den Er-
weiterungen der bestehenden Deponiestandorte ist 
für das gesamte Land zum Zeitpunkt 2070 eine Ver-
füllung auch der erweiterten Standorte zu erwarten. 
Wobei eine nicht näher definierte strichlierte Linie im 
oberen Bereich für Irritationen sorgt. Dass für den 
gleichen Zeithorizont bis 2070 potentielle neue De-
poniestandorte (gelbe Bereiche) unter Einbezug auch 
der Zone ÜG mit gerechnet wurden ist nicht nach-
vollziehbar. Bei den blau markierten möglicherweise 
anfallenden Aushubmaterialien des Alpenrheinpro-
jektes ist weder im Text noch in der Grafik zu ent-
nehmen, ob diese dann zusätzlich zu deponieren 
sind, oder innerhalb der potentiellen neuen Deponie-
standorte abgelagert werden können. 

Bei den Alpenrheinprojekten liegen zu wenige Infor-
mationen vor, um diese detaillierter zu quantifizie-
ren. 
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Name, Adresse: Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) 
Zollstrasse 45 
9490 Vaduz 

Kommentar Kommentar AU 

Auflandungen: 
Unsererseits ist dazu zu sagen, dass wir seit ungefähr 10 Jahren keine Auflandungen mehr 
durchführen (Land / ABS). 
Einerseits waren diese Arbeiten jedes Mal mit einem riesigen administrativen und techni-
schem Aufwand verbunden, die Kosten noch nicht einmal erwähnt und zum anderen wurde 
das Ganze von der Landwirtschaft nur in Ausnahmefällen geschätzt. 
Seit längerer Zeit ist das rechtlich nun so geregelt, dass jede Standortgemeinde selbst für 
ihren „Schlamm“ aus den entsprechenden Schlammsammlern verantwortlich ist.  
In den meisten Fällen landet der Schlamm dann halt auf den gemeindeeigenen Deponien. 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  

Dammbauten: 
Hierzu sind wir intern der Meinung, dass es ohne gesellschaftspolitische Abklärungen sehr 
gewagt ist, hier schon von Dammbauwerken in Form von „Deponien“ zu sprechen. 

Die Inhalte zu den Dammbauten wurden bereits abgeschwächt. Der 
Antrag wird zur Kenntnis genommen. Diese Varianten zeigen lediglich 
mögliche Potentiale auf.  

Sonstige Hinweise (Auflandungsstandorte u. Varianten zur Entsorgung von sauberem Aus-
hub): 
Auf dem Übersichtsplan der Deponieperimeter und den Auflandungsflächen ist u.a. das 
Balzner Riet als Auflandungsfläche mit Priorität 2 markiert. 
Genau diese Fläche wurde vor ca. 5-6 Jahren als Hochwasserrückhalteraum ausgebaut und 
kann somit unmöglich aufgelandet werden.  
Dieses Bauwerk dient dem direkten Hochwasserschutz zu Gunsten der Gemeinden Balzers, 
Triesen und Vaduz (Binnenkanal). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein anderer Punkt betrifft eine mögliche Rheinaufweitung in Vaduz. 
Hierbei ist ersichtlich, dass innerhalb der Aufweitung auch eine Auflandung mit Priorität 1 
eingezeichnet ist.  
Unserer Meinung nach, würde sich das aber beissen? 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die letzte Anmerkung betrifft die Aussage bzw. die Variante der Materialeinbringung in den 
Rhein (sauberer Aushub, Rüfeschlamm etc.). 
Hierzu müssten ganz sicher auch alle Anliegerländer einverstanden sein (CH u. A). Vor allem 
beträfe das sämtliche Unterlieger-Gemeinden nördlich unseres Landes.  
Diese haben jetzt schon Kapazitätsschwierigkeiten mit den jährlichen Geschiebemengen, 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diese Varianten zeigen 
lediglich mögliche Potentiale auf. 
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Entnahmen etc. (Kies, Sand usw.). 
Je weiter rheinabwärts, umso intensiver die ganze Angelegenheit. Seit Jahren kann das auch 
auf unserem Abschnitt beobachtet werden. 
Zwischenzeitlich reichen die Auflandungen ab Bodensee bis nach Schaan bzw. Vaduz. Wie 
gesagt, auch bei uns kann der jährliche Anstieg der Gewässersohle beobachtet werden. 
Nebst vielen anderen Fragezeichen, die diese Variante hervorruft, können wir aufgrund des 
Hochwasserschutzes nicht daran interessiert sein, die Rheinsohle aus eigenen Stücken noch 
zusätzlich anzuheben (Abflussprofilverkleinerung, bzw. Sohlenanhebung somit stärkere 
Belastung auf das Dammbauwerk etc.). 
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Name, Adresse: 
Amt für Gesundheit 
Äulestrasse 51 
Postfach 684 
9490 Vaduz 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung Kommentar AU 

Die Gesundheit des Menschen muss vor Lärm- oder 
Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des Betrie-
bes von Deponien soweit geschützt werden, als dies 
technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 
tragbar ist. 

Unter 7.4 ist als Planungsziel formuliert: „Die Ge-
sundheit des Menschen wird nicht durch schädliche 
oder lästige Einwirkungen beeinträchtigt.“ 
Diese klare Formulierung als Ziel ist korrekt und wich-
tig. 
Im Kapitel 8 wird das Planungsziel dann umformu-
liert. 

• Auf Kosten einer wirtschaftlichen Tragbarkeit 
werden Gesundheitsschädigungen in Kauf ge-
nommen. 

• Es ist nicht ersichtlich, dass bei einer Abwägung 
die (volk-)wirtschaftlichen Kosten dieser in Kauf 
genommenen Gesundheitsschädigungen berück-
sichtigt werden. 

Falls der Wirtschaftlichkeitsgedanke tatsächlich so 
prioritär stehen bleiben sollte, dann muss aus unse-
rer Sicht jeweils eine qualitative Darstellung der an-
genommenen Gesundheitsschädigungen („Gesund-
heitsverträglichkeitsprüfung“) verbunden mit einer 
Darstellung der Kosten im Zusammenhang mit diesen 
angenommenen Gesundheitsschädigungen erstellt 
werden. Die damit zusammenhängenden volkswirt-
schaftlichen Kosten gehen üblicherweise deutlich 
über reine Behandlungskosten hinaus. 
In einer transparenten Abwägung dieser qualitativen 
und quantitativen Auswirkungen müsste dann die 

Der Antrag wurde so übernommen. 
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Entscheidung gegenüber einer wirtschaftlich tragba-
ren Variante getroffen werden. 
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Name, Adresse: 
Liechtensteinische Gesellschaft 
für Umweltschutz LGU 
Dorfstrasse 46 
9491 Ruggell, Liechtenstein 

Kommentar Kommentar AU 

Abfallvermeidung und Abfallverwertung 
Aus Sicht der LGU werden die Themen Abfallvermeidung und Abfallverwertung in der Abfall-
planung vernachlässigt. Ziel der Abfallplanung sei es, eine Entsorgung der in Liechtenstein 
anfallenden Abfälle sicherzustellen. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
dies nur durch einen schonenden Umgang unserer Ressourcen und der Vermeidung von 
Abfall zu bewerkstelligen ist. Gemäss Umweltschutzgesetz Art 37 Abs 1 sind die Massnah-
men der Abfallbewirtschaftung nach Massgabe der folgenden Prioritätenfolge festzusetzten: 
a) Vermeidung; 
b) Vorbereitung zur Wiederverwendung 
c) Recycling 
d) Verwertung, insbesondere energetische Verwertung. 
e) Beseitigung 
In den Planungs- und Umweltzielen des vorliegenden Umweltberichtes wurde festgehalten, 
dass Abfälle nur dann deponiert werden, wenn es keine Verwendungs- und Verwertungs-
möglichkeiten gibt. Unseres Erachtens muss die Abfallplanung prioritär darauf abzielen, dass 
Abfall erst gar nicht entsteht. Die LGU regt an, Planungsziele bezüglich Abfallvermeidung 
gemäss Art 37 USG zu ergänzen. 
Abfallvermeidungsprogramm 
Gemäss der in Liechtenstein anwendbaren „Verordnung über die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen (VVEA)“, umfasst die Abfallplanung „a. die Massnahmen zur Vermei-
dung von Abfällen; b. die Massnahmen zur Verwertung von Abfällen; c. den Bedarf an Anla-
gen zur Entsorgung von Siedlungsabfällen und anderen Abfällen, deren Entsorgung den Kan-
tonen über-tragen ist; d. den Bedarf an Deponievolumen und die Standorte von Deponien 
(Deponieplanung); e. die notwendigen Einzugsgebiete.“ Auch hier werden der Abfallvermei-
dung und Verwertung die höchsten Prioritäten eingeräumt. Den Antworten zu den Stellung-
nahmen zum letzten Entwurf ist zu entnehmen, dass die grosse Bedeutung der Abfallver-
meidung zwar anerkannt wird, es jedoch aus verschiedenen Gründen schwierig sei, Mass-
nahmen zu definieren und um-zusetzen. 
Unseres Erachtens kann eine Abfallplanung nicht ohne Abfallvermeidungsprogramm erstellt 

Dem Amt für Umwelt ist die Wichtigkeit des Themas Abfallvermei-
dung und Abfallverwertung bewusst. Ziel der in Liechtenstein an-
wendbaren schweizerischen Verordnung über die Entsorgung von 
Abfällen (VVEA) ist es unter anderem, dass das Bundesamt für Um-
welt (BAFU) zusammen mit den Kantonen und der Wirtschaft eine 
Abfallvermeidungsstrategie entwickelt. Liechtenstein wird diesen 
Prozess entsprechend mitverfolgen, die Massnahmen prüfen und 
umsetzen. Wann die Strategie vorliegt, ist noch nicht bekannt. Kon-
krete Massnahmen zur Abfallvermeidung kann Liechtenstein - mit 
Ausnahme der Sensibilisierung der Öffentlichkeit- -, nicht im Allein-
gang umsetzen. Mit dem Massnahmenplan „Einsatz von Recycling-
baustoffen bei öffentlichen Bauten“ vom September 2010 wurden in 
einem wichtigen Abfallsegment erste Impulse gesetzt. Diese Mass-
nahmen sollen weitergeführt werden. Der Antrag wird zur Kenntnis 
genommen. 
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werden. Es braucht Massnahmen von Seiten des Landes um die heutige Entwicklung zu än-
dern. Der Staat darf sich hier nicht wegen der Kleinheit Liechtensteins oder anderen Schwie-
rigkeiten aus seiner Verantwortung ziehen. Es sind zwingend staatliche Massnahmen wie 
Sensibilisierung und das Setzten von Rahmenbedingungen nötig, um Hersteller, Händler und 
Konsumenten zu einer Verhaltensänderung zu bewegen und die Vermeidung von Abfall zu 
erleichtern. Dies wird auch im EU-Abfallrecht sowie der VVEA gefordert. 
Es ist sicherlich sinnvoll eine Abfallvermeidungsstrategie zu wählen, welche mit den Nach-
barstaaten kompatibel ist. In der Schweiz wird derzeit ein Abfallvermeidungsprogramm er-
stellt. Es reicht jedoch nicht „deren Entwicklungen genau zu beobachten und entsprechend 
angemessen zu reagieren.“ Wir beantragen deshalb, dass die Ausarbeitung eines Abfallver-
meidungsprogrammes in Anlehnung des Schweizerischen Äquivalentes in das Massnahmen-
blatt aufgenommen wird. Die Zuständigkeiten und der zeitliche Rahmen für die Ausarbeitung 
sind zu definieren. 
Wir sehen beispielsweise bei der Ausschreibung und Vergabe im (öffentlichen) Auftragswe-
sen grosses Steuerungspotential. Unseres Wissens wird heute im Auftragswesen lediglich auf 
die Wahl der Materialen sowie die korrekte Entsorgung geachtet, die Abfallhierarchie wird 
bisher nicht berücksichtigt. Der Vermeidung von Abfällen sowie der Wiederverwendung von 
Materialien müssen auch hier Vorrang gegeben werden. Dies kann damit erreicht werden, 
dass die Ausschreibungsbedingungen angepasst werden. Auftragnehmer, die Aspekte nach-
haltigen Bauens besser erfüllen, müssen Vorrang haben. Ziel soll sein, neue Standards zu 
etablieren, welche der Kreislaufwirtschaft, der ökologischen Beschaffung, der nachhaltigen 
Bauweise, der Langlebigkeit der Produkte, der Wahl der Energieträger und anderen ökologi-
schen und nachhaltigen Aspekten Beachtung schenken. 

Unverschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial 
Das Planungsziel „Abfälle werden nur dann deponiert, wenn es keine Verwendungs- und 
Verwertungsmöglichkeiten gibt“ wird nach Ansicht der LGU verfehlt. Die Potentiale von 
Abfällen als Ressource werden zu wenig erkannt und die Verwendung als Baumaterial und 
Rohstoff wird heute nicht ausgeschöpft. Unseres Erachtens gibt es hier weitere Alter-
nativen, die es zu erkennen und prüfen gilt. 
Eine klare Definition des „unverschmutzen Aushubmaterials“ fehlt. Es ist unklar welche Bo-
denhorizonte das angelieferte „unverschmutze Aushubmaterial“ beinhaltet (siehe Graphik). 
Gemäss Art 17 VVEA sind die A- und B-Horizonte separate abzutragen und zu verwerten. Der 
C-Horizont wird ebenfalls in unterschiedliche Kategorien getrennt. Je nach Zusammenset-
zung werden diese dann verschiedenen Verwertungen zugeführt. Dies ist insbesondere 
wichtig um einen möglichst grossen Teil des Materials wieder zu verwenden und somit De-
ponieraum zu sparen. 

Bei der Durchführung von Auflandungen sind die Gemeinden feder-
führend. Das Amt für Umwelt hat die Grundlagen geschaffen, damit 
die Gemeinden damit arbeiten können. Die prognostizierten Zahlen 
zeigen lediglich ein mögliches Potential auf. Die Realisierung von 
konkreten Projekten liegt bei den jeweiligen Gemeinden. Das Amt für 
Umwelt unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung von (gemein-
samen) Projekten. Auch weitere Alternativen wie zum Beispiel Ziegel-
herstellung aus Aushubmaterial wurden geprüft. 
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Unseres Wissens wird heute pro Kubikmeter angeliefertes „unverschmutztes Aushubmateri-
al“ ein einheitlicher Preis – z.B. Deponie Langmahd CHF 18.50 pro Kubikmeter - berechnet. 
Wie bereits erwähnt, ist nicht klar, was genau als „unverschmutztes Aushubmaterial defi-
niert und an-geliefert wird. Dies bedeutet, dass es heute am günstigsten ist, das Material 
ohne Fraktionierung anzuliefern und zu deponieren. Das wiederum führt zu Deponierung 
von Material, welches anderweitig genutzt werden müsste und einem unnötigen Verbrauch 
von Deponievolumen. Nur durch die Triagierung des angelieferten Materials können die 
unterschiedlichen Aushubfraktionen optimal verwertet werden. Die Preisgestaltung muss 
Anreiz bieten, potentiell verwertbares Material nicht zu deponieren. 
Eine klare Definition des unverschmutzen Aushubmaterials ist auch für ein besseres Ver-
ständnis von Auflandungsprojekten wichtig. Gemäss Vorlage werden bis zum Jahr 2070 15.5 
Mio m3 Aushub aus den Bauzonen sowie den Reservezonen prognostiziert (S. 23/128). Da-
von sollen gemäss Bericht (S 48/128) 5 Mio m3 für grossflächige Auflandungen in der Land-
wirtschaft verwendet werden. Da es sich gemäss Seite 19/128 bei Aushubmaterial um a) 
Lockergestein, wie Kies, Sand, Silt oder Ton und Gemische davon; b) gebrochenen Fels; und 
c) Material, das von früheren Bautätigkeiten oder belasteten Standorten (z.B. Abfallablage-
rungen, Schadstoffversickerungen von Betrieben oder Unfallstandorten) stammt, handelt, ist 
schwer vorstellbar, dass fast ein Drittel des anfallenden Aushubmaterials zur Bodenverbes-
serung in der Landwirtschaft verwendet werden kann. Die LGU bezweifelt stark, dass die 
Prognosen zu auf Landwirtschaftsboden auflandbarem Material realistisch sind und bean-
tragt daher, diese zu überprüfen, aufzuschlüsseln und gegebenenfalls nach unten zu korri-
gieren. 

Planungshorizont 
Für die aufgeführten Abfallkategorien wird eine Trendanalyse und darauf aufbauend, eine 
Prognose erstellt. Für die Themen Grüngut und Aushubmaterial sind Daten aus 27 Jahren 
vorhanden, für die restlichen Kategorien sind es weniger. Ausgehend von dieser geringen 
Anzahl Datensätze erscheint es fraglich, wie eine passende Trendgleichung gewählt und eine 
Trendanalyse erstellt werden kann, insbesondere dann, wenn zwischen den Jahren eine 
hohe Variabilität fest-gestellt wurde. Auf dieser Grundlage wird dann jedoch eine Prognose 
über 50 Jahre erstellt, was mit einer noch höheren Unsicherheit/Fehlerquote verbunden ist. 
Selbstverständlich ist eine Prognose in Hinsicht auf eine Planung essentiell, dennoch stellen 
wir die Aussagekraft der Zahlen in Frage (Anzahl Datensätze, Annahme einer Linearen Ent-
wicklung, Länge der Prognose). Auf-grund der zum Teil spärlichen Daten erscheint ein so 
langer Planungshorizont unpassend. 
In ihrer Stellungnahme vom 15.09.2017 beantragte die LGU den Planungshorizont zu redu-
zieren. Da sich verschiedene Rahmenbedingungen rasch und unvorhersehbar ändern kön-

Aufgrund der emotionalen Diskussion in den Gemeinden (zu wenig 
Deponievolumen für die eigene Gemeinde – Deponie soll nur für die 
eigene Gemeinde genutzt werden) ist es notwendig, das effektive 
Potential hinsichtlich möglichen Bedarf und vorhandenem Depo-
nievolumen darzulegen. Der Planungshorizont wurde in der Arbeits-
gruppe mehrmals diskutiert und entsprechend festgelegt. Eine perio-
dische Überarbeitung und Aktualisierung der Abfallplanung ist vorge-
sehen. 
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nen, kann eine Abfallplanung über 2 Generationen den Anforderungen einer Abfallplanung 
gemäss Art. 4 VVEA nicht gerecht werden. An diesem Planungshorizont soll gemäss vorlie-
gendem Bericht dennoch festgehalten werden, denn die Abfallplanung konzentriere sich auf 
das vorhandene Deponievolumen und für die Deponieplanung würden längere Zeiträume 
benötigt. Es ist nach-vollziehbar, dass für die Deponieplanung andere Zeiträume zu berück-
sichtigen sind. Nichts desto trotz handelt es sich beim vorliegenden Dokument um die Liech-
tensteiner Abfallplanung. Wie bereits erwähnt, umfasst die Abfallplanung gemäss Art 4. 
VVEA „a. die Massnahmen zur Ver-meidung von Abfällen; b. die Massnahmen zur Verwer-
tung von Abfällen; c. den Bedarf an An-lagen zur Entsorgung von Siedlungsabfällen und an-
deren Abfällen, deren Entsorgung den Kan-tonen übertragen ist; d. den Bedarf an Depo-
nievolumen und die Standorte von Deponien (Deponieplanung); e. die notwendigen Ein-
zugsgebiete.“ Die Deponieplanung ist demnach nur ein Teil der Abfallplanung. 
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich aus Sicht der LGU nicht um eine Abfallplanung 
gemäss Art 4 VVEA. Da essentielle Teile der Liechtensteiner Abfallplanung offensichtlich 
noch nicht weit genug gediehen sind, schlägt die LGU vor, das Programm zur Deponieraum-
planung als ersten Schritt der Abfallplanung in einem eigenen Dokument darzulegen. 
Falls dennoch an dem von uns in Frage gestellten Weg festgehalten werden soll, beantragen 
wir die periodische Aktualisierung der Daten, der erstellten Analysen und Prognosen sowie 
der daraus abgeleiteten Massnahmen. Im Überwachungskonzept wird festgehalten, dass 
lediglich die Massnahmenblätter alle 5 Jahre zu überprüfen sind. Damit Veränderungen 
zeitnah erkannt werden können und die Abfallplanung entsprechend angepasst werden 
kann, ist es notwendig auch die Grundlagen periodisch zu aktualisieren (siehe auch Art. 39 
USG). 

Alternativenprüfung 
Die in der Alternativenprüfung errechneten Punktezahlen stimmen teilweise nicht (S 48 – 70 
/128). In Kapitel 8.1 Unverschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial stimmen die errechne-
ten Punktezahlen der Alternativen nicht, was dazu führt, dass die gewählten Alternativen 
(Alternative 1, 3 und 6) nicht mit der Rangierung auf Seite 71/128 übereinstimmen. Die Al-
ternativen mit den höchsten Punktzahlen müssten Alternative 1, 4 und 6 sein. Die Alterna-
tivenprüfung und Rangierung auf Seite 71/128 listet dann auch korrekterweise die „Ver-
mehrte Kiesaufbereitung aus Aushub mit anschliessender Deponierung (Alternative 4)“ und 
nicht den „Einsatz beim Dammbau (Alternative 3)“ auf. 
In den Planungszielen zum Schutz der Umweltmedien (S 14/128) wird festgehalten: „Die 
Gesundheit des Menschen wird nicht durch schädliche oder lästige Einwirkungen beein-
trächtigt.“ In der Prüfung der Alternativen ist dann jedoch zu lesen: „Die Gesundheit des 
Menschen muss vor Lärm- oder Staubemissionen (inkl. Geruch) aufgrund des Betriebes von 

Der Hinweis betreffend Punktezahlen wurde überprüft und ist nicht 
nachvollziehbar. 
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Deponien soweit ge-schützt werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirt-
schaftlich tragbar ist.“ Wir beantragen die Streichung des unterstrichenen Teilsatzes. Privat-
wirtschaftliche Interessen dürfen nicht über die Gesundheit der Menschen gestellt werden. 
Auflandungen 
Die Landwirtschaftszone ist kein Deponieraum. Auflandungen mit qualitativ passendem Aus-
hubmaterial im intensiv genutzten Landwirtschaftsgebiet können durchaus sinnvoll sein und 
zur besseren Bewirtschaftbarkeit beitragen. Das Bedürfnis und die Forderung nach Mass-
nahmen zur Bodenverbesserung müssen jedoch von Seiten der Landwirtschaft kommen. 
Um eine langfristige Bodenverbesserung zu erreichen, sind die Qualität des aufgebrachten 
Materials sowie die sachgemässe Ausführung ausschlaggebend. Wie auch aus den einge-
reichten Stellungnahmen der Gemeinden ersichtlich, erweisen sich Bodenverbesserungen 
als sehr schwierig und werden bisher nur in vergleichbar sehr geringem Rahmen durchge-
führt. Die LGU ist dar-über informiert, dass auch von Seiten einiger Gemeinden bereits in 
Frage gestellt wurde, dass die gemäss Vorlage für Auflandungen prognostizierte Menge an 
sauberem Aushub die für Auflandungsprojekte benötigte Qualität mitbringt. Unseres Erach-
tens wurde das Potential für gross-flächige Auflandungsprojekte stark überschätzt. 
Falls weiterhin daran festgehalten werden soll, Auflandungsprojekte als Teil der Abfallpla-
nung zu behandeln, beantragen wir die Änderung des Wortlautes in den Massnahmenblät-
tern. Diesen ist zu entnehmen, dass „vermehrt Auflandungen durchgeführt sowie eine ge-
meindeüber-greifende Koordinationsstelle eingerichtet werden“ sollen. Unseres Erachtens 
ist eine solche Empfehlung verfrüht, denn es braucht vertiefende Abklärungen, bevor gross-
flächige Projekte überhaupt durchgeführt werden können. 

Der Bericht zu grossflächigen Auflandungen wurde unter dem Ge-
sichtspunkt einer Bodenverbesserung erstellt. Die Umsetzung unter-
liegt der Gemeindeautonomie. 

Literaturverzeichnis 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit schlagen wir vor, ein Quellen- oder Literaturverzeichnis 
(z.B. Anhang 3) einzufügen. Im vorliegenden Bericht fehlen zum Teil Quellenangaben und, 
wo vorhanden, sind diese nicht einheitlich. Auf den Seiten 20/128 sowie 27/2018 wird bei-
spielsweise auf Studien hingewiesen. Im Text werden die Quellen für die Studien als „(2010)“ 
und „(2011)“ angegeben, die dazugehörigen detaillierten Literaturangaben fehlen jedoch. 
Ausserdem wäre der Zugang zu diesen Studien wünschenswert. Die Quellenangabe auf Seite 
21/128 wird wiederum anders, nämlich als Fussnote, angegeben. Wir schlagen vor, alle 
Quellenangaben, inklusive der relevanten Gesetzestexte sowie der relevanten Planungen 
(siehe 7.1) einheitlich zu erfassen und am Ende des Dokumentes vollständig aufzuführen. 

Unter Kapitel 7.1 haben wir die relevanten Planungen in Liechtenstein 
und im angrenzenden Ausland aufgelistet.  
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Name, Adresse: 
Abwasserzweckverband der Gemeinden Liechtensteins 
Hilmar Hasler 
Ober Au 37 
9487 Bendern 

8. Prüfung der Alternativen 

Antrag Begründung 

8.6 Klärschlamm 
Die Volumenreduktion durch Phosphor-
Rückgewinnung wird überbewertet. 
Die Bewertung der Alternative 1 mit 19 Punkten ist 
zu hoch. 

Im Jahr 2018 wurde dem Abwasser in Liechtenstein 
48 Tonnen Phosphor entzogen, welches in den Klär-
schlamm eingelagert und im Zementwerk verwertet 
wurde. Erfolgt die Phosphor-Rückgewinnung aus dem 
Abwasser oder dem Klärschlamm auf der ARA in 
Bendern ist mit einer Rückgewinnung Quote von ca. 
50% zu rechnen, d.h. ca. 24 Tonnen pro Jahr. 
Bei einem Jahresanfall von 1200 Tonnen Klärschlamm 
entspricht dies lediglich 2% oder ein LKW Transport 
pro Jahr weniger! 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Ausführun-
gen betreffend einer zu hohen Volumenreduktion in 
Zusammenhang der Phosphorrückgewinnung sind 
nicht nachvollziehbar. 

8.6 Klärschlamm 
Auch nach dem 1.1.2026 kann der Klärschlamm im 
Zementwerk thermisch verwertet werden. 

Die Holcim Schweiz AG ist sehr interessiert daran 
auch nach dem 1.1.2026 Klärschlamm entgegenzu-
nehmen.  
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass dem Klär-
schlamm oder dem Abwasser vorab ein Teil des 
Phosphors entzogen und verwertet wurde. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 
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Name, Adresse: VfA Verein für Abfallentsorgung 
Langäulistrasse 24 
9471 Buchs /SG 

Kommentar Kommentar AU 

Klärschlamm:  
Dürfen wir gemäss VVEA nur noch bis zum 31.12.2025 annehmen. 
Ab 2026 muss der Klärschlamm in spezielle Anlagen, welche den Phosphor rückgewinnen 
können. 

Grüngutannahme bei uns im Kompostierwerk Ceres: 
Wir haben für die Erstellung der neuen Zufahrtstrasse zum Kompostierwerk (Ende Bau 
2019), eine Zusicherung über 20 Jahre erhalten, danach ist es offen wie es weitergeht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Name, Adresse: 
Heinz Ritter 
Im Letten 7 
9491 Ruggell 
c/o ABI 

Kommentar (zusammengefasst) Kommentar AU 

Verbesserungsvorschläge Deponie / Grüngutzwischenlager / Wertstoffsammelstelle Rug-
gell: 
- Gratisabgabe von Kleinstmengen von Kompost und Grüngutabfällen 
- Container für Altholz 
- Annahme der Sonderabfälle über das ganze Jahr. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung liegt nicht im 
Kompetenzbereich des Amtes für Umwelt (Gemeindeautonomie) 

Generell müsste auch eine zentrale Biogasanlage betrieben werden, in der die Bürger rund 
um die Uhr Grüngutabfälle abliefern können (Vermeiden von illegaler Abfallbeseitigung). 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Es wurden bereits diverse 
Projekte für eine Biogasanlage geprüft. Die Umsetzung liegt nicht im 
Kompetenzbereich des Amtes für Umwelt.  

Unterbindung von Abfallimporten aus Italien, Österreich, Deutschland zur KVA Buchs (Er-
höhte Emissionen, Befragung der Bevölkerung).  

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung liegt nicht im 
Kompetenzbereich des Amtes für Umwelt (AFU SG) 
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Name, Adresse: Dipl. Ing. Reinhard Pichler
Bühl 75 
9487 Gamprin 

Kommentar Kommentar AU 

„Urban Mining“: 
Im Kapitel 8.2 findet sich in der Spalte „Alternative 2“ die Forderung der Recyclierung von 
Baustoffen. Dies wir unter Trend und Alternativen ja korrekterweise nochmals angeführt. 
Mein Vorschlag von Urban Mining beinhaltet jedoch bereits die Tätigkeiten bei der Planung 
von Neubauten. 
Bei Urban Mining werden bereits beim Errichten eines neuen Gebäudes alle Wiederver-
wertbaren Materialien in einem Plan qualitativ und quantitativ erfasst. Dadurch ist es mög-
lich ganz gezielt diese Materialien / Rohstoffe wieder beim Abriss zu entnehmen. 
Ich denke es wäre hilfreich, dass dieses System in Liechtenstein für Neubauten als eine 
Voraussetzung für eine Baugenehmigung eingeführt wird. 

Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen. 
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Name, Adresse: Annette Hagmann 
Vorarlbergerstr. 7 
9486 Schaanwald  

Kommentar (zusammengefasst) Kommentar AU 

Berücksichtigung der bereits prekären und überlasteten Verkehrssituation an der Vorarl-
bergstrasse beim Deponieprojekt Krachenrüfe / Pürstwald.  

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Die Anliegen werden in den 
Standortüberlegungen miteinbezogen. 
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Anhang 1: Abfallvermeidungsprogramm Liechtenstein 
Auftrag und Ziele 

Gesetzlicher Rahmen 

Mit der Abfallrahmenrichtlinie wurde im Jahr 2008 die Abfallvermeidung im EU-Abfallrecht 
weiter gestärkt. Gemäss dieser ist ein Abfallvermeidungsprogramm auszuarbeiten. Die darin 
enthaltenden Massnahmen sollten darauf abzielen, dass das Wirtschaftswachstum von den 
mit der Abfallerzeugung verbundenen Umweltfolgen entkoppelt wird. Dadurch können Res-
sourcen und Rohstoffe geschont werden. Damit trägt das Land Liechtenstein dazu bei, der 
globalen Verantwortung für ökologische und soziale Folgen des Ressourcenverbrauchs ge-
recht zu werden. Die Abfallvermeidung ist ein wesentlicher Bestandteil vom notwendigen 
Umstieg in eine nachhaltigere und grünere Bewirtschaftung von den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen und Rohstoffen. Abfälle vermeiden schont Ressourcen und schützt Mensch 
und Umwelt. 

Diesem Anspruch trägt auch die neue Schweizerische Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) Rechnung. Sie folgte aus der Totalre-
vision der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) und ist am 1. Januar 2016 in der 
Schweiz und am 12. Mai 2016 in Liechtenstein in Kraft getreten. Die Verordnung räumt, wie 
im neuen Namen abgebildet, besonders der Vermeidung von Abfällen einen höheren Stel-
lenwert ein. Hier sind gemäss Art. 4 Abs. 1 im Rahmen der Abfallplanung Massnahmen zur 
Vermeidung von Abfällen zu definieren. 

In Art. 11 der VVEA sind zur Vermeidung von Abfällen folgende Leitgedanken festgehalten: 

1 Das BAFU und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten 
Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unter-
nehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft zu-
sammen. 

2 Wer Produkte herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik 
so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die anfallenden Abfälle 
möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten. 

Somit ist schon bei der Herstellung von Produkten der Herstellungsprozess nach dem Stand 
der Technik so zu konzipieren, dass dabei möglichst wenige Produktionsabfälle anfallen und 
auch möglichst wenige Stoffe entstehen (Schadstoffe), welche die Umwelt belasten. 

Handlungsspielraum des Landes Liechtenstein 

Der Handlungsspielraum des Landes Liechtenstein beschränkt sich auf staatliche Massnah-
men wie Sensibilisierung der Bevölkerung, Forschung, Entwicklung, Setzen von rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Handeln im Vollzug. Die Entscheidungen von Produzenten, Händ-
lern und Konsumenten werden insbesondere durch Bedarf und Nachfrage, Marktbedingun-
gen, technischen Errungenschaften und das Umweltbewusstsein jedes einzelnen beeinflusst 
und sind daher schwer direkt zu lenken. Forschung und Entwicklung werden im Kleinstaat im 
Bereich der Abfallvermeidung kaum betrieben. Massnahmen in diesem Bereich würden wohl 
kaum eine Wirkung erzielen. 
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Die enge Zusammenarbeit mit der Schweiz sowie die offenen Grenzen und der gemeinsame 
Wirtschaftsraum erschweren die Umsetzung einzelner Massnahmen nur in Liechtenstein. 
Aufgrund der Kleinheit von Liechtenstein und den engen Verflechtungen mit dem nahen 
Ausland muss zudem darauf geachtet werden, dass die heimischen Unternehmen nicht 
durch Regelungen benachteiligt werden. In der Schweiz sind ebenfalls Bemühungen für eine 
grüne Wirtschaft bzw. Massnahmen in Bereich der Abfallvermeidung zu erwarten. Die 
Grundlagen hierfür wurden bereits geschaffen. Hier sind die Entwicklungen in der Schweiz 
genau zu beobachten und entsprechend angemessen zu reagieren.  

Den staatlichen Massnahmen sind somit klare Grenzen gesetzt. Um die Massnahmen in der 
Abfallvermeidung umzusetzen, sind alle Akteure wie Produkthersteller, Händler und Konsu-
menten gleichermassen gefordert. 

Ziele  

Hauptziel der Abfallvermeidung ist und bleibt die Vermeidung selbst. Dies dient dem Schutz 
von Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume 
durch Abkoppelung des Wirtschaftswachstums von der erzeugten Abfallmenge.  

Dies bedingt: 

• eine Verringerung der Abfallmenge im Vergleich zur Wirtschaftsleistung (Entkoppe-
lung),  

• eine Verringerung der schädlichen Auswirkungen der Abfälle auf Umwelt und Mensch 
sowie  

• eine Verringerung von Schadstoffen in Abfällen und vorgelagert den Produkten. 

Um diese Ziele zu erreichen sind nicht nur Massnahmen am Ende des Lebenszyklus eines 
Produktes zu definieren. Hier muss sich die Abfallwirtschaft nicht nur auf die Entsorgung 
beschränken, sondern am Anfang eines Produktes – bei dessen Herstellung – eingreifen.  
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Bewertung und Indikatoren 

Die in der Abfallrahmenrichtlinie aufgeführten möglichen Massnahmen werden im folgen-
den Kapitel auf ihre Umsetzbarkeit und Wirksamkeit geprüft. 

Nr. Beschreibung Bemerkungen /Massnahmen Bestehend 
(Ja/Nein) 

Zuständigkeit/Betroffene 

1 Einsatz von Planungsmassnah-
men oder sonstigen wirtschaftli-
chen Instrumenten, die die Effizi-
enz der Ressourcennutzung för-
dern. 

• Umsetzungskonzept Einsatz 
von Recyclingbaustoffen bei 
öffentlichen Bauten (2010). 

• „Verwertungsmöglichkeiten 
von unverschmutztem Aus-
hub in Liechtenstein (2010) 

• Aktuelle Abfallplanung. 

Ja Land, Gemeinden, Unter-
nehmen 

2 Förderung einschlägiger For-
schung und Entwicklung mit dem 
Ziel, umweltfreundlichere und 
weniger abfallintensive Produkte 
und Technologien hervorzubrin-
gen, sowie Verbreitung und Ein-
satz dieser Ergebnisse aus For-
schung und Entwicklung. 

In Liechtenstein wird keine 
derartige Forschung betrieben.  

Nein - 

3 Entwicklung wirksamer und aus-
sagekräftiger Indikatoren für die 
Umweltbelastungen im Zusam-
menhang mit der Abfallerzeu-
gung als Beitrag zur Vermeidung 
der Abfallerzeugung auf sämtli-
chen Ebenen, vom Produktver-
gleich auf Gemeinschaftsebene 
über Aktivitäten kommunaler 
Behörden bis hin zu nationalen 
Massnahmen. 

Indikatorensystem für eine 
nachhaltige Entwicklung be-
steht und wird jährlich aktuali-
siert; Prüfung um ergänzende 
Indikatoren spezifisch für Ab-
fallvermeidung. 

Ja Amt für Umwelt, Amt für 
Statistik  

4 Förderung von Ökodesign (sys-
tematische Einbeziehung von 
Umweltaspekten in das Produkt-
design mit dem Ziel, die Umwelt-
bilanz des Produkts über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg zu 
verbessern).  

Schwierig in der Umsetzung. 
Rechtlicher Rahmen mit VVEA 
gegeben. Entwicklung in der 
Schweiz beobachten. 

Teilweise Unternehmen 

5 Bereitstellung von Informationen 
über Techniken zur Abfallvermei-
dung im Hinblick auf einen er-
leichterten Einsatz der besten 
verfügbaren Techniken in der In-
dustrie. 

Erstellung einer Homepage 
geplant.  

Nein Amt für Umwelt, Unter-
nehmen 

6 Schulungsmassnahmen für die 
zuständigen Behörden hinsicht-
lich der Einbeziehung der Abfall-
vermeidungsanforderungen bei 
der Erteilung von Genehmigun-
gen. 

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. Amt 
für Umwelt ist für die Erteilung 
von abfallrechtlichen Geneh-
migungen zuständig. 

Nein Amt für Umwelt 

7 Einbeziehung von Massnahmen 
zur Vermeidung der Abfallerzeu-

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 

Nein Amt für Umwelt 
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gung in Anlagen, die nicht unter 
die Richtlinie 96/61/EG fallen. 
Hierzu könnten gegebenenfalls 
Massnahmen zur Bewertung der 
Abfallvermeidung und zur Auf-
stellung von Plänen gehören. 

der Schweiz beobachten. 

8 Sensibilisierungsmassnahmen 
bzw. Unterstützung von Unter-
nehmen bei der Finanzierung, 
Entscheidungsfindung o. ä. Be-
sonders wirksam dürften derarti-
ge Massnahmen sein, wenn sie 
sich gezielt an kleine und mittlere 
Unternehmen richten und auf 
diese zugeschnitten sind und auf 
bewährte Netzwerke des Wirt-
schaftslebens zurückgreifen. 

Erstellung einer Homepage 
geplant. 

Nein Amt für Umwelt, Unter-
nehmen 

9 Rückgriff auf freiwillige Vereinba-
rungen, Verbraucher- und Her-
stellergremien oder branchenbe-
zogene Verhandlungen, damit die 
jeweiligen Unternehmen oder 
Branchen eigene Abfallvermei-
dungspläne bzw. -ziele festlegen 
oder abfallintensive Produkte 
oder Verpackungen verbessern. 

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. 

Nein Amt für Umwelt, Unter-
nehmen 

10 Förderung anerkannter Umwelt-
managementsysteme, einschließ-
lich EMAS und ISO 14001. 

Das wird bereits gemacht. Ja alle 

11 Wirtschaftliche Instrumente, wie 
zum Beispiel Anreize für umwelt-
freundlichen Einkauf oder die 
Einführung eines vom Verbrau-
cher zu zahlenden Aufpreises für 
einen Verpackungsartikel oder 
Verpackungsteil, der sonst un-
entgeltlich bereitgestellt werden 
würde. 

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. 

Teilweise alle 

12 Sensibilisierungsmassnahmen 
und Informationen für die breite 
Öffentlichkeit oder eine be-
stimmte Verbrauchergruppe.  

Erstellung einer Homepage 
geplant. 

Nein Amt für Umwelt 

13 Förderung glaubwürdiger Öko-
zeichen.  

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. 

Nein Amt für Umwelt 

14 Vereinbarungen mit der Indust-
rie, wie der Rückgriff auf Pro-
duktgremien etwa nach dem 
Vorbild der integrierten Produkt-
politik, oder mit dem Einzelhan-
del über die Bereitstellung von 
Informationen über Abfallver-
meidung und umweltfreundliche 
Produkte. 

Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. 

Nein Amt für Umwelt 

15 Einbeziehung von Kriterien des • Umsetzungskonzept Einsatz Teilweise alle 
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Umweltschutzes und der Abfall-
vermeidung in Ausschreibungen 
des öffentlichen und privaten Be-
schaffungswesens im Sinne des 
Handbuchs für eine umweltge-
rechte öffentliche Beschaffung. 

von Recyclingbaustoffen bei 
öffentlichen Bauten (2010) 

• Schwierig in der Umsetzung. 
Entwicklung und Angebot in 
der Schweiz beobachten. 

16 Förderung der Wiederverwen-
dung und/oder Reparatur geeig-
neter entsorgter Produkte oder 
ihrer Bestandteile, vor allem 
durch den Einsatz pädagogischer, 
wirtschaftlicher, logistischer oder 
anderer Massnahmen wie Unter-
stützung oder Einrichtung von 
akkreditierten Zentren und Net-
zen für Reparatur und Wieder-
verwendung, insbesondere in 
dicht besiedelten Regionen. 

Repair Café Ja Amt für Umwelt, Repair 
Café 
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Massnahmen 

Ausgehend von dem vorhergehenden Kapitel können für Liechtenstein folgende Mass-
nahmen definiert werden:  

1. Massnahmen zur Sensibilisierung und Information der Bevölkerung

Die Bevölkerung wird auf der Homepage des Amtes für Umwelt Liechtenstein über mög-
liche Massnahmen im Bereich der Abfallvermeidung informiert und zu dieser Thematik 
sensibilisiert. 

2. Massnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer der Produkte

Ein wichtiger Anteil tragen hier die Re-use-Netzwerke, wie zum Beispiel das Repair Café 
Liechtenstein, das in regelmässigen Abständen stattfindet. Dort werden reparaturbedürf-
tige Produkte von Fachpersonen wieder funktionstüchtig gemacht werden. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag an die Abfallvermeidung in Liechtenstein. 

3. Massnahmen zur Verringerung des Abfallaufkommens

In Bereich der Verringerung des Abfallaufkommens wurden schon einige Massnahmen 
ergriffen. So erstellte die Regierung im Jahr 2010 das Umsetzungskonzept „Einsatz von 
Recyclingbaustoffen bei öffentlichen Bauten“. Darin wurden diverse Massnahmen zur 
Schliessung des Materialkreislaufes von mineralischen Recyclingbaustoffen. 

In der Projektarbeit „Verwertungsmöglichkeiten von unverschmutztem Aushub in Liech-
tenstein“ aus dem Jahr 2010 wurden verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für un-
verschmutztes Aushubmaterial und dessen Potentiale untersucht und dargestellt. 

In Liechtenstein wurde das Verbot von leichten Plastiksäcken umgesetzt.  

Viele Massnahmen sind auch Teil dieser Abfallplanung. Wie zum Beispiel Massnahmen im 
Bereich der Verwertung von biogenen Abfällen. 

4. Massnahmen im gesetzlichen Bereich

Mit der neuen Schweizerischen Verordnung für die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen wurde in der Schweiz ebenfalls die gesetzliche Grundlage für Stärkung der Ab-
fallvermeidung geschaffen. Liechtenstein hat die Verordnung auch übernommen. Die 
Entwicklung ist in der Schweiz zu beobachten, entsprechende Massnahmen zu prüfen 
und in Liechtenstein umzusetzen. 
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Anhang 2: Befragung Gemeinden November 2015 
Balzers Triesen Triesenberg Vaduz Schaan Planken Eschen Gamprin Mauren Ruggell Schellenberg 
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Deponiestandort: Deponie Altneugut Deponie Säga 
Entsorgung über 
Foser AG, Balzers 

Deponie Im Rain Deponie Forst Deponie Forst Deponie Rheinau Deponie Rheinau Deponie Langmahd 
Deponie 
Rheinau 

Deponie 
Rheinau, 
Eschen 

Deponievolumen 55'000 m3 (2015) 320'000 m3 (2015) Keines 3'450'000 m3 4'022'000 m3 Keines 515'000 m3 300'000 m3

Erweiterungsmöglichkeiten 
Mögliche Erweiterung 
gegen Osten und Westen. 

470'000 m3

UVP läuft derzeit. 
Keine 

Mögliche Erweiterung 
gegen Osten. 

Keine 
Keine Erweiterung 
der Deponie 
Rheinau geplant. 

Keine 

Mögliche neue Standorte 
Untertage Steinbruch 
Pradröfi 100'000m3

Wäldle 100'000m3

Keine, 
Robinsonspielplatz ist 
derzeit keine Option. 

Keine Keine 
Nendler Röfe 
2'630'000 m3

Ställawes ist temp. 
Deponiezone. 

Pürstwald 
4'500'000 m3 Keine 

Kela Ruggell 
V=1'250'000 
m3

Auflandungen 
Auflandungen unter den  
Gemeinden abstimmen. 

70'000 m3

Wird für Entleerung 
der Rüfesammler 
reserviert. 

Keine 
Potential wird als sehr 
gering bewertet. 

Keine Auflandung 
geplant. 

Geplante Auflandung 
im Plankner Äscher. 

Sehr grosses 
Potential, 
z.Z. Projekt von 
55'000 m3 gestartet. 

Kein Projekt 
geplant. 

Kein grosses Potential, 
Auflandungen im Riet  
sehr aufwendig. 

Detailkonzept 
von KBA 
1.Teil wird 
umgesetzt, 
200'000 m3 

vorhanden. 

Mittelfristig 
vorgesehen. 

Dammbauten Umsetzung fraglich. Keine Keine 
Politische Entscheidung 
notwendig. 

Keine Keine Keine Keine Keine 

Deponiegebühren 17.15/m3 exkl. MwSt. 10.70/t exkl. MwSt. 17.--/m3 exkl. MwSt. 10.70/t exkl. MwSt. 17.10/m3 exkl. MwSt. 17.10/m3 exkl. MwSt. 
18.50/m3 inkl. 
MwSt. 

18.50/m3 inkl. 
MwSt. 

16.--/m3 exkl. MwSt. 
18.50/m3 inkl. 
MwSt. 

18.--/m3

B
au

ab
fä

lle

Deponiestandort Deponie Im Rain, Vaduz 
Deponie Im Rain, 
Vaduz 

Deponie Im Rain, Vaduz Deponie Im Rain Deponie Forst, Schaan Deponie Forst Limsenegg Ruggell Limsenegg Ruggell  Limsenegg Ruggell 
Limsenegg, 
Ruggell 

Limsenegg, 
Ruggell 

Deponievolumen 500'000 m3 300'000 m3 1'140'000 m3

Erweiterungsmöglichkeiten 
Mögliche Erweiterung 
gegen Osten. 

Mögliche Erweiterung 
gegen Osten. 

Erweiterung 
Limsenegg 
1'600'000 m3

Mögliche neue Standorte Keine Keine Keine Keine 

Deponiegebühren 26.70/t exkl. MwSt. 26.70/t exkl. MwSt. 32.40/t inkl. MwSt. 
22.20/t für Vaduz exkl. 
MwSt.  
26.70/t für andere Gde. 

25.--/m3 exkl. MwSt. 25.--/m3 exkl. MwSt. Wie Ruggell. Wie Ruggell. 25.--/m3 exkl. MwSt. 
25.--/m3 exkl. 
MwSt. 

25.--/m3 exkl. 
MwSt. 

G
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n
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t

Standort Deponie Altneugut Deponie Säga 
Kompostierplatz 
Wangerberg 

Deponie Im Rain Deponie Forst Lagerplatz 'Im Teil' 

Kompostierplatz 
Ganada 
gemeinsam mit 
Gamprin. 

Kompostierplatz 
Ganada 
gemeinsam mit 
Eschen. 

Langmahd 
Deponie 
Limsenegg 

Limsenegg, 
Ruggell 

Was wird  
entgegengenommen? 

Grüngut Grüngut Grüngut Grüngut 
Grüngut, 
Astmaterial separat. 

Grüngut, Astmaterial Wie Gamprin. 
Grüngut, 
nicht getrennt. 

Grüngut, 
getrennt gelagert. 

Grüngut, 
getrennt 
gelagert. 

Rasenschnitt, 
Äste, Büsche 
etc. 

Was wird gemacht? 
Kompostierung/Zwischenlag 

Kompostierung und 
Biomasseaufbereitung. 

Material lässt man  
verrotten für die 
Deponierekultivierung. 

Zwischenlager, 
Grüngut übernimmt 
Poldi Schurti. 

Zwischenlager, 
Grüngut übernimmt 
Jürg Ritter Transporte. 

Kompostierung, ab 
2017 Zwischenlager. 

Astmaterial wird  
zwischengelagert, 
Grüngut wird in 
Geländemulde 
verfüllt. 

Wie Gamprin. 
Kompostierung 
durch W.Büchel AG 

Zwischenlager, 
Grüngut übernimmt 
Jürg Ritter Transporte. 

Zwischenlager,
Grüngut 
übernimmt 
Jürg Ritter 
Transporte. 

Abnehmer Kompost 
Private, Unternehmer, 
Landwirtschaft 

Poldi Schurti, Triesen 
Jürg Ritter Transporte, 
zum Verkauf wird  
Material zugeführt. 

Private, Landwirte etc. Kein Wie Gamprin. W.Büchel AG Jürg Ritter Transporte 
Jürg Ritter 
Transporte 

Abnehmer Holz Heizwerk Balzers u.a. Landwirt Poldi Schurti Heizwerk Malbun Jürg Ritter Transporte Heizwerk Balzers 
Holzkreislauf 
(Heizwerk, Hack-
schnitzelheizung) 

Wie Gamprin. 
Keiner, wird nicht  
separat gelagert. 

Heizwerk Balzers 
durch Jürg Ritter Transp. 

Jürg Ritter 
Transporte 

Annahmepreis 
bis 1 m3 gratis 
ab 1 m3= 9.25 CHF 
Äste bis 5 m3 gratis 

Kleinmengen gratis. 
34.20/t exkl. MwSt. 
17.10/m3 exkl. MwSt. 

bis 1 m3 gratis 
ab 1 m3 7.--/m3

Kleinmengen gratis. 
53.20/m3

Bis 1 m3 gratis. 
17.10/m3 exkl. MwSt. 

Gratis Wie Gamprin. Gratis Kleinmengen gratis. 10.--/m3 10.--/m3

Herstellungskosten Kompost 
19.--/m3

ohne Platzkosten,  
Aufsicht, etc. 

ca. 10'000.--/Jahr 
für das Häckseln, 
ohne Aufsicht, etc. 

28.--/m3

ohne Platzkosten, 
Aufsicht etc. 

Vertraulich 
40‘000.-- bis 50'000.-- 
/Jahr 

Keine Wie Gamprin. 
35.50/m3

Inkl. Aufsicht, 
Inspektion. 

65.--/t 
ohne Aufsicht, 
Inspektion 

Verkaufspreis Kompost 
bis 5 m3 gratis 
über 5 m3 =37.05/m3

25.-- inkl. MwSt. 
(zurzeit kein Bedarf). 

Keine Wie Gamprin. 10.--/m3

VfA liefert 
Kompost 
gratis an. 
Abgabe gratis. 

Zukünftige Entsorgung Keine Änderung geplant. 
Keine Änderung 
geplant. 

Keine Änderung geplant. 
Grüngutmengen sehr 
gering. 

Keine Änderung geplant. 
Zwischenlager, 
Grüngut zum VfA 
Holz zum Heizwerk. 

Keine Änderung 
geplant. 

Keine Änderung 
geplant. 

Keine Änderung 
geplant. 

Keine Ände-
rung geplant. 


